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Kommunale Sportinfrastruktur als Garant für gesellschaftliche Teilhabe und 
Gesundheit aller Bürgerinnen und Bürger 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Nach jüngsten Untersuchungen der Deutschen Sporthochschule Köln erreichen 
nur noch zwei von fünf Menschen in Deutschland das empfohlene Mindestmaß 
an körperlicher Aktivität (www.tagesschau.de/inland/dkv-studie-101.html). 

Um ausreichend Sport treiben zu können, braucht es eine geeignete Infrastruktur 
an Sportstätten vor Ort. In Städten und Gemeinden und auch im ländlichen 
Raum werden also Schwimmbäder, Sport-, und Spielplätze sowie ausreichend 
öffentliche Grünanlagen benötigt, in denen Menschen sich sportlich betätigen 
oder bewegen können. Hinzu kommt, dass auch Sportvereine meist auf durch 
die öffentliche Hand betriebene Sportstätten angewiesen sind (vgl. S. 3, Sport-
entwicklungsbericht 2005/2006, Deutsche Sporthochschule Köln). 

Der Deutsche Olympische Sportbund, der Deutsche Städtetag und der Deutsche 
Städte- und Gemeindebund gehen aktuell von einem Sanierungsbedarf bei Sport-
stätten in Deutschland von rund 31 Mrd. Euro aus (www.dosb.de/sonderseiten/ 
news/news-detail/news/sanierungsstau-bei-sportstaetten-auf-31-mrd-euro-geschaetzt). 
Und nach Recherchen der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ mussten 
seit dem Jahr 2000 knapp 10 Prozent aller Schwimmbäder in Deutschland den 
Betrieb einstellen (www.faz.net/aktuell/politik/inland/anzahl-der-oeffentlichen- 
schwimmbaeder-nimmt-drastisch-ab-15712675.html). Somit spiegelt der Zustand 
öffentlicher Sportstätten auch den generellen Investitionsstau auf kommunaler 
Ebene von inzwischen 159 Mrd. Euro wider (vgl. www.kfw.de/PDF/Download- 
Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-KfW-Kommunalpanel/KfW- 
Kommunalpanel-2018.pdf). 

Meist sind es insbesondere finanzschwache Städte und Gemeinden oder Ge-
meinden in ländlichen Regionen, die ihre Bäder schließen bzw. Sportplätze still-
legen müssen, weil sie Betrieb und Instandsetzung von Bädern und anderen 
Sportstätten finanziell nicht mehr stemmen können und sich ausschließlich auf  
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Pflichtaufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge konzentrieren müssen (vgl. 
www.sueddeutsche.de/bayern/finanzen-bayern-kann-sich-seine-schwimmbaeder- 
nicht-mehr-leisten-1.3236150). Freizeitangebote, die als integrative Treff-
punkte aller Altersgruppen und sozialen Schichten dienen, entfallen dann er-
satzlos. 

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g  
Die Kleine Anfrage berührt in weiten Bereichen Belange, die nicht unmittelbar in 
den Verantwortungsbereich der Bundesregierung fallen, sondern (z. T. aus-
schließlich) Kompetenzen oder Aktivitäten der Länder oder auch der Kommunen 
betreffen. Insoweit beschränkt sich die Antwort der Bundesregierung auf vorhan-
denes eigenes Wissen, beziehungsweise auf vorliegende Kenntnisse über Wissen 
Dritter. 
Diese Vorgehensweise resultiert aus der einerseits bestehenden Pflicht der Bun-
desregierung zur unverzüglichen, vollständigen und wahrheitsgemäßen Antwort, 
die jedoch andererseits unter dem Vorbehalt der Zumutbarkeit steht. Das heißt, 
es sind die Informationen mitzuteilen, über die die Bundesregierung verfügt oder 
die sie mit zumutbarem Aufwand in Erfahrung bringen kann. 
Letztere Einschränkung greift insbesondere dort, wo aufwendige und zeitinten-
sive Erhebungen außerhalb des Verantwortungsbereichs der Bundesregierung 
Voraussetzung für die Beantwortung der Anfrage wären. Die Bundesregierung 
hat in ihrer Beantwortung daher davon abgesehen, eine Einbeziehung außerhalb 
ihres Verantwortungsbereichs stehender Dritter vorzunehmen, um bei ihr nicht 
vorhandene Kenntnisse erst zu erfragen. 

1. Welchen Handlungsbedarf sieht die Bundesregierung bei dem derzeitigen 
Zustand der kommunalen Sportstätteninfrastruktur in Deutschland (bitte be-
gründen)? 

Der Bundesregierung sind die Schätzungen und Empfehlungen der in der Vorbe-
merkung der Fragesteller in Bezug genommenen Untersuchungen bekannt.  
Belastbare Erkenntnisse über den Sanierungsbedarf von kommunalen Sportstät-
ten liegen der Bundesregierung allerdings derzeit nicht vor.  
Nach den Fördergrundsätzen des Bundes, die in der „Förderrichtlinie Sportstät-
tenbau“ (FR-Bau) vom 10. Oktober 2005 festgelegt sind, kommen Zuwendungen 
des Bundes für Bau- und Sanierungsmaßnahmen im Sportstättenbereich nur an 
anerkannten Einrichtungen des Spitzensportes in Betracht.  
Ausgehend von der Annahme, dass in der Bundesrepublik Deutschland für die 
olympischen und paralympischen Sportarten und Disziplinen in ausreichendem 
Umfang eine mit Bundesmitteln geförderte und den Bedingungen des Spitzen-
sports gerecht werdende Sportstätteninfrastruktur besteht, beteiligt sich der Bund 
grundsätzlich und schwerpunktmäßig an Sanierungs- und Modernisierungsmaß-
nahmen sowie in Einzelfällen an Maßnahmen der jährlichen Bauunterhaltung. 
Damit soll der vorhandene Bestand in einem, dem internationalen Niveau ent-
sprechenden Zustand, gehalten werden. Die zu begrüßende zunehmende Inan-
spruchnahme der Einrichtungen durch Spitzensportlerinnen und -sportler mit Be-
hinderung schlägt sich in den Aufwendungen bei der Anpassung und Moderni-
sierung der Spitzensporteinrichtungen (Stichwort: barrierefreier Zugang) nieder. 
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Die Bundesförderung erstreckt sich dabei auf die Einrichtungen der Olympia-
stützpunkte sowie auf Sportanlagen der Bundesleistungszentren und Bundes-
stützpunkte. Im Vordergrund der Förderung steht dabei die Deckung des Sport-
stättenbedarfs für die olympischen Verbände.  
Für die übrigen Bereiche der Sportinfrastruktur (insbesondere Breitensport) ist 
die Zuständigkeit der Bundesländer und Kommunen gegeben, die diese Aufgaben 
selbst wahrnehmen. Erhalt und Ausbau von kommunalen Sportstätten und Bädern 
gehören nicht zum Verantwortungsbereich des Bundes. Mit dem Bundeshaushalt 
2018 wurden dennoch erneut Mittel für die Sanierung kommunaler Einrichtungen 
in den Bereich Sport, Jugend und Kultur bereitgestellt. Die Mittel in Höhe von 
100 Mio. Euro stehen für die Förderung investiver Projekte mit besonderer regi-
onaler oder überregionaler Bedeutung und mit sehr hoher Qualität im Hinblick 
auf ihre Wirkungen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und soziale Integra-
tion in der Kommune und die Stadt(teil)entwicklungspolitik zur Verfügung. 
Kommunen, die über geeignete Projekte verfügen, waren aufgerufen, dem Bun-
desinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) bis zum 31. August 2018 
Projektvorschläge zu unterbreiten.  
Darüber hinaus stehen im Rahmen des ersten Programmteils des Kommunalin-
vestitionsförderungsgesetzes (sog. Infrastrukturprogramm) Finanzhilfen des 
Bundes für Investitionen finanzschwacher Kommunen zur Verfügung. Diese Mit-
tel können in dem im Gesetz geregelten Rahmen auch für die (energetische) Sa-
nierung kommunaler Sportstätten, sowie Investitionen im Bereich kommunaler 
Spielplätze und Parkanlagen genutzt werden. Das Infrastrukturprogramm umfasst 
ein Volumen von 3,5 Mrd. Euro und läuft seit Mitte des Jahres 2015 bis zum Ende 
des Jahres 2020. Ebenfalls mit 3,5 Mrd. Euro unterstützt der Bund gezielt kom-
munale Investitionen zur Sanierung, zum Umbau und zur Erweiterung von Schul-
gebäuden. Dies umfasst beispielsweise schulische Turnhallen, die zuweilen auch 
außerhalb des regulären Schulbetriebs genutzt werden. Der Förderzeitraum des 
Schulsanierungsprogramms endet 2022. 

2. Wie hoch ist der kommunale Investitionsstau bei den kommunalen Sport-
stätten nach Kenntnis der Bundesregierung (differenziert nach Bundeslän-
dern)? 

Der Bundesregierung liegen keine belastbaren statistischen Daten zum kommu-
nalen Investitionsstau kommunaler Sportstätten vor.  
Nach der letzten Sportstättenstatistik der Länder aus dem Jahr 2002 gab es zum 
Erhebungsstichtag des 1. Juli 2000 bundesweit rd. 127 000 Sportanlagen. Davon 
wurden ca. 50 700 Anlagen (knapp 40 Prozent) als sanierungsbedürftig einge-
stuft. Nicht berücksichtigt wurden private Sporteinrichtungen sowie spezielle 
Sportanlagen (z. B. Reit- oder Wassersportanlagen). Eine Aussage zum Finanzie-
rungsbedarf für die Sportstättensanierung beinhaltete die Sportstättenstatistik 
nicht, da dafür keine belastbaren Unterlagen vorhanden waren. 
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3. Welche Bedeutung räumt die Bundesregierung der kommunalen Sportinfra-
struktur ein? 

Die Sportinfrastruktur in Deutschland setzt sich aus einer Vielzahl verschiedener 
Elemente zusammen (u. a. Schulsport, Breitensport, Leistungs- und Spitzensport, 
ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement, Sportstätten und deren inf-
rastrukturelle Anbindung usw.), die von den verschiedenen Gebietskörperschaf-
ten verantwortet werden, möglichst effektiv und effizient verzahnt sind und damit 
das Funktionieren der gesellschaftlichen Komponente „Sport“ gewährleisten. 
Sportstätten sind wichtige Orte des Zusammentreffens verschiedener Bevölke-
rungsgruppen und Orte des sozialen Miteinanders. Die Etablierung, Anbindung 
und zukunftsgerichtete Weiterentwicklung von Sportstätten im regionalen Kon-
text sind auch Impulsgeber für gesellschaftliche Teilhabemöglichkeiten und Teil 
der Infrastruktur für Gesundheitsangebote für alle Bürgerinnen und Bürger. Inso-
fern kommt der kommunalen Sportinfrastruktur sowie der kommunalen Infra-
struktur als Ganzes eine erhebliche Bedeutung in der gesellschaftlichen Entwick-
lung zu. 
Einer der gesellschaftspolitischen Schwerpunkte dieser Bundesregierung ist die 
nachhaltige Stärkung von Ehrenamt und Bürgerschaftlichen Engagement – wozu 
natürlich auch die vielfältigen Aktivitäten im Bereich des Sports gehören. 
Deshalb strebt die Bunderegierung auf der Grundlage des Koalitionsvertrages die 
Verbesserung von Rahmenbedingungen zur nachhaltigere Anerkennung von Eh-
renamt und Bürgerschaftlichen Engagement an. 
Die deutschen Spitzenathletinnen und -athleten können international nur beste-
hen, wenn ihnen Einrichtungen für Training und Wettkampf zur Verfügung ste-
hen, die höchsten internationalen Ansprüchen genügen. Da die Trainingsstätten 
überwiegend in kommunaler Trägerschaft liegen, kommt der kommunalen Spor-
tinfrastruktur daher ebenfalls für den Spitzensport eine besondere Bedeutung zu. 
Dieser trägt der Bund auch damit Rechnung, dass er sich mit der Trainingsstät-
tenförderung (TSF) pauschal an den durch die Nutzung durch die Bundeskade-
rathletinnen und -athleten verursachten Betriebskosten der für den Leistungssport 
relevanten Trainingsstätten beteiligt. Entsprechend des Koalitionsvertrages soll 
diese Beteiligung an den Unterhaltskosten der Spitzensportanlagen, die in kom-
munaler Trägerschaft liegen, gestärkt werden. Die Verhandlungen mit den Bun-
desländern hierzu laufen derzeit. 

4. Was waren nach Kenntnis der Bundesregierung die Gründe, die im Jahr 2000 
zur Beendigung der Sportstättenstatistik der Länder geführt haben? 

Die 26. Sportministerkonferenz am 28./29. November 2002 in Saarbrücken legte 
eine länderübergreifende Sportstättenstatistik mit Stichtag des 1. Juli 2000 vor 
und beauftragte die Sportreferentenkonferenz, „zum Stichtag 1. Juli 2010 eine 
erneute Erhebung vorzubereiten und durchzuführen“. Die 32. Sportministerkon-
ferenz am 27./28. November 2008 in Rostock/Warnemünde nahm per Beschluss 
„Abstand von den ursprünglichen Planungen, zum Stichtag 1. Juli 2010 eine er-
neute Erhebung zur Fortschreibung der ländervergleichbaren Sportstättenstatistik 
durchführen zu lassen“. Als maßgebliche Gründe für diesen Beschluss führte die 
Sportministerkonferenz in den Einführungen aus, dass von einer Fortschreibung 
der Sportstättenstatistik „keine wesentlich neuen Erkenntnisse zu erwarten“ und 
demgegenüber eine erneute bundesweite Datenerhebung „mit nicht unerhebli-
chen Kosten verbunden“ seien.  
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Zudem hätten die Erfahrungen der vergangenen Jahre gezeigt, „dass eine länder-
übergreifende einheitliche Sportstättenstatistik für konkrete Investitionsentschei-
dungen keine praktische Bedeutung hat“. 

5. Inwieweit unterstützt die Bundesregierung eine Wiedereinführung einer 
bundesweiten Sportstättenstatistik (bitte begründen)? 

Sollte die Sportministerkonferenz erneut die Durchführung einer länderübergrei-
fenden Sportstättenstatistik in Erwägung ziehen, würde die Bundesregierung ei-
nen solchen Beschluss begrüßen. 

6. Welche konkreten Maßnahmen und Vorhaben sind seitens der Bundesregie-
rung derzeit in Planung, um eine insgesamt moderne und bedarfsgerechte 
Sportstätteninfrastruktur in Deutschland zu gewährleisten, und Mittel in wel-
cher Höhe werden hierfür veranschlagt (vgl. S. 136, Koalitionsvertrag zwi-
schen CDU, CSU und SPD für die 19. Legislaturperiode)? 

Auf die Antwort zu Frage 1 wird verwiesen. Im Rahmen des Bundesprogramms 
„Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kul-
tur“ können u. a. Sportstätten gefördert werden. Das Programm wird als unmit-
telbare Förderung an die Kommunen umgesetzt. Mit Beschlüssen des Deutschen 
Bundestages zum Bundeshaushalt 2016, 2017 und 2018 wurde das Bundespro-
gramm mit insgesamt 340 Mio. Euro für den Zeitraum von 2016 bis 2022 ausge-
stattet. 
Darüber hinaus sind Sportstätten als Begegnungsorte und Treffpunkte wichtiger 
Bestandteil der integrierten Stadtentwicklungspolitik. Vor diesem Hintergrund 
unterstützt der Bund die Sportstätteninfrastruktur mittelbar im Rahmen der Städ-
tebauprogramme des Bundes. So können Sportstätten im Rahmen städtebaulicher 
Gesamtmaßnahmen durch die Städtebauförderung von Bund und Ländern geför-
dert werden. Für die Städtebauförderung stellt der Bund im Jahr 2018 den Län-
dern insgesamt 790 Mio. Euro Bundesfinanzhilfen zur Verfügung, die Entschei-
dung über die Maßnahmen treffen die Länder auf Antrag der Kommunen.  
Auch mit dem Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier“ können grund-
sätzlich Sportstätten gefördert werden. Der Investitionspakt wird seit dem Jahr 
2017 mit jährlich 200 Mio. Euro Bundesfinanzhilfen analog der Städtebauförde-
rung mit den Ländern umgesetzt. Mit dem Investitionspakt werden der Aus- und 
Neubau sozialer Infrastruktur und deren Weiterqualifizierung zu Orten des sozi-
alen Zusammenhalts und der Integration in den Städten und Gemeinden gefördert.  
Das können sowohl Bildungseinrichtungen wie Schulen, Bibliotheken und Kin-
dertagesstätten sein als auch Bürgerhäuser, Stadtteilzentren oder Sport- und 
Spielplätze sein. 

7. Inwieweit und in welcher Höhe werden zu diesem Zweck Mittel in den Bun-
deshaushaltsplan 2019 eingestellt? 

Auf die Antwort zu Frage 1 wird verwiesen. Die Pläne der Bundesregierung sind 
im vom Bundeskabinett beschlossenen Regierungsentwurf dokumentiert (vgl. 
Bundestagsdrucksache 19/3400). Darin hat die Bundesregierung für die Städte-
bauförderung wiederum 790 Mio. Euro und für den Investitionspakt „Soziale In-
tegration im Quartier“ 200 Mio. Euro vorgesehen. 
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8. Gibt es beispielhafte Maßnahmen seitens einzelner Kommunen, welche die 
Bundesregierung für geeignet erachtet, um dem kommunalen Investitions-
stau im Bereich der Sportstätteninfrastruktur auch in anderen Kommunen zu 
begegnen (bitte erläutern)? 

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Informationen vor. 

Schwimmbäder 

9. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung in den letzten 15 Jahren die 
Zahl der öffentlichen Schwimmbäder in Deutschland entwickelt (bitte pro 
Jahr bundesweit sowie für die einzelnen Bundesländer auflisten und Verän-
derung in Prozent aufführen)? 

Der Bundesregierung liegen keine belastbaren statistischen Daten zur Zahl öf-
fentlicher Schwimmbäder in Deutschland vor. Eine Bewertung der Situation der 
Schwimmbäderinfrastruktur ist insofern nicht möglich. 

10. Wie viele Hallenbäder, Freibäder und Spaß- und Erholungsbäder wurden 
nach Kenntnis der Bundesregierung seit dem Jahr 2003 geschlossen (bitte 
jeweils bundesweit und nach Bundesländern, nach Hallen-, Frei- und Spaß- 
und Erholungsbädern sowie nach Art der Trägerschaft aufschlüsseln)? 

11. Wie verteilen sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Schließungen von 
Hallen-, Frei-, Spaß- und Erholungsbädern seit 2003 auf den urban geprägten 
und den vorwiegend ländlich geprägten Raum? 

12. Wie viele Hallenbäder, Freibäder und Spaß- und Erholungsbäder wurden 
nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2003 neu eröffnet (bitte jeweils bun-
desweit und nach Bundesländern, nach Hallen-, Frei-, Spaß- und Erholungs-
bädern sowie nach Art der Trägerschaft aufschlüsseln)? 

13. Wie verteilen sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Neueröffnungen 
von Hallen-, Frei-, Spaß- und Erholungsbädern seit 2003 auf den urban ge-
prägten und den vorwiegend ländlich geprägten Raum? 

14. Welchen Handlungsbedarf sieht die Bundesregierung aufgrund der Entwick-
lung der Zahl der Schwimmbäder in Deutschland insbesondere mit Hinblick 
auf die Schwimmausbildung an öffentlichen Bildungseinrichtungen (bitte 
begründen)? 

Die Fragen 10 bis 14 werden gemeinsam beantwortet. 
Auf die Antwort zu Frage 9 wird verwiesen. 

15. Welche Förderprogramme des Bundes gibt es für den Erhalt öffentlicher 
Schwimmbäder, und welche Förderprogramme sind derzeit in Planung (bitte 
einzeln mit Förderperioden und Höhe der Fördermittel auflisten)? 

Die Bundesregierung fördert im Rahmen der Zuständigkeit für Investitionen im 
Sportstättenbau für den Spitzensport (Förderrichtlinien Bau) auch den Neubau, 
Modernisierung und Sanierung von Schwimmbädern, Sportplätzen und -hallen. 
Die Zuwendungen des Bundes dienen allein dazu, dem Spitzensport infrastruktu-
relle Voraussetzungen zur Verfügung zu stellen, um die Leistungsentwicklung 
deutscher Spitzenathletinnen und -athleten auf Weltklasseniveau zu erhalten und 
zu verbessern und damit eine herausragende Stellung Deutschlands im internati-
onalen Sport zu sichern. Sie sind grundsätzlich auf einen Förderanteil für diesen 
Zweck beschränkt und setzten daher voraus, dass sich Land, Kommune und Trä-
ger in angemessenem Umfang an der Gesamtfinanzierung beteiligen. Aufgrund 
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der Finanzierungsbeteiligungen der Länder und Kommunen können die auch aus 
Bundesmitteln sanierten oder erweiterten Sportstätten vom Spitzen- und Breiten-
sport genutzt werden. Damit stehen diese Sportstätten grundsätzlich auch für den 
Sport-unterricht der Schulen sowie dem Breitensport zur Verfügung. 
Im Übrigen wird auf die Ausführungen zum Kommunalinvestitionsförderungs-
gesetz in der Antwort zu Frage 1 sowie auf die Antwort zu Frage 6 verwiesen. 

16. Welche Fördermittel stehen nach Kenntnis der Bundesregierung für die Sa-
nierung und den Neubau von Hallen- und Freibädern in den Bundesländern 
derzeit bzw. zukünftig zur Verfügung (bitte nach Bundesländern, Förderpe-
rioden und Höhe der Fördermittel aufschlüsseln)? 

Der Bundesregierung liegen hierzu keine belastbaren Informationen vor. Es wird 
insoweit auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen. 

17. Welche Förderprogramme der EU gibt es nach Kenntnis der Bundesregie-
rung für den Erhalt öffentlicher Schwimmbäder (bitte einzeln mit Förderpe-
rioden und Höhe der Fördermittel auflisten)? 

Investitionen in Sportstätten und Bädern können unter gewissen Voraussetzungen 
auch mit EU-Geldern gefördert werden. Für die Sportstättenförderung kommen 
die so genannten EU-Strukturfonds in Betracht.  
Zu den Strukturfonds zählen der Europäische Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE), über den unter bestimmten Voraussetzungen Sportstätten z. B. in urba-
nen Zonen gefördert werden können und der Europäische Fonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes (ELER), der unter bestimmten Voraussetzungen 
Sportstätten in ländlichen Gebieten fördert, in der gegenwärtigen Förderperiode 
aber nicht mehr zu den Strukturfonds im engeren Sinne zählt. 
Die EFRE-Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 bildet den allgemeinen rechtlichen 
Rahmen und legt Ziele und Förderbedingungen auf europäischer Ebene fest. Die 
Umsetzung ist dezentralisiert und erfolgt in Deutschland direkt über die Länder. 
Fördergelder werden von den Landesministerien verwaltet und vergeben. Zu be-
achten ist dabei, dass Strukturfonds Regionalentwicklungsprogramme sind und 
keine Programme zur Förderung des Sportstättenbaus. Sportinfrastruktur ist im 
Rahmen dieser Programme per se nicht förderfähig. Der Sport ist in den einschlä-
gigen EU-Verordnungen, die die Rechtsgrundlage für die Vergabe der Mittel dar-
stellen, nicht erwähnt. Sportstätten sind aber dann förderfähig, wenn sie z. B. ei-
nen Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung, zur Verbesserung der Lebensqua-
lität im ländlichen Raum oder zur Erschließung des touristischen Potenzials einer 
Region leisten.  
Zum Umfang der Nutzung dieser Fördermöglichkeiten liegen der Bundesregie-
rung keine Informationen vor. 

18. Warum kommt es trotz Förderprogrammen nach Kenntnis der Bundesregie-
rung zu Schließungen von Schwimmbädern? 

Der Bundesregierung liegen hierzu keine belastbaren Informationen vor. 
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19. Gibt es seitens der Bundesregierung Strategien oder hat die Bundesregierung 
Kenntnis von Maßnahmen seitens der Länder, Kommunen unter Haushalts-
sicherung den Ko-Finanzierungsanteil zu erlassen, und wenn nein, warum 
nicht? 

Da der Bau und Unterhalt von Schwimmbädern Aufgabe der Länder bzw. Kom-
munen ist, sieht die Bundesregierung derzeit kein Handlungserfordernis für eine 
Strategie des Bundes in diesem Bereich. Die Verantwortung für eine ausreichende 
Ausstattung der Kommunen für deren Aufgabenerfüllung liegt bei den Ländern.  
Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen des Kommunalinvestiti-
onsförderungsgesetzes der Eigenanteil der Kommunen lediglich 10 Prozent be-
trägt. Dem Bund ist es verfassungsrechtlich verwehrt, diesen Eigenanteil zu über-
nehmen. Allerdings steht es den Ländern frei, den Eigenanteil ihrer Kommunen 
zu tragen. 

Ungedeckte Sportanlagen (Sportplätze) 

20. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung in den letzten 15 Jahren die 
Zahl der öffentlichen Sportplätze in Deutschland entwickelt (bitte pro Jahr 
bundesweit sowie für die einzelnen Bundesländer auflisten und Veränderung 
in Prozent aufführen)? 

Der Bundesregierung liegen keine belastbaren statistischen Daten zur Zahl öf-
fentlicher Sportplätze in Deutschland vor. Eine Bewertung der Situation der öf-
fentlichen Sportplätze ist insofern nicht möglich. 

21. Wie viele öffentliche Sportplätze wurden nach Kenntnis der Bundesregie-
rung seit dem Jahr 2003 geschlossen (bitte jeweils bundesweit und nach Bun-
desländern aufschlüsseln)? 

22. Wie verteilen sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Schließungen von 
öffentlichen Sportplätzen seit 2003 auf den urban geprägten und den vorwie-
gend ländlich geprägten Raum? 

23. Wie viele öffentliche Sportplätze wurden nach Kenntnis der Bundesregie-
rung seit 2003 neu eröffnet (bitte jeweils bundesweit und nach Bundeslän-
dern aufschlüsseln)? 

24. Wie verteilen sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Neueröffnungen 
von öffentlichen Sportplätzen seit 2003 auf den urban geprägten und den 
vorwiegend ländlich geprägten Raum? 

25. Welchen Handlungsbedarf sieht die Bundesregierung aufgrund der Entwick-
lung der Zahl der öffentlichen Sportplätze in Deutschland insbesondere mit 
Hinblick auf den Gesundheitszustand von Kindern und Jugendlichen? 

Die Fragen 21 bis 25 werden gemeinsam beantwortet.  
Auf die Antwort zu Frage 20 wird verwiesen. 

26. Welche Förderprogramme des Bundes gibt es für den Erhalt öffentlicher 
Sportplätze, und welche Förderprogramme sind derzeit in Planung (bitte ein-
zeln mit Förderperioden und Höhe der Fördermittel auflisten)? 

Die Bundesregierung fördert im Rahmen der Zuständigkeit für Investitionen im 
Sportstättenbau für den Spitzensport (Förderrichtlinien Bau) auch den Neubau, 
Modernisierung und Sanierung von Schwimmbädern, Sportplätzen und -hallen. 
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Die Zuwendungen des Bundes dienen allein dazu, dem Spitzensport infrastruktu-
relle Voraussetzungen zur Verfügung zu stellen, um die Leistungsentwicklung 
deutscher Spitzenathletinnen und -athleten auf Weltklasseniveau zu erhalten und 
zu verbessern und damit eine herausragende Stellung Deutschlands im internati-
onalen Sport zu sichern. Sie sind grundsätzlich auf einen Förderanteil für diesen 
Zweck beschränkt und setzten daher voraus, dass sich Land, Kommune und Trä-
ger in angemessenem Umfang an der Gesamtfinanzierung beteiligen. Aufgrund 
der Finanzierungsbeteiligungen der Länder und Kommunen können die auch aus 
Bundesmitteln sanierten oder erweiterten Sportstätten vom Spitzen- und Breiten-
sport genutzt werden. Damit stehen diese Sportstätten grundsätzlich auch für den 
Sportunterricht der Schulen sowie dem Breitensport zur Verfügung. 
Im Übrigen wird auf die Ausführungen zum Kommunalinvestitionsförderungs-
gesetz in der Antwort zu Frage 1 sowie auf die Antwort zu Frage 6 verwiesen. 

27. Welche Fördermittel stehen nach Kenntnis der Bundesregierung für Sanie-
rung, Neubau und Betrieb von Sportplätzen in den Bundesländern derzeit 
bzw. zukünftig zur Verfügung (bitte nach Bundesländern, Förderperioden 
und Höhe der Fördermittel aufschlüsseln)? 

Der Bundesregierung liegen hierzu keine belastbaren Informationen vor. Es wird 
insoweit auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen. 

Gedeckte Sportanlagen (Sporthallen) 

28. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung in den letzten 15 Jahren die 
Zahl der Sporthallen in Deutschland entwickelt (bitte pro Jahr bundesweit 
sowie für die einzelnen Bundesländer auflisten und Veränderung in Prozent 
aufführen)? 

Der Bundesregierung liegen keine belastbaren statistischen Daten zur Zahl der 
Sporthallen in Deutschland vor. Eine Bewertung der Situation der Sporthallen ist 
insofern nicht möglich. 

29. Wie viele Sporthallen wurden nach Kenntnis der Bundesregierung seit dem 
Jahr 2003 geschlossen (bitte jeweils bundesweit und nach Bundesländern 
aufschlüsseln)? 

30. Wie verteilen sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Schließungen von 
Sporthallen seit 2003 auf den urban geprägten und den vorwiegend ländlich 
geprägten Raum? 

31. Wie viele Sporthallen wurden nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2003 
neu eröffnet (bitte jeweils bundesweit und nach Bundesländern aufschlüs-
seln)? 

32. Wie verteilen sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Neueröffnungen 
von Sporthallen seit 2003 auf den urban geprägten und den vorwiegend länd-
lich geprägten Raum? 

33. Welchen Handlungsbedarf sieht die Bundesregierung aufgrund der Entwick-
lung der Zahl der Sporthallen in Deutschland insbesondere mit Hinblick auf 
den Gesundheitszustand von Kindern und Jugendlichen (bitte begründen)? 

Die Fragen 29 bis 33 werden gemeinsam beantwortet.  
Auf die Antwort zu Frage 28 wird verwiesen. 
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34. Welche Förderprogramme des Bundes gibt es für den Erhalt von Sporthallen, 
und welche Förderprogramme sind derzeit in Planung (bitte einzeln mit För-
derperioden und Höhe der Fördermittel auflisten)? 

Die Bundesregierung fördert im Rahmen der Zuständigkeit für Investitionen im 
Sportstättenbau für den Spitzensport (Förderrichtlinien Bau) auch den Neubau, 
Modernisierung und Sanierung von Schwimmbädern, Sportplätzen und -hallen. 
Die Zuwendungen des Bundes dienen allein dazu, dem Spitzensport infrastruktu-
relle Voraussetzungen zur Verfügung zu stellen, um die Leistungsentwicklung 
deutscher Spitzenathletinnen und -athleten auf Weltklasseniveau zu erhalten und 
zu verbessern und damit eine herausragende Stellung Deutschlands im internati-
onalen Sport zu sichern. Sie sind grundsätzlich auf einen Förderanteil für diesen 
Zweck beschränkt und setzten daher voraus, dass sich Land, Kommune und Trä-
ger in angemessenem Umfang an der Gesamtfinanzierung beteiligen. Aufgrund 
der Finanzierungsbeteiligungen der Länder und Kommunen können die auch aus 
Bundesmitteln sanierten oder erweiterten Sportstätten vom Spitzen- und Breiten-
sport genutzt werden. Damit stehen diese Sportstätten grundsätzlich auch für den 
Sportunterricht der Schulen sowie dem Breitensport zur Verfügung. 
Im Übrigen wird auf die Ausführungen zum Kommunalinvestitionsförderungs-
gesetz in der Antwort zu den Fragen 1 sowie 6 verwiesen. 

35. Welche Fördermittel stehen nach Kenntnis der Bundesregierung für Sanie-
rung, Neubau und Betrieb von Sporthallen in den Bundesländern derzeit 
bzw. zukünftig zur Verfügung (bitte nach Bundesländern, Förderperioden 
und Höhe der Fördermittel aufschlüsseln)? 

Der Bundesregierung liegen hierzu keine belastbaren Informationen vor. Es wird 
insoweit auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen. 

Spielplätze 

36. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung in den letzten 15 Jahren die 
Zahl der öffentlichen Spielplätze in Deutschland entwickelt (bitte pro Jahr 
bundesweit sowie für die einzelnen Bundesländer auflisten und Veränderung 
in Prozent aufführen)? 

Der Bundesregierung liegen keine belastbaren statistischen Daten zur Zahl der 
öffentlichen Spielplätze in Deutschland vor. Eine Bewertung der Situation der 
öffentlichen Spielplätze ist insofern nicht möglich. 

37. Wie viele öffentliche Spielplätze wurden nach Kenntnis der Bundesregie-
rung seit dem Jahr 2003 geschlossen (bitte jeweils bundesweit und nach Bun-
desländern aufschlüsseln)? 

38. Wie verteilen sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Schließungen von 
öffentlichen Spielplätzen seit 2003 auf den urban geprägten und den vorwie-
gend ländlich geprägten Raum? 

39. Wie viele öffentliche Spielplätze wurden nach Kenntnis der Bundesregie-
rung seit 2003 neu eröffnet (bitte jeweils bundesweit und nach Bundeslän-
dern aufschlüsseln)? 

40. Wie verteilen sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Neueröffnungen 
von öffentlichen Spielplätzen seit 2003 auf den urban geprägten und den vor-
wiegend ländlich geprägten Raum? 
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41. Welchen Handlungsbedarf sieht die Bundesregierung aufgrund der Entwick-
lung der Zahl der öffentlichen Spielplätze in Deutschland insbesondere mit 
Hinblick auf den Gesundheitszustand und die körperliche und soziale Ent-
wicklung von Kindern (bitte begründen)? 

Die Fragen 37 bis 41 werden gemeinsam beantwortet.  
Auf die Antwort zu Frage 36 wird verwiesen. 

42. Welche Förderprogramme des Bundes gibt es für den Erhalt öffentlicher 
Spielplätze, und welche Förderprogramme sind derzeit in Planung (bitte ein-
zeln mit Förderperioden und Höhe der Fördermittel auflisten)? 

Auf die Antworten zu den Fragen 1 und 6 wird verwiesen. 

43. Welche Fördermittel stehen nach Kenntnis der Bundesregierung für Sanie-
rung, Neubau und Unterhalt von Spielplätzen in den Bundesländern derzeit 
bzw. zukünftig zur Verfügung (bitte nach Bundesländern, Förderperioden 
und Höhe der Fördermittel aufschlüsseln)? 

Parks 

44. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung in den letzten 15 Jahren die 
Fläche (in Hektar) der öffentlichen Parkanlagen in Deutschland entwickelt 
(bitte pro Jahr bundesweit sowie für die einzelnen Bundesländer auflisten 
und Veränderung in Prozent aufführen)? 

45. Wie viele Hektar an öffentlichen Parkanlagen wurden nach Kenntnis der 
Bundesregierung seit dem Jahr 2003 geschlossen (bitte jeweils bundesweit 
und nach Bundesländern aufschlüsseln)? 

46. Wie viele Hektar an öffentlichen Parkanlagen wurden nach Kenntnis der 
Bundesregierung seit 2003 neu eröffnet (bitte jeweils bundesweit und nach 
Bundesländern aufschlüsseln)? 

Die Fragen 43 bis 46 werden gemeinsam beantwortet. 
Der Bundesregierung liegen hierzu keine belastbaren Informationen vor. Es wird 
insoweit auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen. 

47. Welchen Handlungsbedarf sieht die Bundesregierung aufgrund der Entwick-
lung der Fläche der öffentlichen Parkanlagen in Deutschland insbesondere 
mit Hinblick auf 

a) die Bedeutung von Parkanlagen für den Gesundheitszustand der Bevölke-
rung, 

b) die Bedeutung von Parkanlagen für das Stadtklima, 

c) die Bedeutung von Parkanlagen für die biologische Vielfalt in urbanen 
Räumen und 

d) die Bedeutung von Parkanlagen für Sport- und Freizeitangebote für den 
organisierten und den informellen Sport (bitte begründen)? 

Die Bundesregierung ist sich der vielfältigen Funktionen öffentlicher Parkanla-
gen sowie von Grün- und Freiflächen bewusst. Deshalb hat sie ressortübergrei-
fend das Weißbuch „Stadtgrün“ erarbeitet. Es enthält in zehn Handlungsfeldern 
konkrete Maßnahmen und Handlungsempfehlungen, wie der Bund die Kommu-
nen und andere Akteure bei der Sicherung und Qualifizierung öffentlicher urba-
ner Grün- und Freiflächen unterstützen möchte. 
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48. Welche Förderprogramme des Bundes gibt es für den Erhalt und die Sanie-
rung öffentlicher Parkanlagen, und welche Förderprogramme sind derzeit in 
Planung (bitte einzeln mit Förderperioden und Höhe der Fördermittel auflis-
ten)? 

Der Erhalt und die Sicherung öffentlicher Parkanlagen ist in allen Programmen 
der Städtebauförderung des Bundes und der Länder förderfähig. Insbesondere bei 
dem Programm Zukunft Stadtgrün steht die Verbesserung der urbanen grünen 
Infrastruktur im Mittelpunkt. Für dieses Programm stellt der Bund seit 2017 jähr-
lich 50 Mio. Euro Bundesfinanzhilfen zur Verfügung. Ergänzende Angaben zu 
den Förderprogrammen siehe die Antwort zu Frage 6. Im Übrigen wird auf die 
Ausführungen zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in der Antwort zu 
Frage 1 verwiesen. 

49. Welche Fördermittel stehen nach Kenntnis der Bundesregierung für Sanie-
rung, Neuanlage und Unterhalt von öffentlichen Parkanlagen in den Bundes-
ländern derzeit bzw. zukünftig zur Verfügung (bitte nach Bundesländern, 
Förderperioden und Höhe der Fördermittel aufschlüsseln)? 

Der Bundesregierung liegen hierzu keine belastbaren Informationen vor. Es wird 
insoweit auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen. 

Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier“ 

50. Welche baulichen Sanierungen, Erweiterungen, Ersatz- und Neubauten von 
Schwimmbädern, Sportplätzen, Spielplätzen und öffentlichen Parkanlagen 
wurden im Jahr 2017 und in der ersten Hälfte des Jahres 2018 durch das 
Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier“ gefördert (bitte einzeln 
und nach Bundesländern geordnet aufschlüsseln und die jeweilige Förder-
summe angeben)? 

Die Förderungen im Jahr 2017 sind in nachstehender Tabelle ersichtlich. Für das 
Jahr 2018 liegen dem Bund noch keine abschließenden Informationen aus den 
Ländern vor. 

Bundesland Summe bisher 
bewilligter 
Fördermittel in 
T € 

Anzahl 
Maßnah-
men 

davon 
Schwimm-
bad 

davon 
Sportstätte 

davon 
Spielplatz 

davon  
Park 

Baden Württemberg 223  2     2   
Bayern 1.125  1     1   
Bremen 184  1   1     
Hessen 75  1     1   
Niedersachsen 412  1   1     
Nordrhein Westfalen 11.519  9 2 6 1   
Rheinland-Pfalz 3.900  1 1       
Sachsen 3.025  1   1     
Sachsen-Anhalt 590  1   1     
Thüringen 2.100  2 1 1     
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51. Wie viel Fördermittel können hieraus seitens der kommunalen Träger jähr-
lich abgerufen werden? 

Der Bund stellt den Ländern und Kommunen in den Jahren von 2017 bis 2020 
jährlich 200 Mio. Euro Verpflichtungsrahmen zu Verfügung. Die Bundesmittel 
sind gemäß Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung Investitionspakt Soziale In-
tegration im Quartier von den Ländern zu 15 Prozent zu komplementieren. Den 
Kommunen stehen somit rd. 230 Mio. Euro Verpflichtungsrahmen der Bund-
Länder-Förderung jährlich bereit. 
Die Abwicklung der Förderung erfolgt jeweils in einem Zeitraum von fünf Jah-
ren, welche sich in entsprechende Kassenmittelraten unterteilt. Die jährlich ab-
rufbaren Bundesmittel sind daher Teilmenge der gewährten Verpflichtungsrah-
men. 

52. Hält die Bundesregierung die zur Verfügung gestellten Fördermittel für aus-
reichend angesichts eines Investitionsstaus im Sportstättenbereich von 
31 Mrd. Euro? 

Die Verantwortung für Bereitstellung und Erhalt sozialer Infrastruktur einschließ-
lich Sportanlagen liegt bei den Ländern und Kommunen.  
Hierzu wird auch auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen. Der Investitionspakt So-
ziale Integration im Quartier als Bundesfinanzhilfe gemäß Artikel 104b des 
Grundgesetzes (GG) kann daher die Finanzierungsverantwortung der Länder und 
Kommunen nicht ersetzen. Darüber hinaus zielt der Investitionspakt nicht aus-
schließlich auf die Unterstützung der Kommunen im Sportstättenbereich. Auf die 
Antwort zu Frage 6 wird verwiesen. 

53. Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung zur Verbesserung des Mit-
telabrufes insbesondere für Kommunen unter Haushaltssicherung? 

Der kommunale Mitfinanzierungsanteil im Programm Investitionspakt Soziale 
Integration im Quartier ist mit 10 Prozent festgelegt (75 Prozent Bund, 15 Prozent 
Land) und nimmt damit grundsätzlich besondere Rücksicht auf die schwierigen 
Haushaltslagen in den Kommunen. 

54. Wurden im Jahr 2017 alle durch das Förderprogramm „Soziale Integration 
im Quartier“ zur Verfügung stehenden Fördermittel abgerufen, und falls 
nein, wie hoch war die Summe der insgesamt abgerufenen Fördermittel? 

Die Länder haben die zur Verfügung stehenden Bundesmittel 2017 (Programm-
mittel/Verpflichtungsrahmen 200 Mio. Euro abzüglich Forschungsanteil) zu 
99,81 Prozent (198 982 000 Euro) gegenüber den Städten und Gemeinden gebun-
den. Der Abruf der ersten Kassenmittelrate im Jahr 2017 lag bei 43,65 Prozent 
(4,36 Mio. Euro), nicht verausgabte Kassenmittel wurden als Ausgabereste gebil-
det. Dies liegt angesichts des ersten Programmjahres im Bereich des Normalen. 
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55. Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung – ggf. in Abstimmung mit 
den Ländern – zur Stabilisierung der Gemeindefinanzen, insbesondere für 
Kommunen in strukturschwachen Regionen, damit diese auch den laufenden 
Betrieb der Sportstätten finanzieren können, und wenn keine geplant sind, 
warum nicht? 

Die Verantwortung für eine aufgabenangemessene Finanzausstattung der Kom-
munen obliegt im zweistufigen Staatsaufbau der Bundesrepublik Deutschland 
den Ländern. Dies umfasst auch die Finanzierung des laufenden Betriebs der 
Sportstätten.  
Im Rahmen der verfassungsrechtlichen Möglichkeiten unterstützt und entlastet 
der Bund die Kommunen bereits auf vielfältige Weise. Dies umfasst unter ande-
rem die anteilsmäßige oder komplette Erstattung von bundesgesetzlich geregelten 
Geldleistungen gemäß Artikel 104a Absatz 3 GG oder die Finanzhilfen nach Ar-
tikel 104 b GG und Artikel 104 c GG. Eine Unterstützung erfolgt im besonderen 
Maße für finanz- und strukturschwache Kommunen. So stellt der Bund über den 
Kommunalinvestitionsförderungsfonds in zwei Programmen Finanzhilfen in 
Höhe von 7 Mrd. Euro an die die Länder für Investitionen ihrer finanzschwachen 
Kommunen bereit (siehe auch Antwort zu Frage 1). Auch die Entlastungen im 
Bereich der Sozialausgaben, insbesondere die vollständige Erstattung der Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie die Beteiligung an den Kos-
ten der Unterkunft und Heizung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch ent-
lasten strukturschwache Kommunen in besonderem Maße.
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WIR SIND DIE ZUKUNFTSWERKSTATT DES LANDES
Die Baden-Württemberg Stiftung wurde im Jahr 2000 gegründet und ist eine der großen
operativen Stiftungen in Deutschland. Als unabhängige und überparteiliche Stiftung des
Landes sind wir in besonderem Maße den Menschen in Baden-Württemberg verpflichtet.
Mit einem klaren Auftrag und mit einer klaren Haltung gestalten wir Wandel – in
Gesellschaft und Kultur, in der Bildung sowie der Spitzenforschung. Für eine gemeinsame
Zukunft, die nicht auf das Ich, sondern auf das Wir baut. Wir engagieren uns für eine
lebendige Bürgergesellschaft und fördern soziale und kulturelle Teilhabe. Mit Ideen und
Investitionen in Wirtschaft und Wissenschaft setzen wir uns für ein nachhaltig lebenswertes
Baden-Württemberg ein.

Wir stiften Zukunft

WIR GESTALTEN VERÄNDERUNG – SEIT 20 JAHREN
Die Baden-Württemberg Stiftung (bis 2010 „Landesstiftung Baden-
Württemberg“) ging am 1.1.2000 aus einer Umfirmierung der
Landesbeteiligungen in eine Stiftung hervor. Sie hat ihren Sitz in
Stuttgart und die Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH (gGmbH).
Das Stiftungskapital stammt aus der seit Anfang der 1980er Jahre
existierenden Landesholding „Landesbeteiligungen Baden-
Württemberg“ und aus den Veräußerungen der Landesanteile der
EnBW an die Électricité de France (EdF).

Das Vermögen der Baden-Württemberg Stiftung in Höhe von rund 2,3
Milliarden Euro ist im Wesentlichen in Investmentfonds, Immobilien und
Unternehmensbeteiligungen investiert. Aus den Ausschüttungen von jährlich 30 – 40
Millionen Euro finanziert die BW Stiftung ihre Programme. Die Geschäftsführung für den
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Beteiligungsverwaltung“ sowie „Grundstücksverwaltung“ werden durch das
Finanzministerium Baden-Württemberg geführt.
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Warum der Eigenanteil bei Förderprogrammen 
strukturschwache Kommunen benachteiligt

WER SCHON VIEL HAT, 
DEM WIRD NOCH MEHR GEGEBEN?
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Bis zum Beginn der Corona-Pandemie im 
Frühjahr 2020 brummte in Deutschland die 
Wirtschaft und ein Beschäftigungsrekord 
jagte den nächsten. Die Steuereinnahmen 
von Bund, Ländern und Kommunen spru-
delten und erreichten neue Höchststände. 
Aktuell gerät das Wirtschaftswachstum 
infolge der Maßnahmen zur Eindämmung von 
Covid-19 zumindest ins Stocken, vielleicht 
auch mehr, denn die Folgen sind national wie 
global mittel- und langfristig noch gar nicht 
abzusehen.

Bislang ermöglichten es die vollen öffent-
lichen Kassen dem Staat, immer neue 
Förderprogramme aufzulegen, um zum 
einen neue Angebote und Infrastrukturen zu 
schaffen und zum anderen die regionalen 
Lebensbedingungen anzugleichen. Unter 
den aktuellen Bedingungen der Corona-Krise 
muss das föderale System in Deutschland 
seine Leistungsfähigkeit in Hinblick auf den 
Lastenausgleich und die Daseinsfürsorge 
erst noch beweisen. Aber die Pandemie und 
ihre dynamischen, weitreichenden Folgen 
verändern nicht alles: Bereits vorher erkenn-
bare Defizite bleiben womöglich bestehen 

WARUM VIELE FÖRDERPRO-
GRAMME DARAN SCHEITERN, 
 EINEN AUSGLEICH HERZUSTELLEN

oder verstärken sich, traditionelle Stärken 
hingegen könnten sich als wichtige Eckpfeiler 
einer neu geforderten Resilienz erweisen. 
„Corona 2020“ ist deshalb nicht nur eine 
große Herausforderung, sondern auch ein 
Moment, in dem Weichen im Fördersystem 
neu gestellt werden können, um Chancen und 
Optionen der nachhaltigen Entwicklung in 
allen Regionen Deutschlands auch in Zukunft 
zu nutzen.

An dem Anspruch, regionale Lebens-
bedingungen und Teilhabechancen in eine 
ausgewogene Balance zu bringen und sie 
damit unabhängiger vom konkreten Wohnort 
und Lebensmittelpunkt der Bevölkerung zu 
machen, ist die Mehrzahl der Förderpro-
gramme trotz der bislang guten finanziellen 
Rahmenbedingungen gescheitert. Zu groß 
sind die regionalen Verwerfungen geblieben, 
und die demografischen wie wirtschaftlichen 
Entwicklungen vergrößern sogar die Kluft 
zwischen den prosperierenden und den weni-
ger erfolgreichen Landesteilen weiter. Aktuell 
ist zu befürchten, dass ausfallende Einnah-
men und steigende Ausgaben, wie sie sich 
als Folgen der Corona-Pandemie abzeichnen, 
diese Kluft verfestigen und langfristig sogar 
vergrößern.

Vor allem manche größeren Städte, aber 
auch einige wirtschaftsstarke ländliche 
 Regionen, werden wieder einfacher auf ihren 
Wachstumspfad zurückkehren können als 
die  Regionen, denen es bereits vorher nicht 

leichtfiel, Wachstum aus eigener Kraft zu ge-
nerieren. In den Wachstumsregionen gab und 
gibt es neue Arbeitsplätze, die Bewohner ver-
fügen über höhere Gehälter und die Gemein-
den über üppigere Steuereinnahmen. Damit 
können sie ihren Bewohnern mehr bieten: Sie 
können neben der Schwimmhalle noch ein 
Kulturzentrum finanzieren oder erhalten, sie 
können die Menschen, die ihre Arbeit oder 
berufliche Existenz verloren haben, besser 
unterstützen, weiterqualifizieren und in neue 
Jobs vermitteln oder sie können Geflüchteten 
zusätzliche Sprachkurse anbieten.

Anders sieht es in Großstädten aus, die schon 
vorher mit einem Strukturwandel zu kämpfen 
hatten, sowie in jenen entlegenen ländlichen 
Gebieten, die mitunter als „abgehängt“ 
bezeichnet werden. Der Arbeitsmarkt bleibt 
angespannt und die Bewohner vermissen 
wichtige Versorgungsangebote. Viele sehen 
keine Perspektive für sich. Vor allem junge 
Menschen suchen anderswo ihr Glück. Die 
Steuereinahmen dieser Kommunen sind 
gering, ihre Sozialausgaben dagegen hoch. 
Sie kämpfen mit einer angespannten Haus-
haltslage. Oft müssen sie Kredite aufnehmen 
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und sich verschulden. Sie können – wenn 
überhaupt – gerade das Nötigste finanzieren. 
Die Bewohner ärgern sich über die Schlag-
löcher in den Straßen, wenn sie mit dem Auto 
unterwegs sind. Die Kinder und Jugendlichen 
pauken in maroden Schulgebäuden. Wenn 
dann auch noch die Internetverbindung 
lahmt, der Anschluss ans Breitbandkabel 
aber nicht abzusehen ist, macht das den 
Bewohnern bewusst, dass ihre Verwaltung 
dringend investieren müsste.

Trotz des langen Aufschwungs verzeichneten 
die Kommunen schon vor der Corona-Pande-
mie einen gewaltigen Investitionsrückstand. 
In einer Umfrage bezifferten sie diesen für 
2018 auf insgesamt rund 138 Milliarden 
Euro.1 Der Investitionsstau stößt vielerorts 
auf Unverständnis, denn an Geld mangelte es 
offensichtlich nicht. Die Europäische Union, 
verschiedene Bundesministerien und auch 
die Bundesländer legten immer neue För-
derprogramme auf, um gerade auch klamme 
Kommunen unterstützen zu können. Diese 
scheinen sich jedoch zu zieren, denn Jahr für 
Jahr bleiben Mittel in Milliardenhöhe liegen. 
„Bitte nehmt das Geld“, forderte Bundes-
finanzminister Olaf Scholz im Jahr 2019 die 
Städte und Gemeinden auf.2

Wie ist dieser Widerspruch zu erklären? Ist 
er möglichweise im Fördersystem selbst 
begründet? Hinweise darauf, dass sich Kom-
munen Fördermittel leisten können müssen, 
gibt es reichlich. Bis zu einer Förderung sind 
zahlreiche Hürden zu nehmen. So ist der 
bürokratische Aufwand meist hoch und bevor 
Geld fließt, müssen lange Förder anträge und 
umfangreiche Konzepte erarbeitet werden. 
Das schaffen nur Gemeinden, die auch 
die nötigen personellen Ressourcen dafür 
 haben, und diese Ressourcen waren und sind 
 ungleich verteilt.

Die entscheidende Hürde im Fördersystem 
ist wahrscheinlich jedoch noch eine andere: 
Die Vergaberichtlinien fast aller Förder-
programme fordern einen finanziellen Eigen-
anteil, den die Kommunen aufbringen müs-
sen. Das heißt, die Antragsteller bekommen 
nicht die gesamten Kosten eines geförderten 
Projekts erstattet, sondern müssen einen 
bestimmten Prozentsatz der Ausgaben aus 
eigenen Mitteln bestreiten. Dies erschwert 
es vor allem finanzschwachen Kommunen, 
an die dringend benötigten Gelder zu kom-
men. Obwohl sie die Förderung besonders 
bräuchten, haben sie das Nachsehen gegen-
über finanziell besser gestellten Gemeinden. 
Regionale Unterschiede lassen sich so nicht 
abbauen – eher im Gegenteil.

Das vorliegende Discussion Paper disku-
tiert die Rolle des finanziellen Eigenanteils. 
Hierzu hat das Berlin-Institut Gespräche 
mit zahlreichen Vertretern von Kommunen 
und Fördermittelgebern sowie weiteren 
 Experten geführt. Das Discussion Paper stellt 
Instrumente vor, die klammen Kommunen 

trotz allem zu Fördermitteln verhelfen kön-
nen und zeigt alternative Ansätze auf, um 
Kommunen bedarfsgerecht zu finanzieren. 
In der aktuellen Situation ist dies noch wich-
tiger als vor der Corona-Pandemie, denn 
es muss in jedem Fall verhindert werden, 
dass die  neuen, nun erforderlichen Förder-
programme und Ausgleichsfinanzierungen 
im föderalen  System die bestehenden 
 Unterschiede zwischen den Kommunen noch 
weiter verfestigen oder sogar verstärken. 
Zukunftsperspektiven und Optionen für eine 
nachhaltig positive Entwicklung müssen auch 
den Kommunen zur Verfügung stehen, deren 
Ausgangsbedingungen bereits schlechter 
waren oder infolge der Corona-Pandemie 
noch ungünstiger geworden sind.

Berlin/Ludwigsburg, im Juli 2020

Catherina Hinz
Direktorin
Berlin-Institut für Bevölkerung  
und Entwicklung

Stefan Krämer
Stellvertretender Geschäftsführer
Wüstenrot Stiftung
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FÖRDERMITTEL ALS TEIL DER 
KOMMUNALEN FINANZEN1

Wofür Kommunen Geld ausgeben

In Deutschland herrscht das tief verankerte 
Subsidiaritätsprinzip, das Gemeinden eine 
größtmögliche Selbstbestimmung und Eigen-
verantwortung verleiht. Bund und Länder 
dürfen nur solche Aufgaben an sich ziehen, 
zu deren Erfüllung die jeweils untere Ebene 
– also die Kommunen – nicht in der Lage ist. 
Nach dem Subsidiaritätsprinzip setzen Bund 
und Länder den gestalterischen Rahmen für 
das (Zusammen-)Leben in Deutschland. Sie 
sind für die Gesetzgebung verantwortlich 
und geben Standards für alle Bereiche von 
der Bauplanung bis hin zur Altenpflege vor. 
Kommunen sind Teile der Bundesländer und 
unterliegen deren Aufsichts- und Weisungs-
recht. Sie sind verpflichtet, Entscheidungen 
der Bundes- oder Landesebene lokal umzu-
setzen. Neben diesen von Bund oder Ländern 
zugewiesenen Aufgaben ohne wirklichen 
Gestaltungsfreiraum haben Kommunen im 
Sinne des Selbstverwaltungsprinzips an 
anderer Stelle die Freiheit, in ihrem Gebiet 
wesentliche Bereiche selbstständig zu pla-
nen. Sie nehmen damit eine Schlüsselstellung 
zwischen den Bürgern und der Politik bezie-
hungsweise der staatlichen Verwaltung ein. 
Durch ihre Nähe zu den Menschen stellen 
Kommunen eine direkte Plattform für Mit-
wirkungsmöglichkeiten in einer Demokratie 
und für die Zusammenarbeit zwischen 
 Bürgern und Verwaltung dar. 

Die Kommunen sind laut Grundgesetz 
für „alle Angelegenheiten der örtlichen 
Gemeinschaft zuständig“.3 Sie betreiben 
Ämter, Schulen und öffentliche Theater oder 
Schwimmhallen, sanieren den Ortskern und 
stellen alte Gebäude denkmalgerecht wieder 
her, sie bauen Gemeindestraßen, organi-
sieren den öffentlichen Nahverkehr, sorgen 

dafür, dass immer sauberes Wasser aus dem 
Hahn kommt und regelmäßig die Mülltonnen 
geleert werden. Einige dieser Aufgaben müs-
sen sie erfüllen, andere können sie erfüllen, 
wenn ihr Haushalt das hergibt. Dabei ist 
es den Kommunen weitgehend freigestellt, 
wie sie diese Angelegenheiten erledigen, 
sofern keine Bundes- oder Landesgesetze 
beziehungsweise unmittelbar geltende 
EU-Richtlinien sie dabei einschränken. Im 
Kommunalrecht wird dieses Prinzip als „sub-
sidiäre Allzuständigkeit“ bezeichnet.

Die Erfüllung ihrer Aufgaben – sowohl der 
pflichtigen als auch der freiwilligen – ent-
scheidet nicht nur unmittelbar über die 
gesellschaftlichen Teilhabechancen und die 
Lebensqualität der Bewohner, sondern auch 

über die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit 
der Kommune. Kaum ein Unternehmen wird 
sich in einer Region niederlassen, in der 
das Internet langsam und die Infrastruktur 
lückenhaft ist. Wenn Ausbildungsmöglich-
keiten, Jobs oder kulturelle Angebote fehlen, 
ziehen immer mehr Bewohner weg, um ihr 
Glück anderswo zu suchen. Vor allem junge 
Menschen sind mobil und stimmen mit ihren 
Füßen ab, welche Regionen für sie die attrak-
tivsten Angebote bieten. Mit der Bevölkerung 
schrumpfen in den Wegzugs regionen auch die 
Steuer einnahmen. Das Geld fehlt dann bei der 
Aufrechterhaltung der Versorgungsangebote. 
Diese Kommunen drohen in einen Kreislauf 
von schrumpfender Bevölkerung und schwin-
dender Daseinsvorsorge zu geraten, aus dem 
sie sich selbst nur schwer befreien können.5

Wirkungskreis eigener Wirkungskreis übertragener Wirkungskreis

Pflichtigkeit freiwillige Auf-
gaben Pflichtaufgaben

Aufgabenart freiwillige 
Selbstverwaltungs-
aufgaben, 
z.B. Kultur, Sport, 
Wirtschaftsförde-
rung, Breitband-
ausbau, Altenpflege

pflichtige 
Selbstverwaltungs-
aufgaben, 
z.B. Abwasser-
beseitigung, 
Schülerbeförde-
rung, Feuerschutz, 
Gemeindestraßen

Pflichtaufgaben 
nach Weisung, 
z.B. Sicherheits- und 
Ordnungsverwal-
tung, Bauaufsicht

Auftrags-
angelegenheiten, 
z.B. Pass- und 
Meldewesen, 
 Standesamt,  
Wahlen

Zwischen Vorgaben und Selbstverwaltung 

Kommunale Aufgaben sind in den meisten Fällen Selbstverwaltungsaufgaben, viele davon verpflichtend, 
andere freiwillig. Wie sie diese Aufgaben erfüllen und wie sie sie finanzieren, ist den Kommunen weitgehend 
freigestellt. Pflichtaufgaben nach Weisung werden ihnen ebenso wie Auftragsangelegenheiten von Bund oder 
Land übertragen. Als Auftraggeber bestimmen diese dann auch über die Ausführung – müssen gemäß dem 
Konnexitätsprinzip aber auch für die entstehenden Kosten aufkommen. Ob sich Bund und Länder in der Praxis 
auch immer daran halten, ist strittig.

Übersicht über die kommunalen Aufgaben
(Quelle: Heinrich Böll Stiftung4)
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Wie Kommunen an Geld kommen

Kommunen beziehen ihre Einnahmen im 
Wesentlichen aus einer Handvoll Quellen 
wie Steuern, Abgaben oder Zuweisungen von 
Bund und Ländern. Die Steuereinnahmen 
umfassen zunächst die Gewerbesteuer und 
die Grundsteuer, bei denen der Gemeinderat 
mit Hilfe des Hebesatzes regelt, wie hoch die 
Abgaben für die Steuerzahler sind. Er muss 
bei der Festlegung zwischen den finanziellen 
Bedürfnissen der Gemeinde und ihrer Attrak-
tivität als Wirtschafts- und Wohnstandort 
abwägen. Hinzu kommen kleinere Gemein-
desteuern, klassischerweise etwa die Hunde- 
und die Vergnügungssteuer. Darüber hinaus 
beteiligen Bund und Länder die Gemeinden 
an den Einnahmen aus Umsatz- und Einkom-
menssteuer. Je nach Bundesland müssen 
die Gemeinden dann wiederum einen be-
stimmten Prozentsatz ihres Steueraufkom-
mens als Umlagen an ihren Landkreis und 
gegebenenfalls weitere Gemeindeverbände 
weiterreichen.

Zu den Steuereinnahmen kommen als 
 Eigenmittel die Einnahmen aus Gebühren 
hinzu, welche die Bewohner beispielsweise 
für die Ausstellung eines Reisepasses durch 
das Bürgeramt oder für die Abwasser- und 
Abfallentsorgung entrichten müssen. 
 Beiträge fallen an, wenn die Bürger von einer 
kommunalen Investition wirtschaftliche 
Vorteile haben, etwa, wenn die Gemeinde ihr 
Grundstück durch eine Straße erschließt oder 
an die Wasserversorgung anbindet. Hinzu 
kommen verschiedene Erträge, wenn etwa 
Kommunen Immobilien verkaufen oder ver-
mieten, oder wenn kommunale Unternehmen 
Gewinne erwirtschaften.6

Unterschiede in der finanziellen 
 Ausstattung

Es verwundert wenig, dass die Gemeinden 
finanziell unterschiedlich aufgestellt sind. Be-
sonders die Gewerbesteuer fällt ins Gewicht. 
Gemeinden, in denen umsatzstarke Unter-
nehmen sitzen, verzeichnen auch ein hohes 
Gewerbesteueraufkommen. Ist die örtliche 
Wirtschaft vor allem durch Handwerksbetrie-
be und Kleinstunternehmer gekennzeichnet, 
wie das etwa vielerorts in Ostdeutschland 
der Fall ist, dann spiegelt sich das auch 
in weniger üppig gefüllten kommunalen 
 Haushalten wider. 

unter 600
600 bis unter 750
750 bis unter 900
900 bis unter 1.050
1.050 und mehr

Kommunale Steuer-
einnahmekraft je 
 Einwohner, in Euro, 2017

(Datengrundlage: 
 Statistische Ämter des 
Bundes und der Länder7)

Wo die Wirtschaft brummt, klingelt auch die Steuerkasse 

Die Steuereinnahmen der Kommunen fallen regional unterschiedlich aus. Sie 
reichten 2017 von 422 Euro je Einwohner im sachsen-anhaltinischen Kreis 
 Mansfeld-Südharz bis hin zu 2453 Euro im bayrischen Landkreis München. Vor 
allem im Süden Deutschlands, wo die Wirtschaft sich durch international erfolg-
reiche Unternehmen und zahlreiche „Hidden Champions“ auszeichnet, können 
sich die Kämmerer über hohe Steueraufkommen freuen. In Regionen, die einen 
harten Strukturwandel erlebt haben, vor allem in den ostdeutschen Bundes-
ländern, aber auch im Saarland und in Rheinland-Pfalz, fallen die kommunalen 
Steuereinnahmen deutlich geringer aus. 
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Gemeinden, deren finanzielle Mittel nicht 
ausreichen, um ihre kommunalen Aufgaben 
zu erfüllen und dringend notwendige Inves-
titionen zu tätigen, haben die Möglichkeit, 
Kredite aufzunehmen und sich zu verschul-
den. Grundsätzlich wacht in den Ländern 
die Haushaltsaufsicht darüber, dass die 
Kommunen nicht zu tief in die Schuldenfalle 
rutschen. Haushalte, die ein zu großes Defizit 
aufweisen, werden von ihr nicht genehmigt. 
Kassenkredite, die eigentlich nur dazu dienen 
sollen, kurzfristig die Liquidität der Kom-
munen zu sichern, unterliegen jedoch nicht 
generell der Genehmigungspflicht. Sie haben 
sich mancherorts zu einem dauerhaften 
Finanzierungsinstrument gemausert, so dass 
viele Kommunen, vor allem in Nordrhein-
Westfalen, in Rheinland-Pfalz und im 
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 Saarland heute hochverschuldet sind. Viele 
hessische Kommunen haben erst kürzlich 
mithilfe der „Hessenkasse“ aus der Schul-
denfalle gefunden, einem umfangreichen 
Hilfsprogramm für verschuldete Kommunen, 
welches das Land 2018 verabschiedet hat.

Einen Ausgleich schaffen

Die Bundesländer sind dazu verpflichtet, mit 
Steuermitteln zwischen ihren Kommunen 
einen Finanzausgleich zu schaffen. Damit soll 
Sorge getragen werden, dass sich die Lebens-
verhältnisse in strukturstarken und -schwa-
chen Kommunen nicht zu sehr auseinander-
entwickeln. Den Ländern ist es dabei weitge-
hend freigestellt, wie sie den Finanzausgleich 
organisieren, entsprechend funktioniert 
das Ausgleichssystem in jedem Bundesland 
anders. Grundsätzlich füllen die Länder Haus-
haltslücken ihrer Kommunen, die sich nach 
einem festgesetzten Schlüssel berechnen, zu 
einem bestimmten Anteil mit Steuermitteln 
auf. Die finanziellen Unterschiede werden auf 
diese Weise nicht vollständig ausgeglichen, 
um weiterhin Anreize für die Kommunen zu 
schaffen, effizient zu wirtschaften.

Die Kommunen, vertreten durch ihre kom-
munalen Spitzenverbände, befinden sich mit 
den Ländern in einer dauerhaften Auseinan-
dersetzung über die Höhe dieser Schlüssel-
zuweisungen. Sie argumentieren, dass sie 
eine finanzielle Mindestausstattung benöti-
gen, um ihre Pflichtaufgaben zu erfüllen und 

0
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in Euro, 2018

Große regionale Unterschiede bei 
der Verschuldung 

Bei den Kassenkrediten, die die Gemeinden aufge-
nommen haben, um ihre laufenden Ausgaben zu 
finanzieren, existieren große regionale Unterschiede. 
Während auf viele Kommunen vor allem in Süd- und 
Mitteldeutschland keine oder nur eine geringe 
Schulden last drückt, stehen zahlreiche Kommunen in 
Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz und im 
Saarland tief in der Kreide. 

um darüber hinaus noch einen Spielraum für 
freiwillige Aufgaben zu haben. Nur so könn-
ten sie der kommunalen Selbstverwaltung ge-
recht werden.9, 10 Oft wird ein Mindest anteil 
von fünf Prozent des Gesamthaushalts für die 
Erfüllung freiwilliger Aufgaben genannt, um 
den Kommunen eine gewisse Autonomie zu 
gewähren.11 Die Landesregierungen betonen 
hingegen oftmals den Grundsatz, dass die 
Einnahmen von Land und Kommunen sich 
gleichmäßig entwickeln sollen und die Höhe 
des Finanzausgleichs damit begrenzt sei.12

Doch der Finanzausgleich kann nicht verhin-
dern, dass sich die Unterschiede hinsichtlich 
der finanziellen Ausstattung der Kommunen 
seit Jahrzehnten weiter vergrößern.13 Manche 
Länder wie Baden-Württemberg und Sachsen 
verpflichten daher besonders finanzstarke 
Kommunen, sogenannte Abundanzgemein-
den, in den kommunalen Finanzausgleich 
einzuzahlen, um eine noch größere Umver-
teilung zwischen reichen und armen Kom-
munen zu schaffen. Einige Bundesländer wie 
Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt haben 
darüber hinaus zusätzliche Programme auf-
gelegt, um finanzschwache Kommunen dabei 
zu unterstützen, ihre Haushalte zu konsolidie-
ren und ihre Schulden abzubauen.14

(Datengrundlage: 
 Statistische Ämter des 
Bundes und der Länder8)
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Das Besondere und nicht das Übliche 
fördern

Fördermittel sind sogenannte Zweckzuwei-
sungen, die nicht primär dazu dienen, die 
Finanzkraft der Kommunen zu stärken. Sie 
sollen stattdessen spezifische Projekte oder 
Maßnahmen fördern. Die großen öffentlichen 
Geldgeber sind die Europäische Union, der 
Bund mit den Bundesministerien und ihren 
nachgeordneten Institutionen sowie die 
Bundesländer. Sie schreiben Förderprogram-
me aus, um damit bestimmte politische oder 
wirtschaftliche Ziele zu verfolgen. Die Pro-
gramme sollen neue Entwicklungen anstoßen 
oder Missstände beheben.*

Das Grundgesetz erlaubt es dem Bund, den 
Ländern und Gemeinden für besonders 
bedeutsame Investitionen Finanzhilfen zu 
gewähren, wenn an diesen ein erhebliches 
gesamtstaatliches Interesse besteht, die sie 
ohne die Zuwendung jedoch nicht angemes-
sen erfüllen können.17, 18 Fördermittel sollen 
also eigentlich eine Antwort auf eine Ausnah-
mesituation sein und keine Regel finanzierung 
ersetzen. Die Kommunen haben daher auch 
keinen Anspruch auf diese  Leistungen.19

Ein bekanntes Beispiel war der Stadtumbau 
Ost, mit dem die Bundesregierung von 2002 
bis 2016 auf die demografische Schrumpfung 
vieler ostdeutscher Städte reagierte.20 Ins-
gesamt erhielten fast 500 Städte Unterstüt-
zung, leerstehende Häuser und Wohnungen 
abzureißen und die Innenstädte zu sanieren 
und zu beleben. 2017 ist das Programm im 
allgemeinen bundesweiten Förderprogramm 
Stadtumbau aufgegangen. Ein aktuelles 

Beispiel ist das Gesetz zur Förderung von 
Investitionen finanzschwacher Kommunen, 
mit dem die Bundesregierung 2015 beschlos-
sen hat, einen Kommunalinvestitionsförde-
rungsfonds einzurichten, über den der Bund 
den Ländern Finanzhilfen in Höhe von sieben 
Milliarden Euro zur Verfügung stellt.21 Ein 
ganz spezifisches Ziel verfolgt der Digitalpakt 
Schule, mit dem der Bund 2018 die Absicht 
bekundet hat, deutschlandweit die Digita-
lisierung in Schulen voranzutreiben.22

Die Ausnahme wird zur Regel

Fördermittel sind heute ein wichtiges Finan-
zierungsinstrument der Kommunen und die 
Zahl der Förderprogramme nimmt stetig 
zu. Eine Abfrage der Förderdatenbank des 
Bundeswirtschaftsministeriums ergab insge-
samt 2.515 Förderprogramme, darunter 909 
für Kommunen (die nicht alle bundesweit 
gelten), von denen 75 die EU, 120 der Bund 
und 717 die Länder aufgelegt haben.**23  Mit 
der Zahl an Förderprogrammen steigt auch 
die Abhängigkeit der Kommunen von diesen 
Zuweisungen. Im Jahr 2018 nutzten knapp 
neun von zehn Kommunen Fördermittel, um 
Projekte zu finanzieren. Der Anteil von För-
dermitteln an der Finanzierung kommunaler 
Investitionen ist in den vergangenen Jahren 
zudem stetig gestiegen – von 19 Prozent im 
Jahr 2016 auf 27 Prozent 2018.24  An dieser 
Situation dürfte sich so schnell auch nichts 
ändern. Und so geht die Mehrzahl der Kom-
munen davon aus, dass die Bedeutung der 
Förderprogramme auch künftig mindestens 
gleichbleiben oder weiter zunehmen wird.25

mit Eigenanteil ohne Eigenanteil

mit
Zweckbindung

Fördermittel

Investitionspauschalen, 
investive Zuweisungen 
(Zweckbindung variiert)

Erstattung für Auftrags-
angelegenheiten 
 (Konnexitätsprinzip)

ohne
Zweckbindung

Schlüsselzuweisungen 
im kommunalen 
 Finanzausgleich

Übersicht der Zuweisun-
gen der Bundesländer an 
die Kommunen
(Eigene Darstellung nach 
Zimmermann15)

Geld ist selten umsonst 

Die Bundesländer sind dazu verpflichtet, ihre Kommunen finanziell so auszustatten, dass diese ihre Aufgaben 
erfüllen können. Schlüsselzuweisungen können die Kommunen frei verwenden. Investitionspauschalen kom-
men mit einer gewissen Zweckbindung daher – die Kommunen können mit ihnen keine laufenden Ausgaben 
decken, sondern müssen sie investiv nutzen. Wenn Bund oder Land den Kommunen Aufgaben übertragen, 
müssen sie diesen gemäß dem Konnexitätsprinzip die Kosten hierfür erstatten. Fördermittel müssen die Kom-
munen beantragen. Das Land gewährt diese dann für spezifische Projekte, an deren Kosten sich die Kommunen 
fast immer mit Eigenmitteln beteiligen müssen. 

* Neben den Kommunen können – abhängig vom Förder-
programm – auch Unternehmen, Vereine, Zweckverbän-
de oder Privatpersonen Fördermittel beantragen. Für sie 
gelten teilweise andere Anforderungen.16

** Stand 21.07.2020, wobei die Datenbank wegen 
einer Runderneuerung noch nicht wieder vollständig 
war.
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nachweisen, dass sie die Mittel korrekt ver-
wenden, während das Land gegenüber dem 
Bund berichtspflichtig ist. 

Die Kommunen müssen im Förderantrag be-
legen, dass sie förderberechtigt sind und dass 
bei ihnen auch ein Bedarf für die geförderte 
Maßnahme besteht. Die Förderricht linien 
geben neben Zuwendungszweck, Gegenstand 
der Förderung, Zuwendungsempfängern und 
Art und Umfang der Zuwendungen meist 
ebenfalls vor, wie die geförderten Maß-
nahmen umzusetzen sind. Die Kommunen 
müssen detaillierte Maßnahmen-, Zeit- und 
Kostenpläne vorlegen. Bei fast allen geförder-
ten Projekten müssen die Kommunen einen 
finanziellen Eigenanteil leisten. Dessen Höhe 
variiert. Mindestens müssen die Kommunen 
zehn Prozent der Gesamtsumme beisteuern 
– in den meisten Fällen sogar deutlich mehr. 
Nur in Ausnahmefällen finanzieren Förder-
programme die Kosten in voller Höhe.

Warum ein finanzieller Eigenanteil?

Der finanzielle Eigenanteil soll dazu dienen, 
den tatsächlichen Bedarf der antragstellen-
den Kommunen zu belegen. Dahinter steht 
das Kalkül, dass die Kommunen sich mit 

eigenen Haushaltsmitteln nur an Maßnahmen 
beteiligen, die sie auch für sinnvoll erachten. 
Daher sollen sie die Kosten etwa für eine neue 
Straße, die Sanierung des Kindergartens oder 
die Einrichtung eines zusätzlichen Integra-
tionskurses für Geflüchtete mittragen. Auf 
diese Weise wollen die Fördermittelgeber 
Mitnahmeeffekte vermeiden, die auftreten 
würden, wenn Kommunen Fördermittel nur 
deshalb in Anspruch nehmen, weil sie verfüg-
bar sind. Die Fördermittel sollen so zielgenau 
dahin fließen, wo sie benötigen werden.

Darüber hinaus soll die kommunale Kofinan-
zierung sicherstellen, dass die Kommunen 
effizient planen und wirtschaftlich arbeiten. 
Die Fördermittelgeber befürchten, dass die 
Kommunen Projekte größer planen als not-
wendig oder diese in einer unangemessen 
hohen Qualität ausführen, wenn sie dafür 
„nur“ Fördermittel und keine Eigenmittel 
ausgeben. Sind die Kommunen jedoch anteilig 
an allen Ausgaben beteiligt, liegt es auch in 
ihrem eigenen Interesse, die Gesamtkosten 
gering zu halten.28

Soweit zumindest die Theorie – in der Praxis 
hat der Eigenanteil allerdings auch andere, 
teils unerwünschte Effekte. Diese diskutieren 
wir im folgenden Kapitel und zeigen auf, 
weshalb er mitunter sogar die gegenteilige 
Wirkung erzeugt und dafür sorgt, dass Förder-
mittel eben nicht in den Kommunen ankom-
men, die sie am dringendsten benötigen.

Wie die Kommunen an Fördermittel 
kommen

Die Vergabe von Fördermitteln an die 
Kommunen erfolgt über die Bundesländer. 
Diese legen zahlreiche Programme selbst 
auf und können so auch regionalspezifische 
Schwerpunkte setzen. Auch die Finanzhilfen 
des Bundes gehen meist zunächst an die 
Länder, da die Kommunen verfassungs-
rechtlich den Bundesländern zugeordnet 
sind und eine direkte Förderung der Kom-
munen durch den Bund in der Regel nicht 
möglich ist. Bei Mitteln aus EU-Töpfen 
sieht es ähnlich aus. Der Bund verhandelt 
die nationale Gesamtstrategie mit der 
Europäischen Kommission.27 Die Länder 
formulieren dann Förderrichtlinien, die den 
Vorgaben des Bundes oder der nationalen 
Gesamtstrategie gerecht werden und ver-
teilen die Gelder an ihre Kommunen. Die 
Kommunen müssen dem Land gegenüber 

Kommunen hängen immer mehr 
am Fördertropf 

Fördermittel gewinnen als Finanzierungsinstrument 
für die Kommunen an Bedeutung. Machten sie 2016 
noch weniger als ein Fünftel der investierten Mittel 
aus, betrug ihr Anteil 2018 bereits über ein Viertel. 
Nur wenige Kommunen erwarten, dass ihre Bedeu-
tung im Haushaltsjahr 2019 abnehmen wird.

Anteil der Finanzierungselemente für kommunale 
Investitionen, in Prozent, 2018

Erwartung der 
Kommunen, 
wie sich die 
Bedeutung von 
Fördermitteln 
für Investitionen  
2019 verändern 
wird, in Prozent, 
2018
(Datengrundlage: 
KfW-Kommunal-
panel26)
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Mittel vom Land

Land, z.B.  
Wirtschaftsministerium

Innenstädte und Ortskerne bilden das 
Herz jeder Stadt und Gemeinde. Dort 
begegnen sich die Einwohner, gehen ein-
kaufen, treffen sich auf einen Kaffee oder 
verbringen ihre Zeit beim Schaufenster-
bummel. Doch nicht in allen Städten 
und Gemeinden lädt das Zentrum zum 
Verweilen ein. Mancherorts prägen Leer-
stand oder Brachflächen das Bild und 
ehemals belebte Einkaufsstraßen fristen 
ein trostloses Dasein. Es kostet viel Geld, 
das Stadtbild zu verschönern und wieder 
attraktiver zu machen und nicht alle Kom-
munen können dies aus eigener Tasche 
bezahlen.

Abhilfe schafft seit 1971 die Städtebau-
förderung des Bundes. Das Programm 
ist finanziell gut ausgestattet. Der Bund 
stellt den Ländern 2020 rund 790 Mil-
lionen Euro zur Verfügung, um Städten 
und Gemeinden bei der nachhaltigen 
Entwicklung unter die Arme zu greifen.29 
Jedes Jahr einigen sich Bund und Länder 
dabei auf Schwerpunkte, Verteilung, Ein-
satz und Abrechnung der Fördermittel.30 
Innerhalb der Landesgrenzen können die 
Landes regierungen eigene Schwerpunkte 
in diesem Rahmen setzen. So stehen in 

Vergabe von Fördermitteln durch Länder, Bund und 
Europäische Union
(Eigene Darstellung)
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Je nachdem, welche politische Ebene ein Förderpro-
gramm auflegt, sind unterschiedlich viele Akteure an 
der Ausgestaltung der Förderrichtlinien beteiligt. In 
der Regel entscheidet aber das Bundesland darüber, 
welchen finanziellen Eigenanteil die Kommunen zu 
leisten haben. 
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Förderschwerpunkt im Osten 

Welches Bundesland wie viel Geld aus den Förder-
töpfen der Städtebauförderung erhält, folgt einem 
klaren Verteilschlüssel des Bundes. Besonders 
wichtig ist dabei die Einwohnerzahl, aber auch 
Indikatoren wie Bevölkerungsverlust, Arbeits-
losenquote und der Anteil leerstehender Wohnun-
gen. Seit der Wiedervereinigung haben besonders 
die ostdeutschen Bundesländer von den Finanz-
hilfen des Bundes profitiert. Wegen des erhöhten 
Bedarfs städtebaulicher Maßnahmen floss dorthin 
mehr Geld als in den Westen Deutschlands. Seit 
Mitte der 1990er Jahren nimmt diese Ungleich-
verteilung stetig ab, doch noch immer fließen 
pro Einwohner etwa doppelt so viele Mittel der 
Städte bauförderung nach Ostdeutschland.39 

Sachsen zusammen mit der landeseigenen 
Stadtentwicklungsstrategie die Stärkung 
der Zentren und der Rückbau in ländlichen 
Gebieten im Mittelpunkt.31 Bayern dagegen 
konzentriert sich auf städtebauliche Erneue-
rungsmaßnahmen, um etwa die Ortszentren 
zu stärken.32

Die Maßnahmen der Städtebauförderung 
teilten sich bis 2019 auf acht Programme auf, 
die nun aber in die drei Programme „Lebendi-
ge Zentren – Erhalt und Entwicklung der Orts- 
und Stadtkerne“, „Sozialer Zusammenhalt 
– Zusammenleben im Quartier gemeinsam 
gestalten“ und „Wachstum und nachhaltige 
Erneuerung – Lebenswerte Quartiere gestal-
ten“ aufgehen. Die politisch Verantwortlichen 
erhoffen sich davon künftig mehr Flexibilität 
und weniger Bürokratie.33

Der Bund beteiligt sich bei der Finanzierung 
der einzelnen Projekte in der Regel mit einem 
Drittel der förderfähigen Kosten. Die übrigen 
zwei Drittel müssen Länder und Gemeinden 
aufbringen. Wie diese sich die Kosten auftei-
len, unterscheidet sich von Bundesland zu 
Bundesland. So beteiligen sich in Mecklen-
burg-Vorpommern Bund, Land und Gemeinde 
gleichermaßen an den Gesamtkosten.34 
Gemeinden in Baden-Württemberg müssen 
dagegen einen Eigenanteil von 40 Prozent 
leisten, das Land übernimmt die restlichen 
26,7 Prozent.35 Auch in Nordrhein-Westfalen 
beträgt der Eigenanteil in der Regel 40 
Prozent, für Gemeinden in der Haushalts-
sicherung und/oder mit hoher Arbeitslosig-
keit jedoch nur 30 Prozent und 50 Prozent 
für Gemeinden, die als finanzstark gelten 
und/oder eine geringe Arbeitslosenquote 
aufweisen.36

In allen Programmen der Städtebauförderung 
können Bund und Länder für finanzschwa-
che Kommunen ab 2020 bei der Hälfte der 
gesamten Bundesmittel ihren Anteil auf je 45 
Prozent erhöhen. Die Kommune muss dann 
nur noch 10 Prozent aus eigenen Mitteln auf-
bringen. Welche Kommunen diese Erleichte-
rung in Anspruch nehmen können, definieren 
allerdings die Länder.37 Sie ziehen dafür Indi-
katoren wie Haushaltssicherungspläne, die 
Höhe von Kassenkrediten oder den Anstieg 
der kommunalen Schulden zu Rate.38

(Quelle: BBSR40)
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(Datengrundlage: KOMKIS41)

Zustimmung von Vertretern sächsischer Kommunen zu verschiedenen Aussagen (n=94), in Prozent, 2018

stimme voll zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu keine Angabe

KRITIK AM 
FÖRDERSYSTEM2

Allgemein kritisieren Vertreter von Kommu-
nen und ihrer Spitzenverbände ebenso wie 
Experten für kommunale Finanzen, dass die 
Fördermittellandschaft unübersichtlich und 
die Vergabeverfahren zu aufwendig sind. Das 
benachteiligt vor allem kleine und finanz-
schwächere Kommunen, deren Verwaltung 
es sich oft nicht leisten kann, Mitarbeiter 
zu beschäftigen, die sich ausschließlich mit 
Förderprogrammen auseinandersetzen und 
Anträge schreiben. Vertreter kleiner Gemein-
den berichten sogar, dass sie von Förderpro-
grammen häufig erst im Nachhinein erfahren.

das Geld bereits ausgegeben haben. Daher 
kommt es vor, dass sich Kommunen gegen 
einen Fördermittelantrag entscheiden und 
ihre Vorhaben versuchen selbst zu stemmen 
oder sie vorläufig auf Eis legen.42

Zweckbindung auf Kosten der 
 kommunalen Selbstverwaltung

Fördermittel sind in der Regel an einen klar 
definierten Förderzweck gebunden und 
schreiben den Fördermittelempfängern 
mitunter auch sehr genau vor, wie sie diesen 
umzusetzen haben. Sie ermöglichen es dem 
Fördermittelgeber, über die Zuweisungen Ein-
fluss darauf zu nehmen, wie Kommunen ihre 
Aufgaben erfüllen. Diese „goldenen Zügel“ 
bringen Kommunen dazu, insbesondere in 
den geförderten Bereichen zu investieren und 
die Projekte entsprechend den Vorgaben der 
höheren politischen Ebenen umzusetzen.43 
Da Kommunen Jahr für Jahr einen größeren 
Anteil ihrer Investitionen mit zweckgebun-
denen Fördermitteln bestreiten44, büßen sie 
nach und nach Gestaltungsspielräume ein.
Die Kritik von kommunaler Seite zielt oft 
darauf, dass der Autonomieverlust der Kom-
munen einer umfassenden kommunalen 
Selbstverwaltung widerspreche. So mancher 
Kommunalvertreter beschreibt die Situation 
als Förderkorsett, dass nicht nur vorgibt, wie 
die Fördermittel zu verwenden sind, sondern 
über den geforderten Eigenanteil auch beein-
flusst, wofür die Kommunen ihr eigenes Geld 
ausgeben. Das kann zur Folge haben, dass 
die Kommunen ihre Eigenmittel, die sie aus 
Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen 
erhalten, nicht optimal einsetzen: Etwa, wenn 
sie dringend notwendige Investitionsvorha-

Ein steiniger Weg zur Förderung 

Ein großer Teil der kommunalen Vertreter, die 2018 
im Rahmen einer Untersuchung zu Förderprogram-
men für kommunale Investitionen in Sachsen befragt 
wurden, empfindet die Förderlandschaft als zu 
 unübersichtlich und die Förderrichtlinien als zu 
kompliziert. Den hohen Arbeitsaufwand, den ein 
Förderantrag bedeutet, können viele Kommunen 
nicht oder nur sehr eingeschränkt bewältigen. 

Die hohen bürokratischen Anforderungen 
machen es darüber hinaus sehr zeit- und 
personalaufwendig, Anträge formgerecht zu 
verfassen. Die Förderrichtlinien fordern eine 
Vielzahl an Gutachten, Angeboten, Projekt-
plänen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen. 
Vielen kleineren Kommunen fehlen hierzu 
die notwendigen Kapazitäten. Der Aufwand, 
einen Antrag zu stellen, stehe gerade bei klei-
neren Vorhaben oft in keinem Verhältnis zum 
Nutzen, den eine Förderung in Aussicht stellt. 
Hinzu kommt das Risiko, Fördermittel zumin-
dest teilweise zurückzahlen zu müssen, wenn 
die Kommunen die Auflagen, die mit den 
Fördermitteln einhergehen, nicht vollständig 
erfüllen können oder sie das Projekt nicht 
im veranschlagten Zeitraum realisieren. So 
kann etwa ein verspäteter Baubeginn einer 
neuen Kita oder eines Sportplatzes aufgrund 
des herrschenden Fachkräftemangels im 
Bausektor für die Kommunen teuer werden. 
Zumal Rückforderungen die Kommunen 
in der Regel erst dann erreichen, wenn sie 

Die Programmvielfalt ist zu groß.

Die Förderrichtlinien sind zu kompliziert.

Der Informationsaufwand, um ein geeignetes
Förderprogramm zu finden, ist zu hoch.

Der Arbeitsaufwand im Rahmen eines  
Förderantrags ist zu hoch.

0 10 5030 7020 6040 80 90 100
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stimme voll zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu keine Angabe

ben zurückstellen, um mit dem gesparten 
Geld den Eigenanteil für ein Förderprogramm 
aufbringen zu können. Eine Gemeinde baut 
dann vielleicht einen neuen Kreisverkehr am 
Ortsrand, statt das Schulhaus zu sanieren. 
Oder sie baut eine neue Kita, weil es dafür 
Fördergelder gibt, statt die vorhandene aus 
eigenen Mitteln zu sanieren. Im schlimmsten 
Fall kann das Fördersystem so die Kommunen 
doppelt von ihren eigentlichen Prioritäten ab-
lenken – wenn sie Maßnahmen umsetzen, die 
nicht ihre dringendsten sind, aber gefördert 
werden, und sie dafür auch noch Mittel von 
anderen wichtigen Maßnahmen abziehen, um 
den Eigenanteil zu  finanzieren.45 

Wer hat, dem wird gegeben

Ebenso wie die hohen bürokratischen 
Anforderungen bei der Antragstellung be-
nachteiligt die Forderung eines finanziellen 
Eigenanteils finanzschwächere Kommunen 
gegenüber denjenigen Kommunen, die oh-
nehin über eine gute finanzielle Ausstattung 
verfügen. Für letztere stellt der geforderte Ei-
genanteil selten ein Hindernis dar, Fördermit-
tel zu beantragen. Manche von ihnen genie-
ßen überdies die Freiheit, wichtige Projekte 
auch ohne eine zweckgebundene Förderung 
zu realisieren, um den bürokratischen Auf-
wand zu vermeiden und nicht an die engen 
Vorgaben der Förderrichtlinien gebunden zu 
sein. Für viele finanzschwache Kommunen ist 
dies undenkbar. Klamme Kommunen, die ihre 
Pflichtaufgaben kaum bewältigen können 
und die unter Umständen hohe Schulden 

Am Bedarf vorbei gefördert? 

Nicht immer können Kommunen mit den verfügbaren 
Fördermitteln die Maßnahmen finanzieren, für die 
bei ihnen vor Ort Bedarf besteht. Nahezu geschlossen 
stimmen die Vertreter sächsischer Kommunen der 
Aussage zu, dass Förderprogramme meist ausschließ-
lich den Neubau unterstützen, obwohl sie dringend 
die vorhandene Infrastruktur auf Vordermann brin-
gen müssten. 

abzuzahlen haben, kann bereits ein geringer 
Anteil an den Gesamtkosten davon abhalten, 
einen Antrag auf Fördermittel überhaupt zu 
stellen.

In den Jahren 2017/2018 unterlag rund jede 
fünfte deutsche Kommune der Kommunal-
aufsicht und arbeitete unter einem Haus-
haltssicherungskonzept.47 Diese Kommunen 
müssen besondere Anstrengungen auf sich 
nehmen, um an Fördermittel zu kommen. 
Sie müssen sich mitunter ihren besonderen 
Bedarf von der Kommunalaufsicht anerken-
nen lassen. Nur in Ausnahmefällen dürfen sie 
neue Kredite aufnehmen, um den Eigenanteil 
von Förderprogrammen zu finanzieren. Gera-
de für diejenigen Kommunen, die zusätzliche 
Mittel am dringendsten benötigen, ist es 
daher oft am schwierigsten, an die ersehnten 
Fördergelder zu gelangen.48

Überfordert durch den Eigenanteil 

Die überwiegende Mehrheit der befragten sächsi-
schen Kommunalvertreter stimmt der Aussage zu, 
dass der finanzielle Eigenanteil von Förderprogram-
men zu hoch ist. Tendenziell fällt es Gemeinden mit 
weniger Einwohnern schwerer, die geforderten Mittel 
aufzubringen. 

(Datengrundlage: KOMKIS49)

Zustimmung von Vertretern sächsischer Kommunen zur Aussage „Der finanzielle Eigenanteil ist zu hoch“ 
(n=94), in Prozent, 2018

(Datengrundlage: KOMKIS46)

Zustimmung von Vertretern sächsischer Kommunen zu verschiedenen Aussagen (n=94), in Prozent, 2018

Gesamt

3.000 bis unter 5.000 Einwohner

Die Programme sind nicht geeignet, da die 
 „falschen“ Ausgabearten gefördert werden.

Es werden nur Investitionen gefördert,  
in meiner Kommune steht aber der Erhalt der 
vorhandenen Infrastruktur im Vordergrund.

bis 3.000 Einwohner
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5.000 bis unter 10.000 Einwohner

10.000 bis unter 20.000 Einwohner

20.000 Einwohner und mehr

stimme voll zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu keine Angabe
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Die Programme sind nicht geeignet, da in den 
 „falschen“ kommunalen Bereichen gefördert wird.
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Viel hilft viel?

Können sich Kommunen die zur Verfügung 
stehenden Fördergelder nicht leisten, fehlt 
ihnen das Geld für wichtige Investitionen. 
Das ist mit ein Grund dafür, dass sich mittler-
weile ein gigantischer kommunaler Investi-
tionsrückstand aufgestaut hat. Straßen und 
Brücken verfallen ebenso wie Schulen und 
andere öffentliche Gebäude, Kitas fehlen und 
viele Kommunen müssten in die Wasserver-
sorgung und den Brandschutz investieren.50 
Die Antwort von Bund, Ländern und EU er-
scheint nur auf den ersten Blick naheliegend: 
Mehr Geld für die Kommunen durch neue 
(möglichst zielgerichtete) Förderprogramme. 
Dabei ist den Fördermittelgebern durchaus 
bewusst, dass der finanzielle Eigenanteil 
für manche Kommunen eine größere Hürde 
darstellt als für andere. Manche Förderpro-
gramme bieten besondere Konditionen für 
Gemeinden in strukturschwachen Regionen. 
So sah etwa die Förderrichtlinie der Städte-
bauförderung des Bundes (siehe Kasten, 
S. 10) bis 2019 vor, ein Achtel der Förder-
mittel mit einem geringeren Eigenanteil an 
klamme Kommunen zu geben, künftig ist dies 
sogar für die Hälfte der Mittel möglich.

Der Bund hat darüber hinaus im Jahr 2015 
einen Investitionsfonds in Höhe von 3,5 Milli-
arden Euro ins Leben gerufen, der ausschließ-
lich der Förderung finanzschwacher Kommu-
nen dient.51 Mit den Fördermitteln sollen die 
Kommunen in die allgemeine Infrastruktur 
und in die Bildungsinfrastruktur investieren. 
Die Förderquote des Bundes beträgt bis zu 
neunzig Prozent und den kommunalen Eigen-
anteil dürfen sogar die Länder übernehmen. 
Das Programm sollte ursprünglich bis 2018 
laufen. Zu diesem Zeitpunkt war der Förder-
topf jedoch noch üppig gefüllt, sodass der 
Bund die Laufzeit bis 2020 verlängerte. Ende 
2019 hatten die Länder knapp über die Hälfte 
der Mittel für ihre Kommunen abgerufen.

Der Mittelabruf geht aus verschiedenen 
Gründen nur schleppend voran. Zunächst 
sind laufende Projekte in der Regel noch 
nicht vollständig abgerechnet. So manches 
Bauvorhaben verzögert sich wegen des Fach-
kräftemangels in der Baubranche. Gerade 
finanzschwachen Kommunen fehlt aber auch 
oft das qualifizierte Personal, um die komple-
xe Bürokratie zu bewältigen, die Fördermittel 
zu beantragen und dann die Projekte zügig 
umzusetzen. Sie können darüber hinaus mit-
unter den geforderten Eigenanteil nicht auf-
bringen. Einzig das Land Thüringen entschied 
sich dazu, den Eigenanteil für seine Kommu-
nen zu übernehmen – was vermutlich mit ein 
Grund dafür ist, dass in dem Bundesland die 
Abrufquote vergleichsweise hoch ausfällt.53

Wenn Bund und Länder (und die EU) den 
Kommunen effektiv und zügig helfen wollen, 
ihre Investitionsrückstände abzubauen, dann 
kann die Lösung nicht darin bestehen, noch 
mehr Geld in das bestehende Fördersystem 
zu pumpen. Denn die komplizierten Antrags-
verfahren, die Zweckbindungen und die 
geforderten Eigenanteile führen schon heute 
dazu, dass vorhandene Fördermittel nicht 
abgerufen werden. Das Fördersystem über-
fordert dabei gerade jene Kommunen, die am 
dringendsten auf Unterstützung angewiesen 
sind. Welche Alternativen es bereits zu der 
gängigen Praxis gibt und wie sie Kommunen 
künftig stärker entlasten könnten, wird im 
folgenden Kapitel diskutiert.
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Geld bleibt liegen 

Der Bund richtete 2015 zur Unterstützung finanz-
schwacher Kommunen den Kommunalinvestitions-
förderungsfonds ein. Der Fördertopf war Ende 2019 
noch fast bis zur Hälfte gefüllt. Neben Brandenburg 
und Thüringen hatten nur die reichen Bundesländer 
Baden-Württemberg und Hamburg über drei Viertel 
der ihnen zustehenden Mittel abgerufen. Länder 
mit besonders vielen klammen Kommunen wie 
Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen haben die 
Fördermittel nur zu rund einem Drittel angerührt, 
Mecklenburg-Vorpommern nur zu gut einem Fünftel. 

Abrufquoten der Mittel aus dem 
Kommunalinvestitionsförderungs-
fonds nach Bundesländern, in 
 Prozent, Stand 31.12.2019
(Datengrundlage: Bundesministerium 
der Finanzen52)
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VIELFÄLTIGE  
ALTERNATIVEN

Bund und Ländern stehen verschiedene Ins-
trumente zur Verfügung, um die Kommunen 
finanziell auszustatten. Neben Förderpro-
grammen sind dies vor allem die Beteiligung 
an den Gemeinschaftssteuern, also der Ein-
kommens- oder Umsatzsteuer, und der kom-
munale Finanzausgleich (s. Kapitel 1). Beides 
sind wichtige Instrumente, die jedoch nicht 
beliebig ausgereizt werden können. 

Der Anteil der Gemeinden an der Einkommen-
steuer etwa wird länderweise bereichnet: Auf 
die Gemeinden entfallen 15 Prozent des Ein-
kommensteueraufkommens im Bundesland, 
den Rest teilt sich das Land mit dem Bund. 
Vom Gemeindeanteil erhalten die einzelnen 
Kommunen wiederum einen Anteil entspre-
chend der Steuerleistung ihrer Bewohner. Um 
Gemeinden mit einer besonders finanzstar-
ken Einwohnerschaft nicht zu sehr zu bevor-
teilen, fließen bei der Berechnung des Vertei-
lungsschlüssels nur die auf die ersten 35.000 
Euro der Jahreseinkommen entfallenden 
Steuerzahlungen ein. Dennoch bleiben die 
Unterschiede bei der Höhe der Auszahlungen 
zwischen den Gemeinden groß. Vor allem 
Speckgürtelgemeinden der großen Städte 
können sich über einen üppigen Geldsegen 
freuen, während strukturschwache ländliche 
Regionen meist das Nachsehen haben.54 
Allein in Nordrhein-Westfalen variierte 2017 
der Gemeindeanteil zwischen 722 Euro je 
Einwohner in der nahe Köln und Leverkusen 
gelegenen Gemeinde Odenthal und 264 Euro 
im abgelegenen Kranenburg direkt an der 
niederländischen Grenze.55 Zu den Unter-
schieden innerhalb der Länder kommen jene 
zwischen den Ländern: In Sachsen-Anhalt 
erhält der kommunale Kämmerer nicht mal 
die Hälfte von dem, was seine Kollegen im 
reichen Baden-Württemberg oder Bayern pro 
Einwohner zur Verfügung haben.

3
Von einer „Gießkannenmaßnahme“ wie 
der Erhöhung des Gemeindeanteils an den 
Gemeinschaftssteuern würden vor allem 
Gemeinden profitieren, die ohnehin finanziell 
gut ausgestattet sind. Die klammen Gemein-
den hätten davon vergleichsweise wenig. Die 
Länder haben daher bereits Instrumente an 
der Hand, um die Unterschiede abzubauen, 
die sich aus den Steuereinnahmen der Kom-
munen ergeben. 

Der kommunale Finanzausgleich dient dazu, 
die Unterschiede bei der finanziellen Ausstat-
tung zwischen den Gemeinden wenigstens 
teilweise auszugleichen. Hierzu berechnen 
die Länder auf Grundlage der Einwohner-
zahl den Bedarf aller Kommunen. Nimmt 
eine Kommune weniger Steuern ein, als sie 
benötigt, gleicht das Land über den kommu-

nalen Finanzausgleich die Lücke anteilig aus. 
 Brandenburg etwa überweist seinen Kommu-
nen 75 Prozent der Differenz.57

Die Ausstattung der Kommunen ist für Bund 
und Länder durchaus eine Gratwanderung. 
Auf der einen Seite sind die Länder dazu 
verpflichtet, ihre Kommunen finanziell in die 
Lage zu versetzen, ihre Aufgaben zu erfül-
len.58 Das Grundgesetz gibt außerdem das 
Ziel bundesweiter gleichwertiger Lebensver-
hältnisse vor: der Bund darf dann eingreifen, 

700

600

500

400

300

200

100

0

Ha
m

bu
rg

Ba
ye

rn
Ba

de
n-

W
ür

tte
m

be
rg

He
ss

en
De

ut
sc

hl
an

d
No

rd
rh

ei
n-

W
es

tfa
le

n
Be

rli
n

Sc
hl

es
w

ig
-H

ol
st

ei
n

Rh
ei

nl
an

d-
Pf

al
z

Ni
ed

er
sa

ch
se

n
Br

em
en

Sa
ar

la
nd

Br
an

de
nb

ur
g

Sa
ch

se
n

Th
ür

in
ge

n
M

ec
kl

en
bu

rg
-V

or
po

m
m

er
n

Sa
ch

se
n-

An
ha

lt

Ungleiche Ausschüttung 

Die anteilige Auszahlung von Gemeinschaftssteu-
ern wie der Einkommensteuer an die Kommunen 
 begünstigt Gemeinden mit einer finanzstarken 
Einwohnerschaft. Zwar soll ein Verteilungsschlüssel 
allzu große Unterschiede verhindern, dennoch würde 
eine bloße Erhöhung des kommunalen Anteils an der 
Einkommensteuer die Unterschiede in der finanziel-
len Ausstattung der Gemeinden verfestigen. Gemein-
den in Ostdeutschland erhielten 2018 im Schnitt nur 
rund halb so viel Geld je Einwohner wie Gemeinden 
im reichen Süden der Republik. 

Gemeindeanteil an der Einkommen-
steuer nach  Bundesländern, in Euro 
je Einwohner, 2018
(Datengrundlage: Statistisches 
Bundesamt56)
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wenn Länder und Kommunen nicht mehr in 
der Lage sind, diese in ausreichender Weise 
zu gewährleisten.59 Auf der anderen Seite 
dürfen Bund und Länder aber auch keine 
„Gleichmacherei“ betreiben und Unterschie-
de in den kommunalen Haushalten durch 
die Schlüsselzuweisungen im kommunalen 
Finanzausgleich komplett aufheben. Kommu-
nen, die gut haushalten und geschickt inves-
tieren, sollen davon auch etwas haben. Das 
Recht auf Selbstverwaltung der Kommunen 
zeigt sich auch in der Selbstverantwortung 
für die eigene finanzielle Lage. Dies bedeutet 
aber nicht, dass finanzschwache Kommunen 
ihre Misere allein verschulden. Vielmehr gibt 
es auch strukturelle Gründe, etwa bei den 
Förderprogrammen, die klammen Kommunen 
das Leben schwer machen. 

Wie gezeigt, spielen auch Fördermittel 
eine wichtige Rolle in den kommunalen 
Haushalten. Wie viele Mittel eine Gemeinde 
bekommt, sollte sich im Idealfall an ihrem 
Bedarf orientieren. Letzterer soll sich, wie 
bereits diskutiert, an der Bereitschaft der 
Kommune zeigen, auch eigene finanzielle 
Mittel für ein Vorhaben aufzubringen – den 
sogenannten Eigenanteil. Dieser erschwert 
es aber gerade armen Kommunen, an die 
begehrte Förderung zu kommen.60 Deshalb 
stellen wir im Folgenden einige Alternativen 
vor. Diese lassen sich grob danach sortieren, 
ob sie den Eigenanteil grundsätzlich beibe-
halten, die Antragsteller ihn aber auch ohne 
eigenes Geld erbringen können, oder ob der 
Bedarf der Kommunen auf andere Weise 
ermittelt wird.

Instrumente zur Förderung des 
ländlichen Raums

ELER: Europäischer Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums

Geldgeber EU

Antragsteller Bürger und Kommunen, 
Unternehmen, Vereine und 
Initiativen

Fördergegenstand wirtschaftliche, kulturelle 
und soziale Entwicklung in 
ländlichen Gebieten

Gesamtfördersum-
me 2014 bis 2020

8,3 Milliarden Euro von der 
EU, kofinanziert durch 4,7 
Milliarden Euro aus natio-
nalen Mitteln

laufende Förder-
fälle 2019/2020

> 400.000

Eigenanteil abhängig von ELER-
Entwicklungsprogrammen 
der Länder

Sonderregelungen 
für finanzschwache 
 Kommunen

abhängig von ELER-
Entwicklungsprogrammen 
der Länder

In Deutschland zählt knapp die Hälfte aller 
Kreise zum ländlichen Raum. Einige dieser 
Regionen stehen vor großen Herausforde-
rungen. Sie drohen in eine Abwärtsspirale 
aus schrumpfender Bevölkerung und 
wegbrechender Versorgung zu geraten. 
Der Bund und die EU unterstützen den 
ländlichen Raum durch Förder programme, 
die Landwirte ebenso wie Gemeinden fit 
für die Zukunft machen sollen.

In Deutschland fördern Bund und Länder 
seit 1973 über die Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der Agrarstruktur und Küs-
tenschutz“ (GAK) die Zukunftsfähigkeit, 
Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit 
ländlicher Regionen (und den Küsten-
schutz).63 Die Gesamtmittel der GAK belau-
fen sich auf rund 1,5 Milliarden Euro pro 
Jahr. Alle vier Jahre einigen sich Bund und 
Länder im gemeinsamen Rahmenplan auf 
die Förderschwerpunkte und die Höhe der 
Förderungen.64 Der Bund beteiligt sich an 
den GAK-Mitteln zur Förderung der Agrar-

Welche Tücken die finanzielle Ausstattung der Kommunen birgt 

Bund und Ländern stehen verschiedene Instrumente zur Verfügung, um die Kommunen finanziell auszustatten. 
Während Steuereinnahmen für eine finanzielle Grundausstattung sorgen, soll der kommunale Finanzausgleich 
die Unterschiede zwischen den Gemeinden verringern. Förderprogramme sollen darüber hinaus Mittel für 
spezifische Bedürfnisse der Kommunen bereitstellen. Sie bevorteilen jedoch häufig Kommunen, die ohnehin 
finanziell gut aufgestellt sind.

Die wichtigsten Instrumente 
von Bund und Ländern zur 
Finanzierung der Kommunen
(Eigene Darstellung)

Erhöhung der Grundausstattung 
der Kommunen, etwa durch 
Erhöhung des Anteils an den 
Gemeinschaftssteuern

 es profitieren vor allem Gemein-
den, die ohnehin finanziell gut 
ausgestattet sind

 Unterschiede zwischen finanz-
starken und finanzschwachen 
Gemeinden verfestigen sich Schlüsselzuweisungen im 

 kommunalen Finanzausgleich

 vollständiger oder starker Aus-
gleich der Unterschiede in der finan-
ziellen Ausstattung der Gemeinden 
eliminiert Anreize, effizient zu 
wirtschaften

 benachteiligt dann sparsame 
Gemeinden

projektbezogene, zweck-
gebundene Förderprogramme

 hoher bürokratischer Aufwand, 
den vor allem größere und finanz-
stärkere Gemeinden besser bewälti-
gen können

 Eigenanteil für finanzschwache 
Gemeinden häufig schwierig auf-
zubringen

 enge Zweckbindung führt unter 
Umständen zu einer Förderung am 
Bedarf vorbei

Instrumente zur finanziellen 
Ausstattung der  

Kommunen intelligent  
einsetzen und kombinieren
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GAK: Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und 
Küstenschutz

Geldgeber Bund, Länder

Antragsteller Unternehmen, 
 Vereine, Kommunen, 
 Einzel personen

Fördergegenstand Land- und Forstwirtschaft, 
Küstenschutz und 
 ländliche Entwicklung

jährliche Gesamt-
fördersumme

1,5 Milliarden Euro 
 (inklusive Ländermittel)

laufende Förder-
fälle 2018

> 350.000

Eigenanteil Land und Empfänger 
teilen sich 40% im Be-
reich Agrarstruktur, 30% 
im Bereich Küstenschutz 

Sonderregelungen 
für finanzschwache 
 Kommunen

ja

struktur mit 60 Prozent und an Mitteln, die 
der Förderung des Küstenschutzes dienen, 
zu 70 Prozent. Für finanzschwache Kommu-
nen kann der Bund die Förderquote auf bis 
zu 80 Prozent erhöhen. Die Zuwendungs-
empfänger müssen je nach Maß nahme 
einen Eigenanteil leisten. Die Differenz 
zwischen Eigenanteil und Bundesmitteln 
tragen die Länder.65

Die EU bündelt ihre Anstrengungen in der 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). Die 
GAP umfasst zwei große Fördertöpfe: den 
Europäischen Ausrichtungs- und Garantie-
fonds für Landwirtschaft (EGFL) und den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). 
Während der EGFL vor allem Direktzahlun-
gen an Landwirte tätigt, kofinanziert der 
ELER bundesweit Projekte im ländlichen 
Raum. Beide Programme fördern land-
wirtschaftliche Betriebe, vor allem ELER 
unterstützt aber auch Kommunen in den 
Bereichen der sozialen Eingliederung, der 
Armutsbekämpfung und der wirtschaft-
lichen Entwicklung ländlicher Räume.66 In 
der Förderperiode 2021 bis 2027 sieht die 
GAP EU-weit rund 79 Milliarden Euro für 

die Entwicklung des ländlichen Raums vor. 
Nach Deutschland fließen davon knapp eine 
Milliarde Euro pro Jahr.67 

Im Rahmen der GAP greifen ELER und 
GAK vielfach ineinander. GAK-Fördermittel 
dienen dann als öffentliche nationale Ko-

finanzierung für Projekte, die die EU aus 
dem ELER fördert. Der ELER sieht in der 
Regel eine Förderquote von 50 Prozent vor. 
Der Bund gibt aus GAK-Mitteln weitere 30 
Prozent dazu. Die Länder entscheiden über 
die Aufteilung der verbleibenden 20 Prozent 
zwischen Land und Kommune.68

Gemeinsame Agrarpolitik der EU (GAP)

Europäischer 
 Ausrichtungs-  

und Garantiefonds für 
 Landwirtschaft (EGFL)

Landwirte erhalten 
Direktzahlungen

Kommunen, Unternehmen, Vereine und andere Zuwendungsempfänger 
leisten Eigenanteil gemäß der Förderrichtlinien

Gemeinschaftsaufgabe 
 „Verbesserung Agrarstruktur  

und Küstenschutz“ (GAK)

Europäischer 
 Landwirtschaftsfonds für die 
 Entwicklung des ländlichen  

Raums (ELER)

(Eigene Darstellung basierend auf Rechnungshof Baden-Württemberg69)

Finanzierung: 
50 Prozent

Direktzahlungen

Finanzierung: 
50 Prozent

übernimmt weitere  
30 Prozent

Aufteilung der verblei-
benden 20 Prozent 
zwischen Land und 

Zuwendungsempfänger

Aufteilung der verblei-
benden 50 Prozent 
zwischen Land und 

Zuwendungsempfänger

Aufteilung der verblei-
benden 40/30 Prozent 

zwischen Land und 
Zuwendungsempfänger

Viele Akteure für den ländlichen Raum 

Im ländlichen Raum können Kommunen und private Zuwendungsempfänger auf verschiedene Fördertöpfe 
der EU und des Bundes zugreifen. Fördermittel der EU sind dabei häufig mit nationalen Mitteln verknüpft. 
Die Länder entscheiden in ihren Entwicklungsprogrammen für den ländlichen Raum (EPLR) über die Vertei-
lung der Mittel.

Bund 
Koordination

Länder
Verwaltung

Bund 
Gemeinschaftsaufgabe 

 „Verbesserung Agrarstruktur 
und Küstenschutz“ (GAK)

Länder
formulieren 

Entwicklungs programm 
ländlicher Raum (EPLR)

Bund und Länder  
beschließen gemeinsamen 

GAK-Rahmenplan

Länder
Durchführung des Rahmen-

plans (Antragstellung,  
Bewilligung, Kontrolle)

Bund 
Finanzierung: 60 Prozent 
 (Agrarstruktur) bzw. 70  
Prozent (Küstenschutz)
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Wenn das Land seine Kommunen 
 unterstützt

Manche Bundesländer übernehmen für 
finanzschwache Kommunen einen Teil des 
 finanziellen Eigenanteils. In Mecklenburg-
Vorpommern etwa vergibt das Ministerium 
für Inneres und Europa über das Landes-
förderinstitut (LFI) kommunale Kofinanzie-
rungshilfen für Infrastrukturprojekte.70 Das 
Ministerium verspricht eine vollständige 
Passfähigkeit zu allen in Mecklenburg- 
Vorpommern gültigen Förderrichtlinien der 
EU, des Bundes und der Landesregierung. Die 
Kofinanzierungshilfe erlaubt es finanzschwa-
chen Kommunen, den Eigenanteil anderer 
Förderprogramme auf bis zu zehn Prozent 
zu reduzieren.71 Im Jahr 2018 hat das LFI auf 
diese Weise zehn Projekte mit insgesamt 
rund zwei Millionen Euro  unterstützt.72 

Schleswig-Holstein hat einen Kommunalen 
Investitionsfonds (KIF) eingerichtet, der 
2020 ein Volumen von 70 Millionen Euro 
hatte. Hieraus fördert das Land durch zins-
günstige Darlehen und Zuweisungen kommu-
nale Infrastrukturprojekte. Dazu zählt neben 
der direkten Förderung auch der kommunale 
Eigenanteil an Projekten, die der Bund über 
die Städtebauförderung unterstützt (siehe 
Kasten, S. 10). Kommunen können bis zu 
70 Prozent des Eigenanteils aus dem KIF 
 finanzieren.73

Für manche Gemeinden ist allerdings auch 
der verbleibende Eigenanteil noch zu hoch. 
Gerade hoch verschuldeten Gemeinden, die 
sich in der Haushaltssicherung befinden, feh-
len häufig die notwendigen Eigenmittel. Und 
sie dürfen sich in der Regel das Geld für den 
Eigenanteil auch nicht leihen – also Kredite 
aufnehmen. Damit sie etwa dringend benö-
tigte Infrastrukturprojekte stemmen könnten, 
müsste die Kofinanzierungshilfe schon den 
gesamten Eigenanteil  übernehmen.

 A  Eigenanteil  erbringen – 
trotz klammer Kassen
Der Eigenanteil soll sicherstellen, dass die 
Empfänger von Fördermitteln tatsächlich 
Bedarf an der geförderten Maßnahme haben 
und diese auch effizient umsetzen. Dazu 
muss er nicht zwingend finanzieller Art sein 
und kann unter Umständen auch durch ande-
re lokale Akteure gestellt werden.

Antragsteller erbringen den Eigen-
anteil auf nicht-finanzielle Art

Können Fördermittelempfänger den geforder-
ten finanziellen Eigenanteil nicht aufbringen, 
dann leisten sie ihn eben durch entsprechen-
de Arbeits- oder Sachleistungen. Diese Idee 
ist nicht neu und einige Förderrichtlinien las-
sen dies in einem gewissen Rahmen bereits 
zu. Dazu gehören etwa die Programme des 
Europäischen Struktur- und Investitionsfonds 
(ESI). Doch nicht alle Bundesländer geben 
diese Möglichkeit an ihre Kommunen weiter – 
sie sind dazu nicht verpflichtet.

Grundsätzlich erlauben es die ESI-Richt-
linien, dass Fördermittelempfänger den 
Eigenanteil teilweise durch Personal- und 
Sachleistungen erbringen. Das können neben 
Arbeitsleistungen die Bereitstellung von 
Waren, Dienstleistungen, Grundstücken oder 
Immobilien sein. Wenn etwa Vereine eine 
Förderung für die Renovierung ihres Vereins-
heims beantragen, können Vereinsmitglieder 
die Malerarbeiten selbst ausführen und diese 
zu einem festen Stundensatz abrechnen und 
dann als Eigenmittel verbuchen.

Für Kommunen bedeutet die exakte Abrech-
nung aller Arbeits- und Sachleistungen wie 
Büromaterialien oder anfallender Miet-, Heiz- 
und Stromkosten einen hohen bürokratischen 

Aufwand. Dieser überwiegt unter Umständen 
den Vorteil, den sie von der Abrechnung ha-
ben. Hier könnte eine pauschalierte Abrech-
nung den Aufwand verringern. Die Antrag-
steller müssten ihre voraussichtlichen Auf-
wendungen einmal begründen und könnten 
diese dann in marktüblicher Höhe anrechnen. 
Für die Förderperiode 2021-2027 plant die 
Europäische Kommission, die Möglichkeiten 
pauschaler Abrechnungen auszubauen.61, 62 
Ob finanzschwache Kommunen davon profi-
tieren, wird sich in der Praxis zeigen müssen.

Gerade für finanzschwache Kommunen lie-
ßen sich die Möglichkeiten, den geforderten 
Eigenanteil durch Arbeits- oder Sachleis-
tungen zu erbringen, noch vereinfachen 
und ausbauen. Nicht zuletzt wäre es auch 
denkbar, die Kosten, die durch die Antrag-
stellung entstanden sind, (rückwirkend) als 
Eigenanteil anzurechnen. Denn indem Kom-
munen den Aufwand auf sich nehmen, einen 
Antrag auf Fördermittel zu stellen, zeigen sie, 
dass sie Bedarf für die Förderung haben. Sie 
tragen auch das Risiko, den Antrag umsonst 
gestellt zu haben, wenn dieser nicht bewilligt 
wird.

Die Kommune zahlt den Eigenanteil 
nicht (komplett) selbst

Schon heute setzen sich manche Fördergel-
der, die bei den Kommunen ankommen, aus 
Mitteln verschiedener Geldgeber zusammen. 
Zum Beispiel übernimmt die Europäische 
Union bei Projekten, die sie mit dem Euro-
päischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 
fördert, die Hälfte der förderfähigen Ausga-
ben. Der Bund schießt 30 Prozent aus Mitteln 
der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und 
Küstenschutz (GAK) dazu. Das Land muss 
gemeinsam mit der Kommune die verblei-
benden 20 Prozent aufbringen (siehe Kasten, 
S. 17). So entscheidet meist das Land darü-
ber, welchen Eigenanteil die Kommunen am 
Ende aufbringen müssen.
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Geldgeber Stiftungen, BMFSFJ

Antragsteller gemeinnützige 
 Organisationen

Fördergegenstand bürgerschaftliches 
Engagement

Gesamtfördersumme 5 Millionen Euro

Geförderte Kom-
munen

50

Eigenanteil nicht spezifiziert

Sonderregelungen 
für finanzschwache 
Kommunen

nein

Programm „Engagierte Stadt“

Neben EU, Bund und Ländern vergeben 
auch zahlreiche Stiftungen Fördergelder. 
Diese haben sich einem bestimmten Stif-
tungszweck verschrieben. Viele Stiftun-
gen verstehen sich etwa als „Wohltäter“ 
im sozialen oder kulturellen Bereich oder 
wollen gesellschaftliche Veränderungen 
vorantreiben. Ihre Fördermittel sollen in 
der Regel nicht die Löcher in klammen 
kommunalen Kassen stopfen, sondern 
vielmehr die öffentlichen Mittel ergänzen 
und Anreize setzen.74

Für das Programm „Engagierte Stadt“ hat 
sich das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend mit zahlrei-
chen Stiftungen* zusammengetan, um 
mit mehr als fünf Millionen Euro bürger-
schaftliches Engagement zu fördern. Einen 
Antrag stellen können nur gemeinnützige 
Organisationen, die sich für Themen 
wie Bürgerbeteiligung, Integration von 
Geflüchteten oder Quartiersentwicklung 
einsetzen. Sie müssen dabei mit einer 

* Projektphase 1: Bertelsmann Stiftung, BMW 
Stiftung Herbert Quandt, Generali Zukunftsfonds, 
Herbert Quandt Stiftung, Körber-Stiftung, Robert 
Bosch Stiftung; Projektphase 2: Bethe Stiftung, 
Bertelsmann Stiftung, Breuninger Stiftung,  Joachim 
Herz Stiftung, Körber-Stiftung, Robert Bosch 
 Stiftung.

Kommune oder einem Unternehmen zusam-
menarbeiten. Die Förderer wollen auf diese 
Weise die Zusammenarbeit vor Ort stärken 
und bürgerschaftliches Engagement lang-
fristig strukturell verankern. Die Organisa-
tion, die den Förderantrag stellt, muss einen 
Eigenanteil nachweisen, über dessen Höhe 
im Einzelfall entschieden wird. Er kann so-
wohl finanziell als auch durch Personal- und 
Sachleistungen erbracht werden.75

In der ersten Phase des Programms 2015 
wählte eine Jury gemeinnützige Organisatio-
nen in 50 Städten und Gemeinden mit bis zu 
100.000 Einwohnern aus, die eine Engage-
mentstrategie für ihren Ort erarbeiten sollten. 
Die beteiligten Stiftungen berieten sie dabei 
und unterstützten sie auch finanziell.76 In 
diesem Prozess entstanden vielfältige Vorha-

Wo Stiftungen die 
Engagementstrukturen 
fördern 

Seit 2015 fördern das Bundes-
familienministerium und 
 verschiedene Stiftungen das 
bürgerschaft liche Engagement 
in 50 Städten in ganz Deutsch-
land. Sie unterstützen gemein-
nützige Organisationen, 
 Kommunalvertreter und lokale 
Unternehmen dabei, Netzwerke 
zu bilden und langfristig zu 
kooperieren. Neben finanziel-
len Hilfen gibt es auch Bera-
tungsangebote. 2020 sollen 
weitere 50 Orte hinzukommen. 

ben. Die Stadt Görlitz etwa kümmert sich 
besonders um die Familien in ihrer Stadt, 
hat aber auch eine digitale Engagement-
Plattform entwickelt. In Memmingen steht 
dagegen die Betreuung und Integration von 
Geflüchteten im Mittelpunkt der ehrenamt-
lichen Arbeit.77

In der zweiten Phase des Programms 2018 
konnten sich die bereits ausgewählten 
„Engagierten Städte“ um eine erneute 
Förderung zur Fortsetzung und Weiterent-
wicklung ihrer bereits angestoßenen Pro-
jekte bewerben. 2020 startet das Projekt 
in die dritte Phase. Dabei soll das Netzwerk 
der engagierten Städte und Gemeinden auf 
100 ausgeweitet werden.78

in Programmphase 1 
geförderte Orte
in Programmphasen 1 und 2 
geförderte Orte

(Quelle: Engagierte Stadt79)
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Bei LEADER (oder Liaison Entre Actions 
pour le Développement de l‘Economie 
 Rurale) handelt es sich um einen beson-
deren Ansatz, Fördermittel zu verteilen. 
Gemäß dem Bottom-up-Prinzip liegt die 
Verantwortung für die Verteilung der 
Gelder in erster Linie bei den Menschen 
vor Ort. Auf diese Weise sollen die Förder-
mittel dort ankommen, wo sie benötigt 
werden und in Projekte fließen, die best-
möglich den spezifischen Bedürfnissen 
und Herausforderungen in den Kommu-
nen begegnen. Die geförderten Maßnah-
men sollen vor allem die Grundversorgung 
verbessern, soziale Einrichtungen stärken 
sowie den Naturschutz, regionale Pro-
dukte und den Tourismus in ländlichen 
Regionen fördern.82

Die LEADER-Mittel stammen aus dem EU-
Fördertopf ELER (siehe Kasten, S. 17). In der 
Förderperiode 2014-2020 sind deutschland-
weit im Schnitt zwölf Prozent der gesamten 
ELER-Mittel für LEADER vorgesehen und da-
mit rund eine Milliarde Euro. Die Bedeutung 
von LEADER schwankt aber je nach Bundes-
land: So fließen in Sachsen rund 40 Prozent 
der ELER-Mittel in das LEADER-Programm, 
in Bayern oder Thüringen sind es nur etwa 
sechs Prozent.83

Zu Beginn des Förderprozesses entwickeln 
lokale Aktionsgruppen (LAG) aus Bürgern, 
Vertretern von Kommunalpolitik und Ver-
waltung, ortsansässigen Unternehmen und 
sozialen Trägern ein regionales Entwicklungs-
konzept für ihre Region und bewerben sich 
damit beim zuständigen Landesministerium. 
Auf diese Weise können die lokalen Vertreter 
selbst passende Förderrichtlinien für ihre 
Region formulieren. Ein Regionalmanager 
unterstützt sie dabei. Dieser berät später 
auch mögliche Antragsteller, vermittelt zwi-
schen allen Beteiligten und repräsentiert die 
LEADER-Region nach außen.

Ist der Antrag erfolgreich, erhält die LEADER-
Region ein Budget in einer Höhe von jährlich 
bis zu drei Millionen Euro. Bund und Länder 
räumen den LAG viele Freiräume bei der 
Verwendung der Mittel ein. Es gibt aber Un-
terschiede zwischen den Ländern. So können 
etwa die niedersächsischen LAG ihr Gesamt-
budget über die ganze siebenjährige Förder-
periode verteilt einsetzen, während die LAG 
in Thüringen ihre Mittel jährlich vergeben 
müssen. Die Länder setzen darüber hinaus 
unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte, 
die die LAG bei der Formulierung der Ent-
wicklungskonzepte berücksichtigen müssen. 
Die Mitglieder der LAG wählen ein Gremium, 
das – entsprechend dem regionalen Entwick-
lungskonzept – darüber entscheidet, welche 
Projekte Förderung aus dem regionalen 
LEADER-Budget erhalten.84

Geldgeber EU, Bund, Länder

Antragsteller private und öffentliche 
Organisationen, Privat-
personen

Fördergegenstand Entwicklung ländlicher 
Räume

jährliche Gesamt-
fördersumme 2014 
bis 2020/Gesamt-
budget einer Region 
2014 bis 2020

288 Millionen Euro/ 
1,5 bis 3 Millionen Euro*

geförderte Regio-
nen 2014 bis 2020

321

Eigenanteil abhängig von lokalen 
Aktionsgruppen und 
Regelungen der Bundes-
länder

Sonderregelungen 
für finanzschwache 
Kommunen?

nein

LEADER

* In Brandenburg und Sachsen sind die Regio-
nalbudgets höher, da mehr ELER-Mittel in das 
 Programm fließen. Hier können die Budgets bis zu 
30 Millionen Euro betragen.

Eine Kofinanzierungshilfe zu beantragen, 
erhöht aber den ohnehin beträchtlichen 
 Verwaltungsaufwand. Die Kommunen 
 müssen nicht nur beim fördernden 
 Ministerium die eigentliche Förderung be-
antragen, sondern außerdem parallel die 
 Kofinanzierungshilfe bei der zuständigen 
Stelle. Bei klammen Kommunen mangelt 
es aber häufig nicht nur an Geld, sondern 
auch an Personal, um diesen Aufwand zu 
 bewältigen.

Unterstützung durch private 
 Institutionen

Kommunen können sich darüber hinaus um 
dritte Geldgeber bemühen, die sie dabei un-
terstützen, den Eigenanteil aufzutreiben. Das 
können etwa Stiftungen, Bürgerinitiativen 
oder Regionalmarketings- und Energieagen-
turen sein.80 Spenden und Sponsoring durch 
gemeinnützige Organisationen, aber auch 
Unternehmen, Banken und Versicherungen 
stellen eine weitere Finanzierungsmöglich-
keit dar. Viele Förderrichtlinien schließen die 
Finanzierung des kommunalen Eigenanteils 
durch Dritte allerdings aus oder schränken 
sie ein. So sieht etwa das Bundesprogramm 
„Sanierung kommunaler Einrichtungen in 
den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ die 
Anerkennung von Mitteln unbeteiligter Dritter 
wie unabhängigen Stiftungen oder Spendern 
vor – allerdings nur bis zu einem Eigenanteil 
von zehn Prozent der förderfähigen Kosten, 
der in jedem Fall von der Kommune aufzu-
bringen ist.81 

Wenn lokale Akteure über die Vergabe 
von Fördermitteln entscheiden

Üblicherweise beantragen Gemeinden oder 
private Projektträger Fördermittel bei dem 
für das Förderprogramm verantwortlichen 
Landesministerium. Da dieses meist weit 
entfernt von der Gemeinde sitzt, über deren 
Förderung es entscheidet, muss diese ihren 
Bedarf durch einen umfangreichen Förder-
antrag und eine finanzielle Beteiligung an 
den Projektkosten nachweisen. Die Förder-
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Kommunen können sowohl Teil der LAG 
sein, also Teil des Entscheidungsgremiums, 
sie können sich aber auch auf Fördergelder 
bewerben. Kommunale Vertreter dürfen 
(ebenso wie Vertreter anderer Akteure) in 
den Gremien niemals die Mehrheit stellen. 
Die beteiligten Vertreter öffentlicher und 
privater Institutionen müssen also stets 
zusammenarbeiten, Kompromisse finden und 
sich gegenseitig unterstützen.

Die Aktionsgruppen legen im regionalen 
Entwicklungskonzept die Höhe des finanzi-
ellen Eigenanteils der Projektträger fest. Die 

programme könnten diesen Aufwand verrin-
gern, wenn sie die Vergabe der Fördermittel 
in die Hände von lokalen Akteuren wie Ver-
tretern der lokalen Politik und Verwaltung, 
von Verbänden, Unternehmen oder sozialen 
Trägern geben, die aufgrund ihrer täglichen 
Arbeit mit den Bedürfnissen vor Ort vertraut 
sind. Unter Umständen wäre ein finanzieller 
Eigenanteil dann überflüssig. Oder die loka-
len Akteure unterstützen die Antragsteller 
dabei, die notwendigen Mittel aufzutreiben, 
wenn sie für deren Projekt einen dringenden 
Bedarf sehen.

Ein klassisches Beispiel für die regionale 
Vergabe von Fördermitteln ist der LEADER-
Ansatz (siehe Kasten, S. 20). Mittlerweile se-
hen aber auch weitere Fördertöpfe einen Teil 
ihres Budgets für eine solche Bottom-up-För-
derung vor, darunter die Gemeinschaftsauf-
gabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK). 
Diese Regionalbudgets kommen jedoch nicht 
ohne einen Eigenanteil der Fördermittelemp-
fänger aus. Bei dem Angebot der GAK ist 
sogar ein doppelter Eigenanteil zu leisten: Die 
Höhe eines Regionalbudgets beträgt jährlich 
bis zu 200.000 Euro einschließlich eines 
Eigenanteils des sogenannten Erstempfän-
gers in Höhe von zehn Prozent. Erstempfän-
ger können Gemeinden, Gemeindeverbände 
oder Zusammenschlüsse von Gemeinden mit 
anderen regionalen Akteuren sein, die bereits 
über ein regionales Entwicklungskonzept 
verfügen.* Ein Gremium aus Vertretern regio-
naler Akteuren teilt die Mittel auf die Letzt-
empfänger auf. Gefördert werden Kleinpro-
jekte mit einer förderfähigen Gesamtsumme 
von maximal 20.000 Euro. Der Eigenanteil 
der Projektträger beträgt zwanzig Prozent.88

In einigen Förderprogrammen haben die 
Bundesländer erhebliche Spielräume, wie 
sie die Fördermittel an die Kommunen wei-
terreichen. So überlässt Baden-Württemberg 
als einziges Bundesland die Vergabe eines 
beträchtlichen Teils der Mittel aus dem 

Fördersätze können bis zu 80 Prozent 
betragen. Manche Regionen fördern alle 
Projekte mit dem gleichen Satz, etwa die 
LEADER-Region Niederrhein in Nordrhein-
Westfalen: Unabhängig vom Projektträger 
erhalten alle geförderten Projekte eine 
Förderung von 65 Prozent.85 Die sächsi-
sche LAG Zwönitztal-Greifensteine legt 
dagegen für ihre verschiedenen Förder-
ziele jeweils spezifische Förderquoten 
fest.86 Mancherorts können Antragsteller 
den Eigenanteil auch durch Personal- und 
Sachkosten leisten, während andere 
LEADER-Regionen nur finanzielle Mittel 
als Eigenanteil gelten lassen.

Ein vielgenutzter 
Ansatz 

Heute gehören fast alle 
Gemeinden in länd-
lichen Räumen zu einer 
 LEADER-Region. Bundes-
weit gibt es 321 solcher 
Regionen, in ganz  Europa 
sind es sogar rund 
2.600. In diesen Regio-
nen entscheiden Gruppen 
von lokalen Akteuren, 
in welche Projekte die 
Mittel aus den Budgets 
fließen, die die EU ihnen 
zur Verfügung stellt. 

* Das kann ein Regionalmanagement, ein 
 integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) 
oder eine LEADER-Entwicklungsstrategie sein.

LEADER-Regionen in Deutschland  
2014–2020

Gemeinden, die voll ständig einer 
LEADER-Region  angehören
Gemeinden, die teilweise einer 
LEADER-Region angehören
Gemeinden, die ganz oder  
teilweise zwei LEADER- 
Regionen angehören
Gemeinden, die keiner 
LEADER-Region angehören

(Quelle: Netzwerk 
 ländlicher Raum87)
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oder die Handwerkskammer, der an einem 
Projekt gelegen ist, das die Ausbildungsfähig-
keit von benachteiligten Jugendlichen fördert. 
Ein Auftrag an die Gremien ist aber auch akti-
ve Netzwerkarbeit.90 Um ein Projekt zu finan-
zieren, können sie sich zusammentun oder 
zusätzliche externe Geldgeber gewinnen.

Auf diese Weise entstehen breite Bündnisse, 
um Projekte zu realisieren, für die vor Ort 
akut ein Bedarf besteht. Als ab 2015 viele 
Menschen nach Deutschland geflohen sind, 
wollte etwa die Kleinstadt Pfullendorf am 
 Bodensee nicht auf Beschlüsse in Stuttgart 
oder Berlin warten, sondern den Neuzuge-
zogenen schnell Sprachkurse und Unterstüt-
zung bei der Vermittlung in Ausbildung und 
Arbeit anbieten. 20.000 Euro konnten sie aus 
der Sport- und Kulturförderung bereitstellen. 
Anschließend konnten das Berufsförderungs-
werk und die Diözese Rottenburg- Stuttgart 
dafür gewonnen werden, sich jeweils mit der 
gleichen Summe zu beteiligen. Die Projekt-
idee überzeugte den ESF-Arbeitskreis, der 
die Summe mit ESF-Mitteln verdoppelte. Die 
Maßnahme war ein voller Erfolg und stieß 
sogar auf internatio nales Interesse.

Die Verantwortlichen bezeichnen die Ver-
gabemethode als vorbildlich. Sie erzeuge 
zwischen den kreisfreien Städten und Land-
kreisen einen konstruktiven Wettbewerb. 
Man beobachte sich genau und kein Kreis 
wolle weniger Projekte realisieren als die 
Nachbarn. So entstehen kreative Finan-
zierungsmodelle, die entsprechend der 
Bedürfnisse vor Ort innovative Maßnahmen 
ermöglichen. Die gute wirtschaftliche Lage 
in Baden-Württemberg begünstigt sicherlich 
einen solchen Ansatz. In weniger struktur-
starken Regionen wie Sachsen-Anhalt oder 
dem Saarland dürfte es vielerorts schwie-
riger sein, liquide lokale Akteure zu finden. 
Dennoch könnte ein ähnlicher Ansatz sicher-
lich auch hier Akteure zusammenbringen, 
die im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten 
Bündnisse bilden und gemeinsam Lösungen 
erarbeiten, um dringend benötigte Maß-
nahmen zu  realisieren. 

 B  Den Bedarf der 
 Kommune ohne  Eigenanteil 
nachweisen
Die bisher vorgestellten Ansätze beruhen auf 
dem Gedanken, am bisherigen Fördersystem 
und dem finanziellen Eigenanteil der Kom-
munen grundsätzlich festzuhalten. Alternativ 
könnten EU, Bund und Länder den Kommunen 
zusätzliche Mittel zusprechen, ohne einen 
Eigenanteil zu verlangen. Aus der Forderung 
eines Eigenanteils spricht ein grundsätzliches 
Misstrauen den Verantwortlichen in den 
Kommunen gegenüber. Hinzu kommen die 
meist sehr eng formulierten Förderzwecke. 
Und so entsteht in den Rathäusern häufig der 
Eindruck, dass man in Brüssel, Berlin oder 
Düsseldorf meine, besser als die Menschen 
vor Ort zu wissen, was die eigene Gemeinde 
wirklich brauche. 

Kommunalvertreter betonen häufig, dass auch 
sie gewählt und damit demokratisch legiti-
miert seien. Sie handeln im Interesse ihrer 
Wähler und ihrer Gemeinde und viele ärgern 
sich darüber, dass ihnen die Fördermittelgeber 
nicht vertrauen, dies gewissenhaft zu tun. 
Viele fragen sich, weshalb sie nicht selbst 
entscheiden dürfen, wie und wofür sie die zur 
Verfügung stehenden Mittel ausgeben.92 

Allerdings sehen auch die Verantwortlichen 
in den Kommunen die Gefahr von Mitnahme-
effekten. Natürlich versuche jeder, das Beste 
für die eigene Gemeinde zu erreichen. Wenn 
sich für den von langer Hand geplanten Aus-
bau der Gemeindestraße eine Fördermöglich-
keit auftut, werden nur wenige Gemeinden 
diese Gelegenheit ausschlagen. Denn die 
freiwerdenden Eigenmittel können sie dann 
zum Beispiel in den Breitbandausbau oder 
die Schulsanierung stecken. Damit das Geld 
dort ankommt, wo es wirklich gebraucht wird, 
braucht es eine Bedarfskontrolle. 

 Europäischen Sozialfonds (ESF) lokalen 
Akteuren. Aus dem ESF fördert die EU Be-
schäftigung und soziale Integration. Baden- 
Württemberg verteilt rund ein Drittel der 
Mittel, die ihm der Bund zuweist, direkt an 
die kreisfreien Städte und Landkreise. Diese 
verteilen sie an Maßnahmen weiter, die ent-
weder Menschen zugutekommen, die beson-
ders von Armut und Ausgrenzung bedroht 
sind, oder Schülerinnen und Schülern, denen 
ein Schulabbruch und geringe Chancen auf 
dem Ausbildungsmarkt drohen. Diese Ziel-
gruppen sind bewusst offen formuliert, um 
die Mittel flexibel vergeben zu können.

In den baden-württembergischen Städten 
und Kreisen treten regionale ESF-Arbeits-
kreise aus Vertretern lokaler Akteure zu-
sammen: Oberbürgermeister oder Landräte, 
Vertreter der Agentur für Arbeit und des 
Jobcenters, der Freien Wohlfahrtspflege, der 
Gewerkschaften, Arbeitgeber, Handwerks-
kammern oder der außerschulischen Jugend-
hilfe. Diese Gremien beschließen die Schwer-
punkte der lokalen Arbeitsmarktstrategie. Sie 
kommen außerdem einmal im Jahr zusam-
men, um Projektanträge zu bewerten und zur 
Bewilligung durch die L-Bank (Staatsbank für 
Baden-Württemberg) vorzuschlagen. Anträge 
können in der Regel neben den Kommunen 
auch gemeinnützige Träger, Unternehmen, 
Bildungsträger, Forschungseinrichtungen 
oder Verbände stellen.

Der Eigenanteil bei ESF-finanzierten Projek-
ten beträgt in Baden-Württemberg in der 
Regel fünfzig Prozent.89* Hier kommen wie-
derum die regionalen Arbeitskreise ins Spiel. 
Sie sind angehalten, die Kofinanzierung von 
Projekten, die sie zur Förderung vorschlagen, 
sicherzustellen. Oft übernehmen Arbeits-
kreismitglieder selbst die Kofinanzierung, 
wenn sie Interesse an einem Projekt haben. 
Das kann das Landratsamt oder die Agentur 
für Arbeit sein, die eine Maßnahme zur Quali-
fizierung von Fachkräften umsetzen wollen 

* Der Eigenanteil verringert sich bei Projekten, die sich 
an Arbeitslosengeld-II-Empfänger richten, da Regel-
leistungen aus dem SGB II und III als Kofinanzierung 
gelten.91
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Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser?

Die Fördermittelgeber könnten grundsätz-
lich auf den Bedarfsnachweis durch eine 
finan zielle Eigenbeteiligung verzichten und 
stattdessen durch eine genaue Prüfung den 
Bedarf der Kommunen feststellen. Einige Teil-
programme des Förderprogramms „Modell-
vorhaben der Raumordnung“ (MORO) erpro-
ben bereits solche Verfahren (siehe Kasten, 
S. 24). Allerdings fördert das Programm nur 
bereits laufende Projekte, in welche die Trä-
ger schon Geld und Energie gesteckt haben. 
Die meisten Förderprogramme unterstützen 
jedoch nur Maßnahmen, deren Umsetzung 
zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht 
begonnen hat. Die Kommunen müssten dann 
in ihren Förderanträgen sehr genau nach-
weisen, dass die geplanten Investitionen bei 
ihnen vor Ort notwendig sind und sie diese 
nicht aus Eigenmitteln finanzieren können. 
Gemeinsam könnten Fördermittelgeber und 
–empfänger dann passende Maßnahmen und 
die dazugehörige Förderung erarbeiten. 

Das klingt zunächst vernünftig, denn die 
Ämter oder Ministerien, welche die Förder-
mittel ausschreiben, prüfen die Anträge der 
Kommunen ja ohnehin auf Herz und Nieren. 
Allerdings dürfte der schon heute enorme 
büro kratische und personelle Aufwand für 
die Kommunen auf diese Weise nochmals 
zunehmen – eine Hürde gerade für kleinere 
und klamme Kommunen.

Geld ohne Antrag:  
Investitions pauschalen

Investitionspauschalen müssen die Kom-
munen nicht beantragen, ihre Verwendung 
ist aber an gewisse Zwecke gebunden. Fast 
alle Flächenländer arbeiten in der ein oder 
anderen Form mit solchen Pauschalen. 
Die Länder gestalten diese Zuweisungen 
ganz unterschiedlich aus. In Ländern wie 
Baden-Württemberg98 oder Sachsen99 sind 
sie Teil der Schlüsselzuweisungen, die im 

Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 
fehlende Steuereinnahmen ausgleichen 
sollen. Mecklenburg-Vorpommern gewährt 
 Investitionspauschalen hingegen außerhalb 
des Schlüssel zuweisungssystems.100

Die Länder verteilen die Investitionspau-
schalen auf verschiedene Weisen auf die 
Kommunen. Um nur ein paar Beispiele zu 
nennen: Baden-Württemberg orientiert sich 
an den Einwohnerzahlen, die entsprechend 
der kommunalen Steuereinnahmekraft je Ein-
wohner gewichtet werden.101 Sachsen dage-
gen legt jährlich einen Anteil der allgemeinen 
Schlüsselzuweisungen fest, den die Kommu-
nen für Investitionen ausgeben müssen.102 
Nordrhein-Westfalen legt der Verteilung die 
Einwohnerzahl und die Gebietsfläche zu-
grunde.103 Mecklenburg-Vorpommern verteilt 
die Infrastrukturpauschale zu zwei Dritteln 
entsprechend der Einwohnerzahlen und zu 
einem Drittel nach der Finanzkraft.104

Die Kommunen müssen diese pauschalen 
Mittel in den Neubau, die Erneuerung und die 
Instandhaltung ihrer Infrastruktur investie-
ren. Diese Zweckbindung der Mittel bewirkt, 
dass die Kommunen nicht das ihnen zur 
Verfügung stehende Geld etwa für laufende 
Kosten oder Schuldentilgung ausgeben, 
während ihre Infrastruktur verfällt. Diese 
Pauschalen haben einige Vorteile: Kommu-
nen haben den Freiraum, die Mittel im vor-
gegebenen Bereich nach den Bedürfnissen 
vor Ort einzusetzen. Sie sparen sich Förder-
anträge und müssen nicht auf ein passendes 
Förderprogramm warten. Und sollte es doch 
ein passendes Förderprogramm für das be-
absichtigte Vorhaben geben, können sie die 
Pauschalen in der Regel auch als Eigenmittel 
dafür  verwenden.

Länder wie Baden-Württemberg oder 
Sachsen schränken die Verwendung der 
investiven Schlüsselzuweisungen nicht wei-
ter ein. Nordrhein-Westfalen hat hingegen 
für das Haushaltsjahr 2020 festgesetzt, 
dass die Kommunen knapp neun Prozent 
der Investitionspauschale für Maßnahmen 
zur Verbesserung der Altenhilfe und -pflege 
ausgeben sollen und rund sieben Prozent der 

Mittel für Maßnahmen im Zusammenhang 
mit der Eingliederungshilfe für Menschen mit 
Behinderung. Außerdem gewährt das Land 
seinen Kommunen eine Bildungspauschale, 
die sich nach der Schülerzahl bemisst und für 
den Neu- oder Umbau, den Erwerb oder die 
Ausstattung von Schulen und Kindertages-
stätten zu verwenden ist. Hinzu kommt eine 
Sportpauschale für Investitionen in Sport-
stätten, deren Höhe von der Einwohnerzahl 
abhängt.105

Mecklenburg-Vorpommern führt mit dem 
neuen Finanzausgleichsgesetz 2020 eine 
Infrastrukturpauschale ein, die Kommunen 
in Schulen, Kindertagesstätten, Straßen, 
den öffentlichen Personennahverkehr, 
Sportanlagen, die Feuerwehr, den kommu-
nalen Wohnungsbau und in  Digitalisierung 
investieren sollen. Zusätzlich führt das Land 
eine pauschale Mittelzuweisung für den Bau 
und die Instandhaltung der Straßen auf dem 
Gebiet der Kommunen ein. Diese Pauscha-
le berechnet sich nach Art und Länge der 
zu bewirtschaftenden Straßen. Das neue 
Finanzausgleichgesetz (FAG) in Mecklenburg- 
Vorpommern sieht außerdem vor, dass 
Kommunen die Mittel aus der Investitions-
pauschale unabhängig von den Erfordernis-
sen der Haushaltskonsolidierung verwenden 
können. Das bedeutet für klamme Kommu-
nen, die unter Kommunalaufsicht stehen und 
ihren Haushalt ausgleichen müssen, dass sie 
dennoch in der Lage sind, wichtige Investitio-
nen zu tätigen.106

Investitionspauschalen geben den Ländern 
also die Möglichkeit, die Kommunen mit Geld 
zu versorgen und dabei zu einem gewissen 
Grad die Kontrolle über die Verwendung der 
Mittel zu behalten, ohne dass aufwendige 
Ausschreibungs- und Antragsverfahren wie 
bei der Vergabe von Fördermitteln die Ver-
waltungen sowohl der Kommunen als auch 
der Fördermittelgeber belasten. Die Kom-
munen müssen einzig im Nachgang belegen, 
dass sie die Mittel in den entsprechenden 
Bereichen verwendet haben.
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MORO – Modellvorhaben der 
 Raumordnung

Die Modellvorhaben der Raumordnung, 
kurz MORO, greifen seit 1996 innovati-
ve – modellhafte – Projekte und Ideen 
auf, deren Umsetzung lokale Akteure 
wie Gemeinden oder regionale Initia-
tiven bereits angestoßen haben. Zwei 
Themenbereiche stehen im Mittelpunkt: 
„Nachhaltige Stadtentwicklung“ und „In-
frastruktur und Demografischer Wandel“. 
Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR) koordiniert die 
MORO-Förderung und begleitet die geför-
derten Projekte während der gesamten 
Laufzeit wissenschaftlich. Auf diese Wei-
se soll es die neuen Ideen auch auf ande-
re Regionen übertragbar machen. Jährlich 
stellt der Bund für die Modellvorhaben 
rund eine Million Euro bereit.93

Geldgeber Bund

Antragsteller Gemeinden, 
 Gemeinde verbände, 
Zweck ver bände, 
 Kreise, interkommu-
nale Verbünde

Fördergegenstand nachhaltige Stadtent-
wicklung; Infrastruktur 
und demografischer 
Wandel

jährliche Gesamt-
fördersumme

1 Million Euro

geförderte Modell-
regionen seit 2015 
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Eigenanteil abhängig vom 
 Forschungsfeld

Sonderregelungen 
für finanzschwache 
Kommunen

nein

Sollten die Länder Investitionspauschalen in 
größerem Umfang zur Finanzierung von Kom-
munen nutzen, könnten sie die Zweck bindung 
der Mittel noch differenzierter fest legen 
– ähnlich wie Nordrhein-Westfalen bereits 
mit den Bildungs- und Sportpauschalen 
verfährt oder Mecklenburg-Vorpommern mit 
der Straßenbaupauschale. Die Höhe solcher 
Investitionspauschalen sollte sich dann auch 
differenzierter an den Bedürfnissen vor Ort 
orientieren – und nicht wie bisher meist aus-
schließlich an der Einwohnerzahl, der Fläche 
oder dem Steueraufkommen. 

Zuweisungen am Bedarf vor Ort 
 orientieren

Mecklenburg-Vorpommern etwa führt im 
Rahmen seines neuen FAG bereits neue 
Indikatoren in die Bedarfsberechnung ein 
– allerdings nur für die Berechnung der allge-
meinen Schlüsselzuweisungen und nicht der 
Investitionspauschale. Neben der Steuerkraft 
fließen in die Berechnung der Schlüssel-
zuweisungen ab sofort auch die Anzahl der 
Kinder, die zentralörtlichen Funktionen und 
ein überdurchschnittlicher Bevölkerungsrück-
gang ein. 

Es stehen ausreichend demografische, 
wirtschaftliche und raumstrukturelle Daten 
in allen Bundesländern zur Verfügung. Die-
se könnten stärker in die Berechnung der 
Zuweisungen an die Kommunen einfließen. 
Mancherorts führen die Länder bereits ver-
schiedene wirtschaftliche und demografische 
Daten der Kommunen systematisch zusam-
men. Ein Beispiel ist das Rechner unterstützte 
Haushaltsbewertungs- und Informations-
system (RUBIKON) in Mecklenburg-Vorpom-
mern. Mithilfe gewichteter Haushaltskenn-
zahlen bewertet das System die dauernde 
Leistungsfähigkeit aller Gemeinden in Meck-
lenburg-Vorpommern.107 Es dient zunächst 
als ein Frühwarnsystem. Gemeinden, die in 
der Bewertung schlecht abschneiden, müs-
sen gegebenenfalls ein Haushaltssicherungs-

konzept vorlegen. Die Bewertung durch das 
RUBIKON-System bestimmt aber mit unter 
auch mit über die Höhe des Eigenanteils, 
den die Gemeinden leisten müssen, wenn sie 
Fördermittel beantragen.108

Die Länder könnten die vielfältigen Daten, 
die ihnen die statistischen Ämter des Bundes 
und der Länder zur demografischen und 
wirtschaftlichen Entwicklung und zur Ver-
sorgung der Bevölkerung in den Regionen 
und Gemeinden zur Verfügung stellen, sys-
tematisch auswerten und miteinander ver-
knüpfen, um differenzierte Hinweise auf den 
Finanzbedarf der Gemeinden zu erhalten. Die 
Ergebnisse könnten dann in die Berechnung 
von pauschalen Investitionszuweisungen an 
die einzelnen Kommunen einfließen.

Bisherige Anstrengungen zu zaghaft

Den Fördermittelgebern ist durchaus be-
wusst, dass der finanzielle Eigenanteil für 
manche Kommunen eine höhere Hürde dar-
stellt als für andere. Das zeigt sich auch dar-
an, dass bereits Alternativen existieren, von 
denen wir die wichtigsten vorgestellt haben.

Allerdings reichen die bisherigen Anstrengun-
gen nicht aus. Finanzschwache Gemeinden 
können mitunter wichtige Investitionen nicht 
finanzieren. Es bedarf weiterer Anstren-
gungen, wie sie den Bedarf vor Ort auch 
ohne einen finanziellen Eigenanteil belegen 
können. Darüber hinaus sollten Bund und 
Länder der kommunalen Ebene mehr Ver-
antwortung zugestehen. Das kann etwa im 
Rahmen von Regionalbudgets geschehen, 
wenn regionale Akteure über die Verteilung 
von Mitteln entscheiden, oder durch Inves-
titionspauschalen, die es den Verantwort-
lichen in den Kommunen erlauben, selbst zu 
entscheiden, wie sie die Mittel im jeweiligen 
Bereich einsetzen. Das würde die kommunale 
Selbstbestimmung stärken und wäre im Sin-
ne der Sub sidiarität. Was zu tun ist und mit 
welchen Ansätzen das Geld dort ankommt, 
wo es gebraucht und sinnvoll eingesetzt wird, 
 diskutieren wir im folgenden Kapitel.
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Das Programm soll Modellvorhaben mög-
lichst flexibel fördern, daher schreibt das 
BBSR die Förderbedingungen nicht in einer 
übergreifenden Förderrichtlinie fest. Statt-
dessen erarbeitet es stetig neue Einzelpro-
gramme zu bestimmten Herausforderungen 
wie der Digitalisierung auf dem Land oder 
regionalen Energiekonzepten – sogenannte 
Forschungsfelder. Regionale Projektträger 

wie zum Beispiel zivilgesellschaftliche 
Initia tiven, Landkreise oder Verbünde von 
Gemeinden können sich dann mit ihren 
Ideen bewerben. Das BBSR wählt die Mo-
dellvorhaben nicht nur auf Grundlage der 
Projektidee aus, sondern versucht auch bei 
der Auswahl der Modellregionen ein mög-
lichst breites Spektrum an wirtschaftlichen 
und demografischen Ausgangsbedingun-
gen abzudecken. Auf diese Weise soll der 
Erkenntnisgewinn für die Praxis möglichst 
hoch ausfallen.94

Das Bewerbungsverfahren und die Höhe 
des Eigenanteils variieren teilweise stark 
zwischen den Forschungsfeldern. Im 
Forschungsfeld „Regionale Landschaftsge-
staltung“ bewarben sich die Regionen in 
einem zweistufigen Verfahren zunächst mit 
einer Projektskizze, in der sie auch einen 
Eigenanteil vorschlugen, den sie im zweiten 
Schritt, dem Projektantrag, nachweisen 
mussten. Eigenleistungen konnten sowohl 
finanzieller als auch personeller Art sein und 
durften sogar aus anderen Förderprogram-
men stammen. Bewerber, die einen höheren 
Eigenanteil nachweisen konnten, wurden bei 
der Auswahl bevorzugt.95 Das Forschungs-
feld „Digitale Infrastruktur als regionaler 
Entwicklungsfaktor - MOROdigital“ richtete 
sich dagegen an strukturschwache Kommu-
nen. Das Programm förderte ausgewählte 
Modellvorhaben zum Breitbandausbau in 
ländlichen und strukturschwachen Regionen 
zu hundert Prozent.96

Das BBSR kann den Eigenanteil in den 
einzelnen Programmen auch deshalb so 
flexibel festlegen, weil diese ausschließlich 
Projekte fördern, die lokale Akteure bereits 
zuvor ins Leben gerufen haben. Für diese 
Vorhaben gab es offensichtlich einen Bedarf 
und Mitnahmeeffekte spielen, wenn über-
haupt, nur eine untergeordnete Rolle.

Die Modellvorhaben erzielen in den aus-
gewählten Regionen schnelle Erfolge. Die 
Finanzspritze für bereits laufende Projekte 
kann ihre Entwicklung beschleunigen. Die 
Förderung ist allerdings immer auf maximal 
vier Jahre begrenzt, die Verstetigung der 
Projekte ist daher nicht immer gesichert. 
Ob andere Regionen die Ideen tatsächlich 
übernehmen können, hängt auch davon ab, 
ob sie diese mit eigenen Mitteln ohne För-
dermittel finanzieren können. Gemeindever-
treter loben jedoch die unkomplizierte und 
flexible Vergabe der Fördermittel.

Wo innovative Ideen Vorbilder werden

Das MORO-Programm fördert innovative Ideen, 
die andere Regionen später übernehmen sollen. 
Das BBSR definiert ganz unterschiedliche For-
schungsfelder und wählt jeweils fünf Regionen 
aus, in denen lokale Akteure bereits vielver-
sprechende Projekte angestoßen haben. 

 Modellregionen 
„MOROdigital“

Modellregionen „Regionale 
Landschaftsgestaltung“
assoziierte Partnerregion

Landschaftsgestaltung in der 
Mecklenburgischen Seenplatte

Informelles Netzwerk 
Regionalparks 
Brandenburg-Berlin

BürgerBreitbandNetz

Resilientes Schwarzatal
Landschaftsgestaltung als  
STADTLAND-ProzessBurghaun

Nordhessen

Postindustrielle Kulturland-
schaft der Metropole Ruhr

IBA Basel 2020: Grenzüber-
schreitende Landschafts-
gestaltung im Trinationalen 
Eurodistrict Basel

Metropolregion Rhein-Neckar | 
Landschaftskonzept 2020+

Luckau Digital

KommPakt Net

Zweckverband
Laber Naab

(Quelle: BBSR97)
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WAS TUN?4
 A  Empfehlungen für 
 Förderer
Alternativen zum Eigenanteil entwickeln: 
Anstelle des häufig geforderten Eigenanteils 
können auch andere Instrumente einen För-
derbedarf nachweisen. Manche Förderpro-
gramme bieten bereits Alternativen wie den 
Einsatz von Personal- und Sachleistungen 
an. Um finanzschwache Kommunen nicht zu 
benachteiligen, sollten Fördermittelgeber 
solche nicht-finanziellen Verfahren immer als 
eine mögliche Option anbieten. Zudem soll-
ten sie offen dafür sein, weitere Alternativen 
zum Eigenanteil zu entwickeln und in ihre 
Programme zu integrieren.

Beim Eigenanteil helfen: In manchen Bun-
desländern gibt es bereits Instrumente wie 
Kofinanzierungshilfen und Investitionsfonds, 
die finanzschwachen Kommunen helfen, die 
finanziellen Eigenmittel für geförderte Projek-
te aufzubringen. Diese Angebote drücken den 
verbleibenden Eigenanteil aber in der Regel 
nur bis maximal zehn Prozent der Gesamt-
kosten. Dieser Anteil kann aber immer noch 
zu hoch sein – etwa für Kommunen in Haus-
haltskonsolidierung. In solchen Fällen sollten 
die Länder Ausnahmeregelungen schaffen, 
die Kommunen bei wichtigen Projekten vom 
Eigenanteil befreien. 

Bei Förderprogrammen beraten und unter-
stützen: Der hohe bürokratische Aufwand, 
Fördermittel zu beantragen, überfordert vor 
allem kleine, ländliche Gemeinden. Vielerorts 
fehlen zentrale Ansprechpartner und Bera-
tungsangebote. Hauptamtliche bei Dachver-
bänden, Ländern oder in der Kreisverwaltung 
sollten Kommunen daher aktiv auf geeignete 

Pauschalabrechnungen handhaben, um den 
bürokratischen Aufwand für sich und die 
Kommunen möglichst gering zu halten. Die 
Länder können mitunter auch die Verfahren 
gestalten, mit denen sie die Mittel an die 
Kommunen verteilen. So überträgt etwa 
Baden-Württemberg als einziges Bundesland 
die Vergabe eines guten Teils der ESF-Mittel 
an regionale Arbeitskreise.

Niedrigschwellige Förderprogramme 
aufsetzen: Wenn verschiedene Förderpro-
gramme unterschiedlich hohe Eigenanteile 
verlangen und unterschiedliche Optionen 
bieten, den Bedarf auch nicht-finanziell nach-
zuweisen, kann das dazu führen, dass finanz-
schwache Kommunen sich nur bestimmte 
Förderprogramme „leisten“ können – und 
dann an ihrem eigentlichen Bedarf vorbei 
investieren. Unkomplizierte und möglichst 
einheitliche Förderrichtlinien können den 
bürokratischen Aufwand verringern und die 
Vergabe gerechter machen. Die Verantwort-
lichen bei den Förderern sollten daher zusam-
men mit den kommunalen Spitzenverbänden 
sowie den prüfenden Behörden praktikable 
Richtlinien entwickeln. 

Bündelung von Förderprogrammen zu-
lassen: Nur vereinzelt können Kommunen 
bisher verschiedene Fördermittel mitein-
ander kombinieren, viele Förderrichtlinien 
schließen eine sogenannte Doppelförderung 
grundsätzlich aus. Größere Projekte, etwa im 
Bereich der Infrastruktur, ließen sich jedoch 
für Kommunen oft besser realisieren, wenn 
sie verschiedene Programme miteinander 
verknüpfen könnten. Bei Gesamtkosten in 

Förderprogramme aufmerksam machen 
und sie bei der Antragstellung unterstützen. 
Dazu zählt auch, ihnen Wege aufzuzeigen, 
wie sie die Hürde „Eigenanteil“ überspringen 
können.

Kommunale Vielfalt berücksichtigen: Die 
Regionen in Deutschland sind vielfältig. Dies 
betrifft die finanziellen Voraussetzungen 
ebenso wie die Bedürfnisse vor Ort. Dem 
sollten die Fördermittelgeber Rechnung tra-
gen, wenn sie neue Förderprogramme aus-
schreiben. Sie sollten die Förderung nicht von 
vornherein an einen zu eng definierten Zweck 
und eine starre finanzielle Beteiligung der 
Mittelempfänger knüpfen. Dies würde dazu 
beitragen, dass die kommunale Selbstverwal-
tung gestärkt wird und würde der Erkenntnis 
folgen, dass die Menschen vor Ort am besten 
wissen, woran es ihnen fehlt. 

Spielräume an Kommunen weitergeben: 
Die Länder haben in der Regel gewisse 
Spielräume, wenn sie die Vergaberichtlinien 
für Förderprogramme des Bundes oder der 
Europäischen Union formulieren. Diese 
sollten sie zugunsten der Kommunen nutzen 
und es vermeiden, neue Hürden einzuziehen. 
Wenn Bund oder EU es etwa grundsätzlich 
erlauben, den Eigenanteil durch Personal- 
oder Sachleistungen zu erbringen, dann 
sollten die zuständigen Landesministerien 
diese Option auch an ihre Kommunen wei-
terreichen.  Ähnlich sollten sie es auch mit 
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 Millionenhöhe ist auch ein geringer Eigen-
anteil für viele Kommunen nicht zu stemmen. 
Förderer sollten es daher forcieren, dass 
Kommunen die Mittel verschiedener Pro-
gramme kombinieren und in den Förderricht-
linien Schnittstellen zu anderen Programmen 
vorsehen. Sie sollten darüber hinaus die 
Antragsteller beraten, wie und mit welchen 
Mitteln sie Förderungen aufstocken können.

Zahl der Förderprogramme begrenzen: 
Jahr für Jahr schreiben EU, Bund und Länder 
neue Förderprogramme aus. Die meisten 
dieser Programme sind hochspezialisiert. 
Gleichzeitig überschneiden sich viele Pro-
gramme verschiedener Förderer inhaltlich, 
was zu einer Programmkonkurrenz führen 
kann. Kommunen verlieren dabei schnell den 
Überblick. So bleiben viele Gelder liegen, 
während sich in den Kommunen ein riesiger 
Investitionsstau gebildet hat. Länder, Bund 
und EU sollten ihre Anstrengungen stärker 
aufeinander abstimmen, sie sollten Program-
me zusammenlegen und gleichzeitig offener 
und einheitlicher gestalten. Nur so lässt sich 
der aktuelle Förderdschungel lichten.

Die Ausnahme nicht zur Regel machen: 
Kommunen müssen in der Lage sein, für ihre 
Bewohner die Leistungen der Grundversor-
gung auch ohne zusätzliche Förderung bezah-
len zu können. Sie brauchen hierzu einerseits 
die finanziellen Mittel und andererseits die 
Entscheidungsautonomie, um selbst Ideen 
und Konzepte für Versorgungsangebote zu 
entwickeln und voranzutreiben, die zu ihrer 
individuellen Situation passen. Instrumente 
wie Investitionspauschalen oder Regional-
budgets erlauben es den Ländern teilweise 
schon heute, Kommunen bedarfsgerecht 
finanziell auszustatten und ihnen dabei den 
notwendigen Freiraum zu gewähren. Förder-
programme sollten die Ausnahme bleiben, 
etwa um neue Entwicklungen anzustoßen 
oder besondere Missstände zu beheben.

 B  Empfehlungen für 
 Kommunen (und andere 
Fördermittelempfänger)

Vorhandene Möglichkeiten nutzen: Vor al-
lem klamme Kommunen sollten in Erfahrung 
bringen, bei welchen Förderprogrammen sie 
den finanziellen Eigenanteil verringern oder 
ersetzen können. Einige Programme bieten 
nachweislich finanzschwachen Kommunen 
eine höhere Förderquote. Manchmal lassen 
sich mehrere Förderungen kombinieren, um 
umfangreiche Projekte umzusetzen. Einige 
Länder haben Kofinanzierungshilfen oder 
Kommunalfonds eingerichtet, die einen Teil 
der kommunalen Eigenleistung finanzschwa-
cher Kommunen übernehmen. Außerdem 
erlauben es manche Förderrichtlinien, den 
Eigenanteil wenigstens teilweise durch Per-
sonal- und Sachleistungen zu erbringen. 
Darüber hinaus sollten sich die Gemein-
devertreter ein Netzwerk lokaler Akteure 
aufbauen, das können zum Beispiel Vereine, 
soziale Träger, Unternehmen, Diözesen, Ar-
beitsagenturen oder engagierte Bürger sein. 
Wenn diese den Bedarf für eine Maßnahme 
erkennen und die Förderrichtlinien es zulas-
sen, können sie mit Spenden, Sponsoring 
oder Arbeitskraft dazu beitragen, den Eigen-
anteil aufzubringen. Und nicht zuletzt sollten 
Gemeinden auch bei der Planung und Umset-
zung von Projekten mit anderen Gemeinden 
kooperieren. Bei manchen Programmen 
wie etwa der Städtebauförderung reduziert 
sich dann der kommunale Eigenanteil und 
teilweise können finanzstarke Kommunen 
finanzschwächere entlasten.

Auf kommunaler Ebene zusammenarbei-
ten: Kleine Kommunen mit wenig Personal 
haben oft einen schweren Stand, wenn sie 
auf sich allein gestellt sind. Sie können sich 
dann mit umliegenden Gemeinden in einem 
Netzwerk zusammenschließen, um die 
Kapazitäten zu bündeln, sich gegenseitig 
auf neue Ausschreibungen aufmerksam zu 
machen und sich bei der Antragstellung zu 
unterstützen. Gemeindeverbände können 
unter Umständen gemeinsam eine Stelle für 
die Akquise von Fördermitteln finanzieren. 
Kommunen, die eine Entwicklungsstrategie 
ausgearbeitet haben, können sich einen 
Themenspeicher von dringend benötigten 
Maßnahmen anlegen, die sie nur noch aus 
der Schublade holen und anpassen müssen, 
sobald sich eine Fördermöglichkeit auftut.

Kleine und arme Kommunen in den Blick 
nehmen: Die kommunalen Spitzenverbän-
de auf Landes- und Bundesebene sind das 
Sprachrohr, mit dem sich die Gemeinden bei 
den Fördermittelgebern Gehör verschaffen 
können. Sie müssen sich daher dafür einset-
zen, dass die Instrumente zur finanziellen 
Ausstattung der Kommunen nicht die kleinen 
oder finanzschwachen Kommunen benach-
teiligen. Die Beschlüsse der Spitzenverbände 
bilden jedoch in der Regel den kleinsten 
gemeinsamen Nenner aller Mitgliedskom-
munen ab. Die Stimme kleiner, ländlicher 
Gemeinden geht dabei häufig unter. Ihnen 
würde es helfen, wenn ihre Interessen stärker 
fokussiert würden.
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Umsetzung des Infrastrukturprogramms in den Ländern –  

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 1 (KInvFG I)   
 

Wie bei Finanzhilfen vorgesehen, obliegt die konkrete Durchführung des KInvFG den Län-
dern. Die Länder wählen beispielsweise - entsprechend den landesspezifischen Gegebenheiten 
- die finanzschwachen Kommunen aus und regeln die Vergabe der Mittel (z. B. projektbezo-
gene Vergabe über ein durchgängiges Antragsverfahren oder pauschalierte Zuweisungen von 
Kontingenten). Sie legen im Rahmen der Vorgaben des Bundesgesetzes fest, wie hoch die 
Förderquote ist und welche Förderbereiche belegt werden können.  
 

Über den Stand der Umsetzung berichten die Länder dem Bund jährlich zum 30. Juni in Form 
von aggregierten Übersichten über die in ihren Kommunen vorgesehenen Maßnahmen. Diese 
Übersichten umfassen als „vorgesehene“ Vorhaben auch die zum Berichtszeitpunkt bereits 
begonnenen oder abgeschlossenen Maßnahmen. Demnach waren zum 30. Juni 2021 3,4 Mrd. 
Euro des für Investitionen nach dem KInvFG I insgesamt zur Verfügung stehenden Volumens 
des Kommunalinvestitionsförderungsfonds mit konkreten Maßnahmen verplant. Dies 
sind rund 99 % der vom Bund bereitgestellten Finanzmittel in Höhe von 3,5 Mrd. Euro. Die 
zum 30. Juni 2021 verplanten Bundesmittel (3,4 Mrd. Euro) verteilten sich auf 12.599 Maß-
nahmen. Die Verteilung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen auf die einzelnen Förder-
bereiche ist in Übersicht 1 dargestellt. 
 

Die vorliegenden Zahlen bezüglich der vorgesehenen Maßnahmen zeigen, dass die Bundes-
hilfen von den finanzschwachen Kommunen nachgefragt werden. 
 
Zum 30. Juni 2021 hatten die Länder Bundesmittel in Höhe von 2,7 Mrd. Euro abgerufen. 
Das sind rund 77 % des Gesamtvolumens. Der Mittelabfluss hat als nachlaufender Indikator 
(Mittelabruf erfolgt frühestens nach Rechnungsstellung) allerdings nur begrenzte Aussage-
kraft in Bezug auf die Umsetzung in den Kommunen. Daneben dürften insbesondere Kapazi-
tätsengpässe in den kommunalen Bauverwaltungen und der Bauwirtschaft die Umsetzung von 
kommunalen Investitionsprojekten derzeit verzögern. Auch vor diesem Hintergrund wurde 
die Umsetzungsfrist im April 2020 um ein Jahr auf Ende 2021 verlängert. 
 

Die Verteilung der bisher abgerufenen Mittel (Stand: 30. Juni 2021) und der zum 
30. Juni 2021 vorgesehenen Vorhaben auf die Länder ist aus Übersicht 2 ersichtlich. 
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Finanzhilfen gemäß § 3 KInvFG: 3.500 Mio. €
Durch Vorhaben belegte Finanzhilfen: 3.449 Mio. € (98,6%)

3.500,00 €
vorgesehene Maßnahm 3.449,50 €
noch nicht mit Vorhabe  50,50 €

in Mio.Euro in Prozent

177 206 3,8
350 198 3,6

1.509 1.075 19,6

316 164 3,0

4.358 961 17,5

703 263 4,8

7.413 2.868 52,2

2.166 927 16,9

2.982 1.681 30,6

35 17 0,3

3 5 0,1

5.186 2.631 47,8

12.599 5.498 100,0

1) Hierfür planen die Kommunen Finanzhilfen i.H.v. 3,4 Mrd. Euro ein.

*) Die zusammenfassende Liste gemäß § 5 Nr. 2 VV KInvFG umfasst als „vorgesehene Vorhaben“ auch die zum Berichtszeitpunkt 
    bereits begonnenen oder abgeschlossenen Maßnahmen.

Städtebau

Informationstechnologie (50 Mbit-Ausbauziel)

Energetische Sanierung sonstiger Infrastruktur

Luftreinhaltung

Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur gesamt

Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Energetische Sanierung von Schulinfrastruktureinrichtungen

Energetische Sanierung von Weiterbildungseinrichtungen

Modernisierung von überbetrieblichen Bildungsstätten

Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur gesamt

Gesamt 1)

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Kapitel I

Meldung der vorgesehenen Vorhaben*) nach § 5 Nr. 2 VV zum 30. Juni 2021

Krankenhäuser

Übersicht 1: Vorhaben nach Förderbereichen

- Länder insgesamt -

Lärmbekämpfung

Förderbereich gemäß § 3 KInvFG Anzahl

Investitions-
volumen

99%

1%

Mit Vorhaben unterlegte Finanzhilfen

vorgesehene Maßnahmen*)

noch nicht mit Vorhaben unterlegt
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Land

in Mio. Euro in Mio. Euro in % in Mio. Euro in Mio. Euro 
Anteil an den 
Finanzhilfen 

in %

Anteil am 
Investitionsvolumen 

in %

Baden-Württemberg 247,7 233,8 94,4 655,6 247,7 100,0 37,8

Bayern 289,2 216,9 75,0 451,0 289,2 100,0 64,1

Berlin 137,8 119,6 86,7 149,7 134,7 97,7 90,0

Brandenburg 107,9 100,6 93,2 161,6 107,7 99,8 66,6

Bremen 38,8 37,0 95,3 43,1 38,8 99,9 90,0

Hamburg 58,4 56,9 97,5 191,9 58,4 100,0 30,4

Hessen 317,1 192,1 60,6 439,6 314,7 99,2 71,6

Mecklenburg-Vorpommern 79,3 39,4 49,7 94,8 79,3 100,0 83,6

Niedersachsen 327,5 249,8 76,3 636,8 327,5 100,0 51,4

Nordrhein-Westfalen 1.125,6 841,1 74,7 1.486,8 1.093,3 97,1 73,5

Rheinland-Pfalz 253,2 182,4 72,0 341,9 248,2 98,0 72,6

Saarland 75,3 49,4 65,6 98,1 75,0 99,5 76,4

Sachsen 155,8 138,6 89,0 308,6 155,8 100,0 50,5

Sachsen-Anhalt 110,9 97,2 87,6 146,8 109,6 98,9 74,7

Schleswig-Holstein 99,5 81,5 81,9 173,7 94,8 95,2 54,6

Thüringen 75,8 67,7 89,3 118,2 74,8 98,7 63,3

Gesamt 3.500,0 2.703,7 77,2 5.498,3 3.449,5 98,6 62,7

*) Die zusammenfassende Liste gemäß § 5 Nr. 2 VV KInvFG umfasst als „vorgesehene Vorhaben“ auch die zum Berichtszeitpunkt bereits begonnenen oder abgeschlossenen Maßnahmen.

Der Förderzeitraum (Abschluss der geförderten Maßnahmen) endet 2021; Mittelabruf bis 2022 möglich, in einzelnen Fällen (ÖPP) bis 2023.

Übersicht 2: Abgerufene Mittel und vorgesehene Vorhaben*) und  nach Ländern

insgesamt Investitionsvolumen Bundesbeteiligung

Vorgesehene Vorhaben*) zum 30. Juni 2021Finanzhilfen gemäß § 3 KInvFG 

davon abgerufen
Stand: 30. Juni 2021
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Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen  
in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ 

 
Projektaufruf 2020 

 

Mit dem Nachtrag zum Bundeshaushalt 2020 (Konjunkturpaket) werden erneut Mittel 

in Höhe von 600 Millionen Euro für die Sanierung kommunaler Einrichtungen in den 

Bereich Sport, Jugend und Kultur bereitgestellt. Die Mittel stehen für die Förderung 

investiver Projekte mit besonderer regionaler oder überregionaler Bedeutung und mit 

sehr hoher Qualität im Hinblick auf ihre Wirkungen für den gesellschaftlichen Zusam-

menhalt und soziale Integration in der Kommune und die Stadt(teil)entwicklungspoli-

tik zur Verfügung. Die Projekte sollen auch einen Beitrag zum Klimaschutz aufweisen 

und über ein überdurchschnittliches Investitionsvolumen oder hohes Innovationspo-

tenzial verfügen.  

Die Mittel sollen in zwei Tranchen umgesetzt werden: Um die Mittel des Konjunktur-

pakets möglichst schnell zu verausgaben, beabsichtigt der Haushaltsausschuss des 

Deutschen Bundestags im September 2020 Projekte mit einem Bundeszuschuss von 

insgesamt 200 Millionen Euro auf Basis der Interessenbekundungen zum Projek-

taufruf 2018 für eine Förderung zu beschließen. Für diese erste Tranche ist eine er-

neute Bewerbung nicht erforderlich!  

Weitere 400 Millionen Euro stehen für diesen Projektaufruf 2020 zur Verfügung. Für 

diese zweite Tranche ist ein Beschluss des Haushaltsausschusses im I. Quartal 2021 

vorbehaltlich des Beschlusses des Deutschen Bundestags zum Bundeshaushalt 

2021 geplant. Kommunen, die eine Interessenbekundung auf den Projektaufruf 2018 

eingereicht hatten und noch nicht gefördert werden, können ihre Interessenbekun-

dungen gegebenenfalls aktualisiert erneut einreichen. 

Die Bundesmittel werden als Zuwendung nach §§ 23, 44 BHO im Wege der Projekt-

förderung an die Kommune bewilligt. Die Mittel stehen vorbehaltlich des Beschlusses 

zum Bundeshaushalt 2021 in Jahresraten bis 2025 kassenmäßig zur Verfügung und 

sollen im Jahr 2021 vollständig verpflichtet werden. Dies ist bei der Antragstellung zu 

berücksichtigen. Die Zuwendungen werden nach Maßgabe der Verwaltungsvorschrif-

ten zu § 44 BHO gewährt; die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen 
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zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von Ge-

bietskörperschaften (ANBest-Gk) werden unverändert Bestandteil der jeweiligen Zu-

wendungsbescheide. 

Mit der Umsetzung und der Begleitung des Programms hat das Bundesministerium 

des Innern, für Bau und Heimat, vertreten durch das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- 

und Raumforschung (BBSR) den Projektträger Jülich beliehen. 

Kommunen, die über geeignete Projekte verfügen, sind aufgerufen, dem Projektträ-

ger Jülich bis zum 30. Oktober 2020 Projektvorschläge zu unterbreiten.  

Maßgeblich hierfür sind nachfolgende Rahmenbedingungen: 

 

1. Förderfähige Maßnahmen 

Im Rahmen des Bundesprogramms sind kommunale Einrichtungen in den Bereichen 

Sport, Jugend und Kultur förderfähig. Der Schwerpunkt soll jedoch bei Sportstätten 

liegen wie zum Beispiel öffentlich genutzte Sportplätze einschließlich baulicher Ne-

benanlagen, Turnhallen, Schwimmhallen sowie Freibäder, da hier ein besonderer In-

standsetzungsrückstand gesehen wird.  

Grundsätzlich gefördert werden die bauliche Sanierung und der Ausbau von Einrich-

tungen der sozialen Infrastruktur. Ersatzneubauten sind nur in Ausnahmefällen för-

derfähig. Dies kann u.a. dann gelten, wenn dies im Vergleich zur Sanierung die wirt-

schaftlichere Variante ist. Dies ist zu belegen. Die Förderung umfasst grundsätzlich 

konzeptionelle, investitionsvorbereitende und investive Kosten.  

Gefördert werden können sowohl Einzelgebäude als auch städtebauliche Ensembles 

unter Einbezug relevanter Gebäude. Die Projekte können Bestandteil einer städte-

baulichen Gesamtmaßnahme sein, dies ist jedoch keine Fördervoraussetzung. Das 

vorgeschlagene Projekt sollte Gegenstand einer städtebaulichen Gesamtstrategie 

sein bzw. sich aus einem Integrierten Stadtentwicklungskonzept oder vergleichbaren 

Planungen erschließen. Die Projekte müssen langfristig nutzbar sein, die Zweckbin-

dungsfrist liegt in der Regel bei 10 Jahren, bei Ersatzneubauten bei 20 Jahren. 

Im Bundesprogramm werden größere Projekte mit deutlichen stadtentwicklungspoliti-

schen Impulsen für die Gemeinde oder Stadt sowie regionaler oder überregionaler 
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Wirkung gefördert. Sie haben eine besondere Wirkung für den gesellschaftlichen Zu-

sammenhalt und die soziale Integration vor Ort (z.B. Angebote für unterschiedliche 

Zielgruppen, Barrierefreiheit/-armut) und sollen daher für die Öffentlichkeit zugänglich 

sein. Zudem tragen sie in besonderer Weise zu den Klimaschutzzielen des Bundes 

(z.B. Minderung des Primärenergieverbrauchs, Minderung des CO2-Ausstoßes) bei. 

Durch eine städtebauliche Einbindung in das Wohnumfeld erreichen sie eine nach-

haltige Verbesserung des Stadt- bzw. Ortsteils. Sie zeichnen sich durch einen beson-

deren und innovativen konzeptionellen und baulichen Qualitätsanspruch aus. Sie 

verfolgen die baukulturellen Ziele des Bundes.  

Die Sanierungsmaßnahmen sind Projekte, mit denen in der Regel Aufgaben und 

Probleme von erheblicher finanzieller Dimension gelöst werden. Mit einem über-

durchschnittlich hohen Fördervolumen soll eine schnelle und ggf. umfassende Inter-

vention und Problembearbeitung möglich sein. 

Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung und zur Unterstützung der 

regionalen Bedeutsamkeit sind auch interkommunale Projekte förderfähig. 

Im Rahmen der im Bundeshaushalt 2020 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung 

mit Fälligkeiten bis 2025 sind auch mehrjährige Maßnahmen förderfähig. 

Förderfähig sind auch Objekte, die im Eigentum des Landes oder privater Dritter ste-

hen sowie Projekte mehrerer Antragsteller. Dabei kommt es auf die kommunale Nut-

zung vor Ort an.  

Die Fördermaßnahmen müssen klar abgrenzbar und definiert sein, d.h. sie müssen 

in Abgrenzung zu anderen Maßnahmen im Umfeld einzeln betrachtet werden kön-

nen. Die Förderung entsprechender Bauabschnitte ist zulässig. 

 

2. Antragsteller 

Antragsberechtigt und Förderempfänger sind nur die Kommunen, in deren Gebiet 

sich das zu fördernde Projekt befindet. Bei gemeinsamen Projekten mehrerer Kom-

munen übernimmt eine Kommune die Federführung. Die Stadtstaaten werden hierbei 

wie Kommunen behandelt. 

Antragsteller und Förderempfänger sind die jeweiligen Kommunen auch dann, wenn 

sich das zu fördernde Objekt in Privat-, Kirchen- oder Landeseigentum befindet. 
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3. Komplementärfinanzierung 

Projekte im Rahmen des Bundesprogramms müssen von den betreffenden Kommu-

nen bzw. Ländern (bei Landeseigentum) mitfinanziert werden. 

Bei der Ermittlung der förderfähigen Projektkosten (Hinweis: Umsatzsteuer, die als 

Vorsteuer abzugsfähig ist, ist nicht förderfähig) finden eventuelle finanzielle Beteili-

gungen des Eigentümers oder Nutznießers keine Berücksichtigung (Ausnahme: Ei-

gentum der Kommune oder des Landes).  

Der Bundesanteil der Förderung soll in der Regel bei zwischen 0,5 bis 3 Millionen 

Euro liegen. 

 

3.1 Anteil der Kommune 

 Bund Kommune 

Grundsatz 45 v.H. 55 v.H. 

Haushaltsnotlage 90 v.H. 10 v.H. 

Eine Haushaltsnotlage ist durch die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde zu be-

stätigen. Eine freiwillige finanzielle Beteiligung des Landes ist ausdrücklich er-

wünscht; sie kann jedoch nicht den Eigenanteil der Kommune ersetzen.  

 

3.2 Förderung landeseigener Objekte 

Bei Objekten in Landeseigentum ist eine Eigenbeteiligung des Landes obligatorisch: 

 Bund Land 

Grundsatz 45 v.H.  55 v.H. 

Ausnahmen sind möglich, wenn durch den Stabilitätsrat eine Haushaltsnotlage des 

Landes festgestellt wurde.  

 

3.3 Erbringung der Finanzierungsanteile von Land bzw. Kommune 

Kommunen und Länder müssen ihre finanziellen Eigenanteile nach Maßgabe der 
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ANBest-Gk anteilig zu den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln des Bundes er-

bringen. Eine Vorleistung mit Bundesmitteln und der dadurch bedingte spätere Aus-

gleich mit kommunalen oder Landesmitteln sind nicht möglich. Die finanziellen Eigen-

anteile der Kommune bzw. des Landes sind für die Laufzeit der Maßnahme zu erbrin-

gen und durch Ratsbeschluss auf Grundlage der Auswahlentscheidung mit dem Zu-

wendungsantrag zu bestätigen. 

 

3.4 Beteiligung Dritter 

Es besteht die Möglichkeit, unbeteiligte Dritte in die Finanzierung einzuschließen. Als 

unbeteiligte Dritte gelten solche natürlichen oder juristischen Personen, die nicht 

selbst Förderempfänger oder Nutznießer der Förderung sind (z.B. unabhängige Stif-

tungen oder Spender). Solche Beteiligungen sind ausdrücklich erwünscht. Sie kön-

nen als kommunaler Eigenanteil gewertet werden – bis zu einem in jedem Fall von 

der Kommune aufzubringenden Eigenanteil von 10 Prozent der förderfähigen Kos-

ten.  

Bei privaten oder kirchlichen Eigentümern sowie bei anderen öffentlichen Förderge-

bern handelt es sich grundsätzlich nicht um unbeteiligte Dritte. Eine solche Beteili-

gung ist gleichwohl ausdrücklich erwünscht. Für die Berechnung des kommunalen 

Anteils sind in diesen Fällen grundsätzlich die Gesamtkosten abzüglich eines eventu-

ellen Eigentümeranteils bzw. des Anteils anderer öffentlicher Fördergeber maßgeb-

lich.  

 

4. Verfahrensablauf Projektaufruf 2020  

Das Verfahren ist in zwei Phasen untergliedert. Nach Einreichung der Projektskizzen 

in der 1. Phase beschließt der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags die 

zur Antragstellung vorzusehenden Projekte. Die 2. Phase umfasst dann die eigentli-

che Beantragung der Bundesförderung in Form einer Projektzuwendung (Zuwen-

dungsantrag) nach Maßgabe der Verwaltungsvorschriften zu § 44 BHO durch die 

ausgewählten Kommunen. 

 

Phase 1: Einreichung von Projektskizzen  

In der 1. Phase ist die Projektskizze mit Beschluss des Stadt- oder Gemeinderates, 
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mit dem die Teilnahme am Projektaufruf 2020 gebilligt wird, dem Projektträger Jülich 

bis zum  

30. Oktober 2020 

über eine sogenannte Projektskizze online einzureichen. Die Stadtstaaten bestim-

men für sich, welches Organ für die Beschlussfassung zuständig ist. 

Zuvor ist bis zum 23. Oktober 2020 dem für die Städtebauförderung zuständigen 

Landesressort formlos anzuzeigen, dass und für welches Projekt eine Antragstellung 

vorgesehen ist. 

Das Projektskizzenformular ist ab dem 21. August 2020 über das Förderportal des 

Bundes in easy-Online aufrufbar: 

https://foerderportal.bund.de/easyonline 

Die in easy-Online erstellte Projektskizze ist nach Abschluss des digitalen Antrags-

verfahrens unverändert ausgedruckt und unterschrieben (ggf. mit ergänzenden Un-

terlagen) dem Projektträger Jülich und dem für die Städtebauförderung zuständigen 

Landesressort bis zum 4. November 2020 zuzusenden (Poststempel). Das entspre-

chende Landesressort erstellt daraufhin eine für das Antragsverfahren notwendige, 

städtebauliche Stellungnahme. Die Stellungnahmen zu den Projektskizzen senden 

die Länder bis zum 20. November 2020 gesammelt an das BMI. 

Ein noch nicht vorliegender Ratsbeschluss kann dem Projektträger Jülich erforderli-

chenfalls ebenfalls bis zum 13. November 2020 (Poststempel) nachgereicht werden. 

 

Auswahlkriterien 

Für die Auswahl der Projekte sind u.a. folgende Kriterien ausschlaggebend (nicht ku-

mulativ, keine Rangfolge): 

− besondere regionale oder überregionale Wahrnehmbarkeit; 

− begründeter Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und zur sozialen 

Integration im Quartier/in der Kommune; 

− erhebliches und überdurchschnittliches Investitionsvolumen; 

− Machbarkeit und zügige Umsetzbarkeit, langfristige Nutzbarkeit; 

− städtebauliche Einbindung in das Wohnumfeld und baukulturelle Qualität; 

https://foerderportal.bund.de/easyonline
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− überdurchschnittliche fachliche Qualität, insbesondere hinsichtlich des gesell-

schaftlichen Zusammenhalts und der sozialen Integration (einschließlich Barri-

erefreiheit/-armut) und/ oder Klimaschutz; 

hohes Innovationspotenzial. 

Phase 2: Beantragung der Zuwendung für die ausgewählten Projektskizzen  

Die zu fördernden Kommunen werden nach Projektauswahl zu Beginn der 2. Phase 

durch den Projektträger Jülich aufgefordert, einen entsprechenden Zuwendungsan-

trag für die Förderung ihres Projektes zu stellen. Die Kommune wird dahingehend im 

Rahmen eines kurzfristig durchzuführenden Koordinierungsgesprächs beraten. Der 

Zuwendungsantrag umfasst grundsätzlich das Antragsformular, den Ausgaben- und 

Finanzierungsplan, den Ablauf- und Zeitplan sowie die entsprechenden Nachweise 

des kommunalen Finanzierungsanteils (Ratsbeschluss) sowie ggf. weiterer Mittelge-

ber. Der Zuwendungsantrag muss die Erklärung enthalten, dass das beantragte Pro-

jekt noch nicht begonnen wurde. Voraussichtlich ab April 2021 werden die Koordinie-

rungsgespräche durchgeführt. Sechs Wochen nach dem Koordinierungsgespräch 

sind von den Kommunen die Zuwendungsanträge einzureichen. Die Zuwendungsbe-

scheide werden im Laufe des Jahres 2021 erteilt. 

 

5. Baufachliche Prüfung 

Für die Umsetzung von baulichen Maßnahmen im Rahmen des Zuwendungsantra-

ges sind bei einer Förderung die „Richtlinien für die Durchführung von Zuwendungs-

baumaßnahmen (RZBau)“ zu beachten. Diese sind unter folgendem Link abzurufen:  

https://www.fib-bund.de/Inhalt/Richtlinien/RZBau/  

Die baufachliche Prüfung erfolgt durch die für den Bund tätige Bundesbauverwaltung 

entsprechend ZBau. Bei kleineren Maßnahmen wird diese durch die örtlichen Rech-

nungsprüfungs- und Bauämter wahrgenommen. 

 

6. Informationspflicht, begleitende Öffentlichkeitsarbeit 

Die Förderempfänger verpflichten sich: 

− dem Bund entsprechende Informationen über das Förderprojekt zu erteilen, 

− auf die besondere Förderung durch den Bund hinzuweisen und 

https://www.fib-bund.de/Inhalt/Richtlinien/RZBau/
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− bei der Vernetzung und dem Erfahrungsaustausch der Projekte mitzuwirken. 

7. Weiteres Verfahren 

33. KW Veröffentlichung des Projektaufrufs 2020 

21. Aug. 2020 Freischaltung des Erhebungsbogens in easy-Online  

23. Okt. 2020 Fristende zur formlosen Anzeige des Antrags beim für die 

Städtebauförderung zuständigen Landesministerium 

30. Okt. 2020  

24 Uhr 

Fristende zur Einreichung der Projektanträge über easy-Online 

04. Nov. 2020 

(Poststempel) 

Fristende zur Einreichung der Projektskizzen in unveränderter, 

ausgedruckter und unterschriebener Form beim Projektträger 

Jülich und beim für Städtebauförderung zuständigen Landes-

ministerium. Die Übersendung an den Projektträger Jülich oder 

das Land alleine ersetzt nicht die andere jeweils notwendige 

Übersendung. 

13. Nov. 2020 

(Poststempel) 

Fristende für Nachreichung von geforderten Unterlagen (z.B. 

Ratsbeschluss) 

20. Nov. 2020 Einreichung der Stellungnahmen der Länder beim BMI 

Nov./Dez. 

2020 

Sichtung und Vorprüfung der Förderanträge durch den Projekt-

träger Jülich 

I. Quartal 2021  Beschluss der zur Antragstellung vorzusehenden Projekte  

durch den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags 

und Pressemitteilung des BMI zum Beschluss 

vsl. II. - IV. 

Quartal 2021 

Durchführung der Koordinierungsgespräche 

Erstellung der Zuwendungsanträge durch die Kommunen in 

Abstimmung mit dem Projektträger Jülich 

Erteilung Zuwendungsbescheide durch den Projektträger Jülich 
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8. Kontakt 

Projektanträge sind über das Projektskizzenformular in easy-Online unter folgender 

URL bis zum 30. Oktober 2020 einzureichen: 

https://foerderportal.bund.de/easyonline 

Zum verbindlichen Nachweis ist der in easy-Online erstellte Projektantrag dem Pro-

jektträger Jülich und der für Städtebauförderung zuständigen Landesbehörde unver-

ändert ausgedruckt und unterschrieben (ggf. mit ergänzenden Unterlagen) bis zum 

04. November 2020 (Poststempel) zuzusenden: 

 

Projektträger Jülich (PtJ – IKK 4) 

Forschungszentrum Jülich GmbH 

Postfach 61 02 47 

10923 Berlin 

 

Fragen zum Projektaufruf richten Sie bitte an: 

Innovation ländlicher Räume, Klimaschutz, Kommunales Bauen (IKK) 

Kommunales Bauen (IKK 4) 

Email: ptj-sjk-skizzeninfo@fz-juelich.de Betreff: Projektaufruf 2020 – Sanierung kom-

munaler Einrichtungen 

 

Telefonischer Kontakt: 

Hotline montags bis freitags von 9-15 Uhr unter:  

 

Tel.: 030 201 99 3625 

Fragen zu easy-Online:  030 20199 3659  (ab 21.08.2020) 

https://foerderportal.bund.de/easyonline
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Christian Haase, MdB und kommunalpolitischer Sprecher der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion

ZUKUNFT FÜR KOMMUNEN

Die goldenen Zügel des Bundes lösen
VON PATRICK PEHL

Redakteur | KOMMUNAL

20. APRIL 2021

Fördermittel sind oft an viele Bedingungen geknüpft. Mit dieser Art der
kommunalen Finanzierung möchte Christian Haase, Kommunalpolitischer
Sprecher der Unionsfraktion, gern aufhören. Weniger Bürokratie und eine
bessere Finanzierung – Kommunen sollen gestärkt werden. Was er sich
vorstellt hat er im KOMMUNAL-Exklusivinterview erzählt.

Herr Haase, die Unionsfraktion im

Bundestag hat, in ihrem

Siebenpunkteplan, gemeinsam mit der

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia

Klöckner, Ideen für die Gestaltung von

Kommunen vorgestellt. Was ist das Neue

und wo sollen ihre Ideen Wirkung

entfalten?

Es handelt sich um ein gemeinsames

Diskussionspapier von mir, dem

Kommunalpolitischen Sprecher der

Unionsfraktion, und

Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner.

Die ländlichen Räume sind uns beiden

eine Herzensangelegenheit – und diese

Sichtweise ist es auch, die unser Papier

auszeichnet: Das Dorf ist in meinen Augen nicht die ungeliebte kleine Schwester der Stadt.

Im Gegenteil, wir möchten die ländlichen Räume als die Kraftzentren Deutschlands

stärken.

Höherer Anteil an der Steuerumlage statt "goldener Zügel"

In ihrem Programm kann man lesen, dass Sie den Kommunen die Fördermittel streichen

wollen. Wieso wollen Sie den Kommunen das Geld wegnehmen, oder gibt es einen

Ausgleich?

Es ist Aufgabe der Länder für eine auskömmliche Finanzierung ihrer Kommunen zu

sorgen. An zahlreiche Bedingungen und Voraussetzungen geknüpfte Förderprogramme

widersprechen dem Grundprinzip kommunaler Selbstverwaltung und verstärken die

Bürokratie. Nicht von ungefähr macht unter Kommunalen das Sprichwort von den

„goldenen Zügeln“ die Runde. Wenn der Bund Mittel zur Verfügung stellen will, hat er hierzu

das Instrument des Umsatzsteueranteils. Da bräuchte es allerdings andere

Verteilschlüssel.

Warum ist dieser Ausgleich gegebenenfalls besser als zielgerichtete Förderung?

Wir beobachten eine gewaltige Schieaage, was die Förderanträge angeht.

Finanzstarke Kommunen leisten sich Förderexperten, um gezielt lukrative Projekte zu

identidzieren. Finanzschwache Kommunen hingegen haben in der Verwaltung nicht die

Kapazitäten, um notwendige Anträge überhaupt erst zu stellen. Das dnde ich ungerecht.

Meinen Sie, dass so vielleicht der viel beschworene Bürokratieabbau funktionieren kann?

Es hilft, wenn wir die Kommunen einfach mal machen lassen. Die Verantwortlichen

vor Ort kennen die Bedürfnisse und Gegebenheiten immer am aller besten. Ein gutes

Beispiel war der Aufbau der Corona-Testzentren. Da sind überall im Land tolle

unterschiedliche Lösungen entstanden, ohne das ein Beamter von Jens Spahn dafür einen

Masterplan und seitenweise Anträge vorlegen musste.

Da ist es nur fair, wenn die Bürgermeister nicht länger am
Katzentisch der Bundesländer sitzen.

Christian Haase, MdB, Kommunalpolitischer Sprecher der CDU/CSU-
Fraktion

Die Städte und Gemeinden im Land sind sehr unterschiedlich und haben enorme

Unterschiede in ihren Möglichkeiten und Bedürfnissen. Viele Bürgermeister wünschen

sich eine andere Steuerung für die Wurzeln unseres Gemeinwesens, wie will die Union im

Bundestag diese denn unterstützen?

Wir müssen unsere staatlichen Strukturen dt machen für die digitale Wirklichkeit des 21.

Jahrhunderts. Ralph Brinkhaus hat sich im Februar für eine umfassende

Staatsmodernisierung ausgesprochen. Wir als Kommunale der Union fordern einen

Staatsminister für Kommunale Angelegenheiten. Die Städte und Gemeinden haben immer

wieder bewiesen, dass sie bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Das hat sich in der

Flüchtlingskrise gezeigt und auch jetzt wieder in der Pandemie. Da ist es nur fair, wenn die

Bürgermeister nicht länger am Katzentisch der Bundesländer sitzen.

Nun wollen Sie auch noch das Ehrenamt vor Ort stärken. Das klingt zunächst gut, aber

werden hier nicht hauptamtliche Aufgaben vielleicht externalisiert?

Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement haben auf dem Land eine lange

Tradition. Kirchengemeinden, die Freiwillige Feuerwehr oder der Sportverein fungieren als

sozialer Kit. Aber immer weniger Menschen wollen sich in den traditionellen

Organisationen engagieren. Hier brauchen wir neue Projekte. Aufbauend auf den

Erfahrungen aus dem Projekt „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ des Bundesministeriums für

Ernährung und Landwirtschaft mit dem Deutschen Landkreistag wollen wir in den Kreisen

und Gemeinden hauptamtliche Anlaufstellen für Beratung schaffen. Sie sollen als

beständige Ansprechpartner wohnortnah oder mobil / digital durch Vernetzung,

Qualidzierung und Beratung die Arbeit der Ehrenamtlichen erleichtern.

Wie soll das gehen – Ehrenamt zu unterstützen? Es gibt ja bereits die Bundesstiftung

Ehrenamt, brauchen wir nun noch eine Ebene?

Unbedingt. Die Bundesbehörde in Neustrelitz kann allgemeine juristische Fragen oder

Anforderungen des Datenschutzes klären. Die spezidschen Probleme vor Ort kann ein

Verantwortlicher aus der Region besser lösen. Ich sehe das eher auf Landratsebene.

Gerade in diesem Jahr haben wir gemerkt, dass Bildung und Digitalisierung zusammen

gehören, aber auch Wirtschaft geht längst nicht mehr ohne gute Netzanbindung,

gleichzeitig stockt der Glasfaserausbau. Gerade ihre Partei hat den Ausbau oft belächelt.

Wie wollen Sie den Ausbau beschleunigen und den Kommunen helfen? 

Um Ihre Anspielung aufzugreifen: Selbstverständlich braucht es 5G an jeder Milchkanne.

Für mich zählt die Digitalisierung zur Grundversorgung und muss auf dem Land genauso

vorangetrieben werden wie in der Stadt. Leistungsfähiges Internet per Kabel und Funk

dürfen nicht von der Einwohnerzahl anhängig gemacht werden.

Mobilität auf dem Land

Was braucht man auf dem Land?

Wir brauchen eine tüchtige kommunale Selbstverwaltung, genügend dnanziellen

Spielraum, um Projekte umzusetzen, ein attraktives Ortszentrum mit Geschäften des

täglichen Bedarfs und eine angemessene medizinische Versorgung. Das Dorf muss mit

den Öffentlichen zu erreichen sein – Stichwort Mobility on demand und über schnelles

Internet verfügen.

Fahren Sie hier in Berlin, oder auch in ihrem Wahlkreis überhaupt noch Bus und Bahn,

oder erledigen Sie alles mit dem Privatauto oder dem Fahrdienst?

Ich gehe sehr gerne und wann immer es möglich ist zu Fuß. Nach langen Sitzungstagen

genieße ich es sehr, an der Spree entlangzulaufen.

Warum ist Ihr Siebenpunktepapier überhaupt nötig?

Viele Menschen in Deutschland möchten auf dem Land leben - und das nicht erst seit der

Corona-Pandemie. Es ist Aufgabe der Politik, überall in Deutschland die Voraussetzungen

für ein gutes Leben zu schaffen. Wir können nicht tatenlos zusehen, wie Regionen durch

Strukturumbrüche oder Überalterung verfallen. Das gefährdet den sozialen Frieden. Mit

unserem Diskussionspapier betonen wir die Stärken der Dörfer und beschreiben, wo

nachgebessert werden muss.

Ein Blick in die nahe Zukunft: Können autonome Fahrsysteme die Kommunen entlasten,

was meinen Sie?

Um die vielbeschworene Verkehrswende zu schaffen, brauchen wir technische

Innovationen. Autonom fahrende Busse mit alternativen Antriebsenergien werden hier

bestimmt eine Rolle spielen. Dazu gibt es ja auch bereits zahlreiche, sehr

vielversprechende Modellprojekte.

Fotocredits: Jenny Paul

Den ländlichen Raum in Zukunft gestalten. © Adobe Stock

“

Kommunen nutzen Fördermittel kaum

Klamme Kommunen konnten eigentlich Fördermittel abrufen -

doch nun zeigt eine Untersuchung, dass die Gelder nur

zögerlich genutzt wurden. Woran liegts?

MEHR

Vorschlag aus dem Bundestag: Weniger Fördergeld
für Kommunen

Kommunen haben individuelle Bedarfe, die nicht immer zentral

erfasst werden können. Hohe Hürden lassen Fördergeld

verfallen.

MEHR

Stadtentwicklung und Kommunal`nanzen

Kommunaldnanzen neu denken - wie sich nach Corona die

Politik ändern muss, damit Kommunen weiter gestalten können

MEHR
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Bundeshaushaltsordnung mit Schwerpunkt Zuwendungsrecht Schließen *
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inhaltlich höchste Qualität und juristisch Bestand. Finden Sie mit dem rehm Verlag Ihre beste
Antwort.
 
Mehr über dieses Produkt erfahren
Bereits registriert? Hier geht’s zum Login

18.2 Öffentlich-rechtlicher Zuwendungsvertrag
Nach VV Nr. 4.3 ist die Vergabe einer Zuwendung im Wege des öffentlich-rechtlichen Vertrages (§ 54 VwVfG) nur im Ausnahmefall
zulässig. Eine Konkretisierung, wann ein Ausnahmefall anzunehmen ist, enthalten die VV nicht. Die Entscheidung steht im Ermessen
der Bewilligungsbehörde. Bei der Neufassung der VV Nr. 4.3 im Jahre 1981 war es erklärte Absicht des BMF und der Fachressorts,
den Zuwendungsvertrag auf Ausnahmefälle zu beschränken trotz der Hinweise der „Verwaltungsverfahrensrechtler“, dass das VwVfG
den Verwaltungsakt und den öffentlich-rechtlichen Vertrag als gleichberechtigte Handlungsformen ansieht. Maßgebend für diese
Einschränkung waren psychologische Gesichtspunkte. Bei einem Vertrag könnte der Geförderte den Eindruck haben, als könne er die
Förderbedingungen als gleichberechtigter Partner „aushandeln“. Dies entspricht aber nicht der gegebenen Interessenlage.

Nach VV Nr. 4.3 sind bei einem öffentlich-rechtlichen Vertrag die Vorschriften für Zuwendungen durch Bescheid sinngemäß
anzuwenden. Der Vertrag muss daher alle Regelungen enthalten, die in einen Zuwendungsbescheid aufzunehmen sind. Die ANBest
und etwaige Besondere Nebenbestimmungen sind zum Bestandteil des Vertrages zu machen. Keine Anwendung finden die §§ 48, 49
und 49a VwVfG, denn diese gelten nur für Verwaltungsakte. Bei einem Zuwendungsvertrag sind daher ein Rücktrittsrecht, die
Verzinsung des Erstattungsanspruchs und Verzugszinsen besonders zu vereinbaren (Formulierungsvorschlag bei Krämer/Schmidt,
Zuwendungsrecht, D VIII 4.2.2, RN 87).

BHO mit Erläuterungen »  Bundeshaushaltsordnung (BHO) »  Teil III Ausführung des Haushaltsplans »  § 44 Zuwendungen »  Erläuterung »  18.
Rechtsform der Bewilligung von Zuwendunge... »  18.2 Öffentlich-rechtlicher Zuwendungsvertrag
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Einnahmen nach dem Staatshaushaltsplan 2020/21 

Staatshaushaltsplan 2021

Einnahmen insgesamt .......................................... 52 945,1 Mill. EUR = 100 %

1. Steuereinnahmen insgesamt ........................... 40 565,0 Mill. EUR = 76,6 %

 davon:

a) Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage
  insgesamt (Landesanteil) ............................. 37 010,0 Mill. EUR = 69,9 %

  davon:

  Lohnsteuer (Landesanteil) ............................ 16 175,0 Mill. EUR = 30,6 %
  Veranlagte Einkommensteuer
  (Landesanteil) ................................................ 4 490,0 Mill. EUR = 8,5 %

Nicht veranlagte Steuern vom
  Ertrag (Landesanteil) .................................... 1 530,0 Mill. EUR = 2,9 %
  Körperschaftsteuer (Landesanteil) .............. 2 335,0 Mill. EUR = 4,4 %

Umsatzsteuer einschl. Einfuhr-
  umsatzsteuer (Landesanteil) ........................ 11 740,0 Mill. EUR = 22,2 %
  Gewerbesteuerumlage
  (Landesanteil) ................................................ 470,0 Mill. EUR = 0,9 %
  Abgeltungsteuer ........................................... 270,0 Mill. EUR = 0,5 %

b) Landessteuern insgesamt ................................. 3 555,0 Mill. EUR = 6,7 %

  davon:

  Verkehrsteuern .............................................. 3 516,0 Mill. EUR = 6,6 %

  Biersteuer ...................................................... 39,0 Mill. EUR = 0,1 %

2. Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen

a) vom Bund ...................................................... 3 335,2 Mill. EUR = 6,3 %

b) von Gemeinden, Gemeinde-
  verbänden und Dritten ................................. 4 985,9 Mill. EUR = 9,4 %

3. Verwaltungseinnahmen .................................... 1 437,8 Mill. EUR = 2,7 %

4. Zinsen und Darlehensrückflüsse einschl.
Einnahmen aus der Inanspruchnahme
von Gewährleistungen ...................................... 47,7 Mill. EUR = 0,1 %

5. Sonstige Einnahmen1) ....................................... 2 573,5 Mill. EUR = 4,9 %

Staatshaushaltsplan 2020

Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen von Gemeinden,
Gemeindeverbänden und Dritten 4 839,5 Mill. EUR = 9,4 %

Verwaltungseinnahmen
1 417,9 Mill. EUR = 2,7 %

Zinsen und  Darlehensrückflüsse
einschl. Einnahmen aus der Inanspruch-
nahme von Gewährleistungen
58,1 Mill. EUR = 0,1 %

Sonstige Einnahmen1)

2 968,8 Mill. EUR = 5,7 %

Lohnsteuer (Landesanteil)
15 340,0 Mill. EUR = 29,6 %

Veranlagte Einkommensteuer (Landesanteil)
4 320,0 Mill. EUR = 8,3 %

Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag
(Landesanteil) 1 505,0 Mill. EUR = 2,9 %

Körperschaftsteuer (Landesanteil)
2 245,0 Mill. EUR = 4,3 %

Umsatzsteuer einschließlich
Einfuhrumsatzsteuer 
(Landesanteil)
11 755,0 Mill. EUR = 22,7 %

Gewerbesteuerumlage
(Landesanteil)
460,0 Mill. EUR = 0,9 %

Abgeltungsteuer
265,0 Mill. EUR = 0,5 %

Verkehrsteuern
3 456,0 Mill. EUR = 6,7 %

Biersteuer
39,0 Mill. EUR = 0,1 %

Zuweisungen, Zuschüsse und
Erstattungen vom Bund
3 207,2 Mill. EUR = 6,2 %

51 744,5
Mill. EUR
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1) Die negative Nettokreditaufnahme von 132 Mill. EUR in 2020 ist bei den Einnahmen berücksichtigt.
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1.1 Merkmale und Indikatoren

Bei einem Vergleich der unterschiedlichen Defini!onen zum ländlichen Raum fällt auf, dass es verschiedene Ansätze

sowie inhaltliche Ausgestaltungen gibt. Diese waren zudem in den letzten Jahrzehnten einem ständigen

Wandlungsprozess unterzogen. So definiert Henke  den ländlichen Raum (in verkürzter Form) als einen naturnahen, von

der Land- und Fortwirtscha" geprägten Siedlungsraum mit geringer Bebauungs- und Bevölkerungsdichte. Insbesondere

wird auf demographischen Merkmalen abgestellt, wobei die Unterschiede von Stadt und Land betont werden. Zum Teil

wird die Bevölkerungsentwicklung und -struktur sehr stark analysiert. Andererseits wird der Begriff vor allem als

Raumkategorie genutzt oder unter poli!schen Zielstellungen definiert. Auch Fragen einer sta!s!schen Klassifizierung

werden angeführt. Ebenso raumordnerische Planungen bis hin zum Instrument der Agrarpoli!k. Explizit seien zum

Vorgenannten einige Defini!onen aufgeführt.

Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung  bezeichnet den ländlichen Raum als Raumkategorie, die sich in „[…]

ländliche Kreise höherer Dichte und ländliche Kreise geringerer Dichte unterteilen lässt und den verstädterten Räumen, sowie

den Agglomera!onsräumen gegenübersteht“. Dabei steht die staatliche Verantwortung (Daseinsfürsorge) im Vordergrund

um die demographische Entwicklung des ruralen Raumes zu beeinflussen (Verbesserung der Infrastruktur, Schaffung von

Erwerbsquellen, Nutzung des Arbeitspoten!als, Erhaltungsfunk!on für die urbanen Zentren). Hoppe  stellt auf eine
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Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) 

Ausschreibung Jahresprogramm 2021   

  

Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz hat das Jahresprogramm 2021 zum Entwicklungs-
programm Ländlicher Raum (ELR) mit Bekanntmachung 
vom 15. Mai 2020 im Staatsanzeiger ausgeschrieben. 

Das ELR 

Mit ELR hat das Land Baden-Württemberg ein umfassen-
des Förderangebot für die strukturelle Entwicklung ländlich 
geprägter Dörfer und Gemeinden geschaffen. Gefördert 
werden Projekte, die lebendige Ortskerne erhalten, zeitge-
mäßes Wohnen und Arbeiten ermöglichen, eine wohnort-
nahe Versorgung mit Waren und Dienstleistungen sichern 
sowie zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen. Ziel des Jah-
resprogramms 2021 ist, Impulse zur innerörtlichen Ent-
wicklung und Aktivierung der Ortskerne zu setzen. Projekt-
träger und Zuwendungsempfangende können neben den 
Kommunen beispielsweise auch Vereine, Unternehmen und 
Privatpersonen sein.  

Wo liegen die Förderschwerpunkte? 

Im Förderschwerpunkt Grundversorgung steht die Siche-
rung der örtlichen Grundversorgung mit Waren und 
Dienstleistungen des täglichen bis wöchentlichen Bedarfs 
im Vordergrund. Gefördert werden unter anderem Dorf-
gasthäuser, Dorfläden, Metzgereien, Bäckereien und Hand-
werksbetriebe. Zur Grundversorgung können auch Arztpra-
xen, Apotheken und andere Dienstleistungen im Gesund-
heitsbereich gehören. Investitionen von Kleinstunterneh-
men der Grundversorgung und für Einrichtungen für lokale 
Basisdienstleistungen können mit einem erhöhten Förder-
satz von bis zu 30 % (ggf. 35 % bei zusätzlichem CO2-
Speicherzuschlag) gefördert werden. 

Im Förderschwerpunkt Wohnen/Innenentwicklung wer-
den die Erhaltung und Stärkung der Ortskerne insbesondere 
durch Umnutzung vorhandener Bausubstanz, Maßnahmen 
zur Erreichung zeitgemäßer Wohnverhältnisse (umfassende 
Modernisierungen), innerörtliche Nachverdichtung (orts-
bildprägende Neubauten in Baulücken), Verbesserung des 
Wohnumfeldes, Entflechtung unverträglicher Gemengela-
gen sowie die Neuordnung mit Baureifmachung von 
Grundstücken gefördert. Bei eigengenutzten wohnraumbe-
zogenen Projekten liegt der Regelfördersatz bei 30 %. Der 
Höchstbetrag pro Wohneinheit beträgt grundsätzlich 
20.000 € (Modernisierung /Neubau), bei Umnutzungen bis 
zu 50.000 €. Für den Förderschwerpunkt Wohnen/Innenent-
wicklung wird etwa die Hälfte der zur Verfügung stehenden 
Mittel im Jahresprogramm 2021 eingesetzt. 

Im Förderschwerpunkt Arbeiten werden vorrangig Projekte 
unterstützt, die zur Entflechtung störender Gemengelagen 
im Ortskern beitragen. Darüber hinaus sind Projekte von 
kleinen und mittleren Unternehmen, die zum Erhalt der de-
zentralen Wirtschaftsstruktur sowie zur Sicherung und 
Schaffung von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen beitragen, 
förderfähig.  

 

CO2-Speicherzuschlag 

Wer bei Projekten überwiegend ressourcenschonende, CO2 
bindende Baustoffe wie z.B. Holz im Tragwerk einsetzt, 
kann grundsätzlich einen Förderzuschlag von 5 %-Punkten 
auf den Regelfördersatz und eine erhöhte Maximalförde-
rung bekommen, sofern dies nach beihilferechtlichen Best-
immungen möglich ist. 

Antragsverfahren 

Anträge auf Aufnahme in das Förderprogramm können aus-
schließlich von den Städten/Gemeinden gestellt werden. 
Diese Aufnahmeanträge enthalten auch die privaten Pro-
jekte. Die Aufnahmeanträge werden über das Landratsamt 
dem Regierungspräsidium vorgelegt. Das Ministerium für 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz entscheidet im 
Frühjahr 2021 über die Aufnahme in das ELR.  

Daher ist es notwendig, dass die Unterlagen zu den privaten 
Projekten bis spätestens XX.XX.2020 bei der Gemeinde 
vorliegen. 

Sollten Sie ein Projekt planen, für das eine Förderung in 
Frage kommen könnte, so wenden sie sich an Frau/Herr 
XXXX, Tel. XXXXX, E-Mail: XXXXX, um die erforderli-
chen Unterlagen abzustimmen. 

Es können nur Projekte zur Förderung vorgeschlagen wer-
den, die zeitnah im Anschluss an die Förderentscheidung 
im Frühjahr 2021 umgesetzt und davor nicht begonnen 
wurden. 

Weitere allgemeine Informationen über die Fördervorrau-
setzungen, die Förderhöhe und das Verfahren zur Antrags-
stellung finden Sie unter https://mlr.baden-wuerttem-
berg.de/de/unsere-themen/laendlicher-raum/foerderung/elr/ 
oder unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/The-
men/Land/ELR/Seiten/ELR-Antragstellung.aspx 

 

Gemeinde /Stadt, Datum 

 

https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/laendlicher-raum/foerderung/elr/
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/laendlicher-raum/foerderung/elr/
https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Land/ELR/Seiten/ELR-Antragstellung.aspx
https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Land/ELR/Seiten/ELR-Antragstellung.aspx
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STÄDTEBAUFÖRDERUNG 06.05.2021

50 Jahre Städtebauförderung
in Baden-Württemberg

 Text vorlesenTeilen
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Anlässlich des Tags der Städtebauförderung 2021 veröffentlicht das Land eine

Filmreihe und eine Sammlung von Erfolgsgeschichten aus 50 Jahren

Städtebauförderprogramm. Die Beispiele und Filme zeigen, wie sich Kommunen

mit Hilfe des Programms den vielfältigen Herausforderungen gestellt haben.

Zum bevorstehenden bundesweiten Tag der Städtebauförderung am 8. Mai 2021

stellte Wirtschaftsministerin  eine Sammlung von

Erfolgsgeschichten aus Städten und Gemeinden und eine  vor,

die die Schwerpunkte und Programme passend zum 50-jährigen Jubiläum der

Städtebauförderung kurz zusammenfasst.

Filmreihe und Erfolgsgeschichten

„Mit den Beispielen und den Filmen zeigen wir anschaulich, wie sich die Städte und

Gemeinden in Baden-Württemberg seit 1971 mit Hilfe der Städtebauförderung den

vielfältigen Herausforderungen gestellt haben und wie sie sich in dieser Zeit

entwickelt haben. Es wird deutlich, wie das Programm in den vergangenen fünf

Jahrzehnten zu einer zukunftsgerechten Stadtentwicklung im Land beigetragen hat“,

so die Ministerin. „Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ist dabei fest in der

Städtebauförderung verankert und führt zu abgestimmten lokalen Lösungen.“

Die Sammlung der Erfolgsgeschichten der städtebaulichen Erneuerung macht

sichtbar, wie die Zielsetzungen einer nachhaltigen Stadt- und Quartiersentwicklung

in besonderer Weise umgesetzt werden und zeigt die thematische Vielfalt der

Städtebauförderung auf, von der seit 1971 fast 900 Kommunen in Baden-

Württemberg profitiert haben. Weitere Projekte, die das breite Spektrum der

Möglichkeiten der Städtebauförderung in allen Teilen des Landes widerspiegeln,

werden fortlaufend folgen.

Die Filmreihe besteht aus drei Kurzfilmen zu den Schwerpunktthemen

„Wohnungsbau/Flächenaktivierung/Konversion“, „Baukultur/Historisches Erbe“ und

„Öffentlicher Raum/Klimaanpassung/Mobilität“ sowie einem Zusammenschnitt, der

einen Überblick über Schwerpunktaufgaben der vergangenen 50 Jahre

Städtebauförderung gibt. Die Filmreihe macht auf sehr prägnante Weise anschaulich,

wie über fünf Jahrzehnte hinweg mit Hilfe der Städtebauförderung die

unterschiedlichsten Herausforderungen und städtebaulichen Fragestellungen gelöst

wurden.

Flexibles, lernendes Programm

„Als flexibles, lernendes Programm hat sich die Städtebauförderung immer wieder

an die neuen, jeweils aktuellen Herausforderungen angepasst und ist mit ihren

vielfältigen Förderschwerpunkten ein dauerhaft verlässlicher Partner unserer Städte

und Gemeinden“, erklärte Dr. Hoffmeister-Kraut. Ein wichtiger Schwerpunkt liegt

heute in der Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum, indem Gebäude

modernisiert, umgenutzt oder leerstehende Immobilien reaktiviert sowie

brachliegende Flächen neu bebaut werden. Der Fokus der Städtebauförderung liegt

zudem seit vielen Jahren auch darauf, Zentren zu stärken, lebendige Stadt- und

Ortskerne zu erhalten sowie wichtige Gemeinbedarfseinrichtungen zu schaffen, das

gebaute kulturelle Erbe zu erhalten und Maßnahmen zum Klimaschutz umzusetzen.

Wie die Kommunen diese Herausforderungen umsetzen, zeigen sie einer breiten

Öffentlichkeit jährlich beim bundesweiten Tag der Städtebauförderung, an dem sich

Baden-Württemberg stets rege beteiligt. Bereits zum zweiten Mal sind sie dabei

pandemiebedingt sehr eingeschränkt, haben aber kreative neue Formate wie

beispielsweise einen digitalen Ortsrundgang entwickelt.

Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut
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Mehr Transparenz bei Fördermitteln – 

Informationssystem  
„Sächsische Förderung“



Der Freistaat Sachsen betreibt eine landeseinheitliche Fördermittel-Datenbank zu Aus-
kunfts-  und Berichts zwecken. Mit dieser von der Robotron Datenbank-Software GmbH 
entwickelten ressortübergreifenden Soft ware- Lösung können die eingesetzten Förder-
mittel besser kontrolliert werden. Ziel ist es, eine höhere Trans parenz bei der Förder-
mittel vergabe zu schaffen. 

Das Informationssystem „Sächsische Förderung“ 

	�verwaltet über eine Million Fördervorhaben 
	�umfasst jährlich etwa 350 aktive Förderrichtlinien 
	�nutzen 75 Bewilligungsstellen 

INFORMATIONSSYSTEM
„Sächsische Förderung“



Module

Das Informationssystem „Sächsische Förderung“ setzt sich aus der Fördermitteldatenbank Sachsen (FÖMISAX) 
und den Er weite rungen Fördermittelverwaltung (FMV) und Finanzkontrolle EU (FIKO) zusammen. Um flexible 
Auswertungen zu ermöglichen, wurde eine Business-Intelligence-Lösung auf Basis eines Data Warehouse integriert.

Fördermitteldatenbank Sachsen (FÖMISAX)

Ist das Informations-  und Recherchesystem für alle 
im Freistaat Sachsen geplanten und durchgeführ-
ten Fördervorhaben und enthält die tagesaktuellen 
Förderdaten aus allen Ressorts. Pro Jahr erfolgen ca. 
43.000 Recherchezugriffe auf die Datenbank.

Finanzkontrolle EU (FIKO)

Ist das Programmsystem zur Beantragung von  
Fördermitteln bei der EU.

Fördermittelverwaltung (FMV)

Ist das Vorgangsbearbeitungssystem zur Verwaltung 
von Förder mitteln, das als einheitliches Grundsystem 
mit bereichsspezifischen Anpassungen (Fachteile) in 
allen Ressorts eingesetzt wird. 

 
Data Warehouse/Business Intelligence (DWH/BI)

Ist das Programmsystem zur Erstellung flexib-
ler Auswertungen auf Basis eines historisierten 
Datenbestands.
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FÖMISAX-Recherche: Fördervorhaben pro Landkreis.»

FÖMISAX-Rechereche: Bewilligte und ausgezahlte 
Fördermittel in den einzelnen Landkreisen.»



Die Datenbank FÖMISAX beinhaltet Informationen zu allen Maßnahmen, die mit Mitteln des Freistaates Sachsen oder 
der Euro päischen Union (EU) gefördert werden. FÖMISAX ist die zentrale Datendrehscheibe des Freistaates Sachsen 
und dient dem Förder-Controlling und vielfältigen Berichts- und Auskunftspflichten.

Eine wesentliche Datenquelle ist das Vorgangsbearbeitungssystem zur Fördermittelverwaltung (FMV). Es unterstützt 
alle Be ar beitungsschritte, die im Verlauf eines Fördervorhabens anfallen. Täglich werden die Fördervollzugsdaten aus 
der FMV und von anderen Datenlieferanten über eine einheitliche Schnittstelle an die zentralen Systeme FÖMISAX 
und FIKO geliefert und auf Plausibilität überprüft.

Beantwortung kleiner Anfragen des Landtages

Der Datenbestand der FÖMISAX enthält zahlreiche 
In forma ti onen, die als Grundlage für die Beantwortung 
kleinerer An  fragen des Landtages dienen können. An-
fragen kleiner Kategorien werden daher direkt anhand 
des Datenbestands der FÖMISAX beantwortet.

Berichterstattung an die Bundesregierung

Die FÖMISAX-Datenbank ist Quelle für Berichte an die 
Bundes regierung zu spezifischen Bundes pro grammen. 
Da runter fallen u.a. das Konjunkturpaket II (KPIISAX) 
im Rahmen des Paktes für Be schäftigung und Stabilität 
in Deutsch land zur Sicherung der Arbeits plätze, das 
Pro gramm zur Stärkung der Wachstums kräfte und 
Modernisierung des Landes (2009) oder auch das 
Paket zur Ge meinschafts auf gabe „Ver besserung der 
regionalen Wirtschafts struktur“ (GRWSAX).

Technologie

Die Speicherung der Daten erfolgt in einer zentralen Oracle-Datenbank. Die Webseiten der FÖMISAX zur Durchführung 
von Recherchen werden mithilfe der PL/SQL Cartridge des Oracle Application Servers dynamisch generiert und 
be reit ge stellt.

Recherchemöglichkeiten

Standardrecherchen

Dem Nutzer wird eine Anzahl vordefinierter Recherchen 
an ge boten. Diese beinhalten Standardabfragen, deren 
In halt das Informations be dürfnis der meisten An-
wender der Daten bank widerspiegelt.

Freie Recherche

Die freie Recherche ermöglicht dem Nutzer, frei wähl-
bare Suchkriterien für die Auswahl von Informationen 
aus der FÖMISAX zu verwenden. Der Anwender erhält 
ergänzende Rechercheergebnisse.

Einzelvorhabensrecherche

Die Rechercheergebnisse lassen sich bis auf Ebene der Einzelvorhaben analysieren. Bei entsprechender Berechtigung 
ist dies auch ressortübergreifend möglich. Ein aufwändiger Rückgriff auf datenliefernde Vorsysteme entfällt.

FÖMISAX –
Fördermitteldatenbank Sachsen



Die Fördermittelverwaltung (FMV) ist ein Pro gramm-
system zur dezentralen Erfassung und Verwaltung 
von Förder mitteln, das in allen Ressorts eingesetzt 
wird. Durch dieses Pro gramm werden Daten für die 
FÖMISAX bereitgestellt.

Die FMV bildet den gesetzlich vorgeschriebenen Ablauf 
der Förder durch führung im Freistaat Sachsen in einem 
Workflow ab und unterstützt die Förder mittel be ar-
beiter ganz entscheidend bei der täglichen Arbeit. 
Be ar beitungs unter stützend können standardisierte 
Be scheide erstellt werden. Die Be  scheid  vor  lagen wer-
den durch die Förder stellen und Be ar beiter individuell 
an ge passt. Mit dem Oracle BI Publisher ist eine flexible 
Be richts kom po nente in die FMV integriert.

Die FMV stellt eine Online-Schnittstelle zum Mittel be-
wirtschaftungs system SaxMBS bereit. Damit besteht 
die Möglich keit, direkt aus dem Bearbeitungsprozess 
der FMV Daten an das jeweilige Finanz- und Mittel be-
wirtschaftungs system zu übergeben. Ebenso können 
im Datenbestand des Mittel be wirtschaftungs systems 
Recherchen im Rahmen der dort definierten Be
rechtigungen durchgeführt werden.

Weitere Verwaltungskomponenten für Kataloge, 
Mandanten und Nutzer unterstützen die Arbeit der 
Sach be ar beiter mit der FMV. Die FMV ist eine Ar-
beits platz an wendung, die sich dem Benutzer wie eine 
Microsoft Office Anwendung präsentiert.

Flexibilität – eine FMV für alle Ressorts

Die FMV ist eine mandantenfähige Anwendung und für Nutzer aus sehr unterschiedlichen Ressorts ausgelegt. Um 
der Vielfalt der Anforderungen gerecht werden zu können, lassen sich über die Definition von Fachteilen Zu satz
informa ti onen erfassen, die in der Standard-FMV nicht vorhanden sind, aber für die Durchführung der Förderung zu 
einzelnen Förder richt linien wesentliche Bedeutung besitzen. Die Erweiterungen können darüber hinaus Einfluss auf 
den in der Standard FMV definierten Workflow nehmen.

Technologie

Die FMV ist eine .NET-basierte Client-Anwendung, die auf einer Oracle-Datenbank arbeitet.

Zahlreiche Fördervorhaben des Freistaates Sachsen werden mit Mitteln der Europäischen Union kofinanziert. Zur 
Kontrolle des korrekten Einsatzes dieser Mittel und zur Vereinfachung der Bearbeitung der Zahlungsanträge erfolgt 
neben der Be richt er stattung an die EU ein direkter elektronischer Datenaustausch mit der EU. Der Umfang der unter-
stützten Aufgaben reicht von der Über gabe des Förderprogramms des Freistaates über die Beantragung von Mitteln 
bis zur jahresweisen Abrechnung der aus ge zahlten Mittel.

FMV –
Fördermittelverwaltung

FIKO –
EU-Struktur- und Investitionsfondsförderung



Erfassung 
Fördervorhaben und

 Antragsprüfung
Bewilligung Auszahlungen

tätigen

Verwendungs-
nachweis
-prüfung

Abschluss 
des Vorhabens

� Antragsdaten erfassen
� Finanzierungsplan erstellen
� benötigte Unterlagen
 verwalten

� Festlegungen buchen
� Bewilligung des Vorhabens
 inkl. Dokumentgenerierung

� Einzel- und Sammelaus-
 zahlungen buchen
� Serienauszahlung festlegen 

� Verwendungsnachweise   
 erfassen
� Prüfung der Verwendungen
  mithilfe des Finanzierungs-

 plans

� Vorhaben abschließen

Fördermittelverwaltung: Intuitive Oberfläche zur Erfassung der Fördervorhaben.»

Prozessgrafik: Workflow der Fördermittelverwaltung »



Dashboard: Bewilligte Fördermittel bei Hochwasserschäden.»



SCHNITTSTELLEN –
Anbindung an Drittsysteme

FÖMISAX –  
Haushaltsaufstellungsverfahren (HAV)

Regelmäßig werden die Plandaten des säch-
sischen Haus halts in die FÖMISAX übernom-
men. Diese Haus halts plan daten werden in 
Aus wertungen den tatsächlichen Förder daten 
gegen über ge stellt und erlauben die Kontrolle 
und Planung des Mitteleinsatzes im Sinne 
eines Förder-Controllings.

FÖMISAX – Regionalregister

Landkreise, Gemeinden, Einwohnerzahlen 
etc. werden regelmäßig aus dem zentralen 
Regionalregister über tragen.

FÖMISAX – Staatsbetrieb Geobasis informa-
tion und Vermessung Sachsen (GeoSN)

Grundlage für die geografischen Dar stel
lungen sind Geo basis daten, die aus ver-
schiedenen Quellen übernommen werden 
können. Gegen wärtig werden sie aus dem 
GeoSN übertragen.

FÖMISAX –  
System Fördermittelverwaltung (FMV)

Für die Übernahme von Daten aus der 
FMV und weiteren Vor systemen, wie der 
Sächsischen Aufbaubank, dient eine ver-
ein heit lichte Schnittstelle, die von allen 
Systemen nach einheitlichen Regeln befüllt 
wird. Dies bietet die Möglichkeit der Ressort-
über greifenden Recherche in FÖMISAX.

Zentrale Kataloge

Um die Vergleichbarkeit der dezentral er-
fassten Daten sicher stellen zu können, ist die 
Normierung der Ein gaben mit Hilfe von Ka ta-
logen unerlässlich. Nur so ist es später mög-
lich, an verschiedenen Stellen erfasste Daten 
ge meinsam aus werten zu können. Da her 
wurde die Möglichkeit geschaffen, zentrale 
Ka ta loge zu erfassen, zu pflegen und dezen-
tral be reit zu stellen. Diese Kataloge werden 
so wohl von der FMV als auch von weiteren 
daten liefernden Systemen ver wendet.

FMV – Sächsisches 
Mittelbewirtschaftungssystem (SaxMBS)

Die FMV besitzt eine Online-Schnittstelle zum 
Mittel be wirtschaftungs ver fahren SaxMBS. 
Damit ist der medienbruchfreie Weg der Zah
lungen von der Eingabe in die FMV bis hin zur 
Kasse gewährleistet. Durch diese Qualität der 
zahlungs relevanten Daten sind verlässliche 
Aus wertungen möglich.



Das Informationssystem Sächsische Förderung wird 
im Staats betrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) 
am Stand ort Kamenz betrieben und stellt das an-
spruchs vollste Verfahren hinsichtlich Komplexität und 
Ressourcen be darf dar. Schon allein bei der FÖMISAX-
Daten bank mit den tagesaktuellen Förderdaten liegt 
das Daten   volumen im Terrabyte-Bereich.

Mit einem Re-Engineering der Software stieg die 
Kom plex ität durch die Nutzung modernster Oracle-
Tools wie Oracle Data Integrator und Oracle Business 
Intelligence. Um im täg lichen Rechenzentrumsbetrieb 
die wachsenden An  forde rungen zu beherrschen, wurde 
auch die Infra struktur im SID Kamenz für die neue 
Förder periode zukunftssicher erneuert.

Der Kern war die Umstellung auf modernste EXADATA- 
Server des Herstellers Oracle, wodurch die Hoch ver-
füg bar keit gesichert, die Performance gesteigert und 
der Be trieb im Rechenzentrum optimiert wurde. Mit 
der Unter stützung von Robotron konnte ein nahtlo-
ser IT- Be trieb des Informa ti ons systems Sächsische 
Förderung bei der Um stellung auf die EXADATA-
Techno logie sichergestellt werden. Seit Mitte 2015 
läuft FÖMISAX@EXADATA im Produktivbetrieb.

Neben den Recherchen im tagesaktuellen FÖMISAX-
Daten be stand gewinnen die Standard- und Ad-hoc-
Analysen mittels der modernen Business-Intelligence-
Soft ware (BI) von Oracle im integrierten Data 
Ware house an Bedeutung. Das Data Warehouse (DWH) 
be steht aus zwei Bereichen: 

	� In das Kern-DWH werden alle Änderungen aus 
dem FÖMISAX-Datenbestand übertragen, so dass 
Recherchen für einen beliebigen Zeitpunkt im histo-
risierten Daten be stand möglich sind. 

	� In das Auswertung-DWH (Datamart) werden Tages- 
und Monatsbestände übertragen. 
 
 

Fachnutzer werten das Oracle Data Warehouse mittels 
Werk zeugen der Oracle BI Suite wie folgt aus:

	�Mit BI Interactive Dashboard rufen Benutzer grafisch 
auf be reitete Leistungskennzahlen und Berichte per 
Web- Browser ab und analysieren sie. Dashboards 
können mit vielen Analysefunktionen, z. B. Filtern 
und Reglern, aus ge stattet sein und damit zu regel-
rechten Analyse an wendungen entwickelt werden.

	�Mit BI Answers stellen Benutzer Ad-hoc-Abfragen. 
Fach nutzer erstellen selbstständig, einfach und 
schnell eigene Abfragen, analysieren die Ergebnisse, 
bereiten sie visuell auf, reichern sie grafisch wie 
funktional an und integrieren sie in Dashboards.

	�Mit dem BI Publisher werden pixel-genaue Berichte  
und Dokumente für Publikationen aller Art Web-
basiert erstellt, verwaltet und verteilt.

DWH-AUSWERTUNGEN –
mit Oracle Business Intelligence

FÖMISAX@EXADATA –
der Betrieb im Rechenzentrum 



Exadata: Oracle Exadata Database Machine ist die Plattform mit der höchsten Performance und 
Verfügbarkeit für die Ausführung von Oracle Database.»
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Olaf Scholz über ungenutzte Fördermilliarden

"Bitte nehmt das Geld!"
Der Bund will Milliarden investieren, doch ihm fehlen Interessenten: Olaf Scholz ärgert sich
über nicht abgerufene Fördermittel. Jetzt will der Finanzminister die Richtlinien vereinfachen.

28.09.2019, 16.01 Uhr
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Verwandte Artikel
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Finanzminister Olaf Scholz: "Inzwischen sind das im gesamten Etat mehr als 15 Milliarden Euro" Foto: Photothek/ Getty Images

In Deutschland bleiben jedes Jahr Investitionsmittel in Milliardenhöhe
für Schulen, Straßen und Digitalisierung ungenutzt liegen. Das
frustriert Bundesfinanzminister Olaf Scholz(SPD). "Das steigt von Jahr
zu Jahr", sagte der Vizekanzler der "Rheinischen Post" . "Inzwischen
sind das im gesamten Etat mehr als 15 Milliarden Euro."

Der Finanzminister rief Länder,
Kommunen und Investoren auf: "Bitte
nehmt das Geld!" Es stünden genügend
ungenutzte Investitionsmittel beim
Bund bereit. Scholz kündigte zugleich
an, die Entscheidungsprozesse zu
vereinfachen, damit die Mittel leichter
abgerufen werden könnten. Aus der
Baubranche und von den Kommunen
hatte es zuvor Kritik unter anderem an
zu umständlichen Antragsverfahren
gegeben (lesen Sie bei SPIEGEL+ mehr zum Thema ).

Er habe seine Kabinettskollegen gebeten, die Regeln zu überarbeiten,
sagte Scholz nun. "Es kann nicht sein, dass Investieren so kompliziert
geworden ist."

Mehr bei SPIEGEL+

Das Geld soll auch wirklich abfließen

Konkreter als im Interview wurde Scholz am Samstag auf einer
Regionalkonferenz der SPD im nordrhein-westfälischen Kamen: Es
gehe darum, die Förderrichtlinien zu vereinfachen, sagte er dort, damit
"man nicht zwei Jahre lang einen Antrag schreiben muss". Die Mittel
für öffentliche Investitionen seien massiv erhöht worden.

Dünner werdende Haare, sichtbare Kopfhaut im
Scheitelbereich? Bis zu 42% der Frauen leiden u.a. auch
unbewusst unter erblich bedingtem Haarausfall. Da dieser
Haarausfall genetisch bedingt ist, können z.B. Shampoos oder
eine Ernährungsumstellung wenig ausrichten. Die gute
Nachricht: Erblich bedingten Haarausfall kann man stoppen.

Mehr erfahren...

ANZEIGE

Haarausfall stoppen – Wirksamkeit medizinisch belegt.

Distributed by CONATIVE  - Pflichtangaben

Das Schlimmste, was jetzt passieren könne, sei, wenn es so laufe wie
beim Klimafonds, beim sozialen Wohnungsbau oder bei den Mitteln
für kommunale Investitionen, so Scholz: "Das Geld fließt nicht ab."
Das müsse man ändern. Der Finanzminister selbst erklärte die jetzige
Situation mit fehlenden Planungskapazitäten und zu viel Bürokratie,
aber auch mit fehlenden Bauarbeitern.

Nachfrage nach Bauarbeitern könnte weiter steigen

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) verwies am
Samstag auf kürzliche Äußerungen von Handwerkspräsident Hans
Peter Wollseifer, wonach viele Dachdecker, Maurer, Installateure,
Maler und Fliesenleger momentan wegen des Baubooms stark
ausgelastet seien. Das werde absehbar auch bis zum Jahresende so
bleiben.

ANZEIGE

Finanzierung: Von der Idee zum Start-up

Wenn es um die Gründung Ihres Start-ups geht, ist die Kapitalbeschaffung und die
Absicherung ein wichtiges Thema. Holen Sie Rat von Experten ein.

Die Nachfrage nehme voraussichtlich sogar noch eher zu als ab, hatte
Wollseifer der Zeitschrift "Bella" gesagt. Im "Bonner General-
Anzeiger" hatte er zudem die Qualität öffentlicher Ausschreibungen
kritisiert.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund wandte sich in den
Zeitungen der "Funke Mediengruppe" gegen den Eindruck, Gelder
würden durch die Kommunen einfach nicht abgerufen.
Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg kritisierte "ein beklagenswertes
Ausmaß an unnötiger Bürokratie", die durch Bund und Länder
geschaffen worden sei. Notwendig ist daher "ein
Investitionsbeschleunigungsgesetz mit einem konsequenten
Bürokratieabbau in Vergaberecht, im Baurecht, aber auch bei den
Förderrichtlinien des Bundes und der Länder". 

mbö/dpa/AFP

 Investitionsstau: Ist der Staat zu dumm zum Geldausgeben?
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Aktuell in diesem Ressort

Bekannter Firmengründer:
Dirk Roßmann ist bald nicht mehr
Rossmann-Chef
Er ist einer der prominentesten deutschen Gründer
– nun übergibt Dirk Roßmann die Leitung seiner
Drogeriekette an seinen 36-jährigen Sohn Raoul.
Für seine neu gewonnene Freizeit hat Roßmann
genaue Pläne.

Erneute Lieferverzögerungen

Boeing bleibt auf
787-»Dreamliner«-Jets sitzen
Nach Inspektionen wegen möglicher
Defekte bei 787-Flugzeugen und
Produktionsdrosselungen steht US-
Luftfahrtriese Boeing unter
wirtschaftlichem Druck. Nun verzögert
sich die Auslieferung von 787-
Langstreckenjets weiter.

GDL-Chef zum Bahnstreik

Weselsky sieht keine Basis für
neue Tarifverhandlungen
Der GDL-Chef hält das Angebot der
Bahn im Tarifstreit für eine
vorgetäuschte Verbesserung. Am letzten
Tag der dritten Streikrunde hat sich
Claus Weselsky auch gegen Kritik des
Deutschen Gewerkschaftsbundes
verteidigt.
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Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR)

Das ELR

Mit dem ELR hat das Land Baden-Württemberg ein umfassendes Förderangebot für die

strukturelle Entwicklung ländlich geprägter Dörfer und Gemeinden geschaffen. Gefördert

werden Projekte, die lebendige Ortskerne erhalten, zeitgemäßes Wohnen und Arbeiten

ermöglichen, eine wohnortnahe Versorgung mit Waren und Dienstleistungen sichern sowie

zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen. Projektträger und Zuwendungsempfangende können

neben den Kommunen beispielsweise auch Vereine, Unternehmen und Privatpersonen sein. In

Kürze wird das Jahresprogramm 2022 ausgeschrieben. 

Antragstellung für ausgewählte Projekte in den Ortschaften

Anträge auf Aufnahme in das Förderprogramm können ausschließlich von den

Städten/Gemeinden gestellt werden. Auch die Stadt Ulm bereitet derzeit eine Antragstellung

für ausgewählte Projekte zur Aufnahme in das Förderprogramm 2022 vor. Im Fokus steht die

Entwicklung der Ortskerne ländlich geprägter Ortschaften.

Private Projekte gesucht!

Für den Aufnahmeantrag der Stadt Ulm werden Interessenten zur Einreichung privater

Projekte gesucht. Sie planen die Umnutzung einer Scheune oder die Modernisierung eines

Bestandsgebäudes? Dann könnte die Förderung durch das ELR für Sie in Frage kommen. 

Weitere Informationen rund um die Förderung erhalten Sie in einer 

digitalen Informationsveranstaltung am 17. Juni um 19:00 Uhr. (Anmeldung untenstehend)

Für eine individuelle Beratung und Abstimmung von Unterlagen können Sie sich direkt an Frau

Kupferschmid von der STEG Stadtentwicklung wenden: 

Frau Melanie Kupferschmid, 

Tel. 0711 21068182

E-Mail: ! melanie.kupferschmid@steg.de

Antragsvorhaben werden bis 31.07.2021 von der Stadt Ulm, Hauptabteilung Stadtplanung,

Umwelt, Baurecht entgegengenommen. Es können nur Projekte zur Förderung vorgeschlagen

werden, die zeitnah im Anschluss an die Förderentscheidung im Frühjahr 2022 umgesetzt und

davor nicht begonnen wurden.

Die Aufnahmeanträge werden zentral bei der Stadt gesammelt und dem Regierungspräsidium

vorgelegt. Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz entscheidet im

Frühjahr 2022 über die Aufnahme in das ELR. 

Weitere allgemeine Informationen über die Fördervorraussetzungen, die Förderhöhe und das

Verfahren zur Antragsstellung finden Sie unter  oder unter 

Anmeldung zur Informationsveranstaltung bis zum 14. Juni möglich:

 

Bitte alle mit Stern (*) gekennzeichneten Felder ausfüllen.

Förderung ELR"
ELR-Antragstellung"

Vorname *

Nachname *

E-Mail *

Ihr Kommentar

Kopie dieser Nachricht an mich senden

Datenschutz * Ja, ich habe die Hinweise zur Anmeldung in

der ! Datenschutzerklärung gelesen.

Senden ›
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